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Abschiebungshindernisse 

Zuständigkeit Bundesamt: 

Gemäß § 34 a Abs. 1 S. 1 AsyiG ordnet das Bundesamt die Abschiebung in den zu

ständigen MS (§ 29 Abs. 1 Nr. 1 AsyiG) an, sobald feststeht, dass sie durchge

führt werden Kann. 

Das Bundesamt prüft sowohl die bis zur Bescheiderstellung bestehenden Abschie

bungshindernisse und -verbote als auch die nachträglich auftretenden Abschie

bungshindernisse (BVerfG Beschluss vom 17.09.2014 {2 BvR 732114). 

ln diesem Zusammenhang entscheidet das Bundesamt im Rahmen der Bescheider

stellung über das Vorliegen von zielstaatsbezogenen Abschiebungshindernissen (§ 

60 Abs. 5 und 7 S.1 AufenthG) sowie Ober inlandsbezogene Abschiebungshindernis
se. 

Zuständigkeit für die Prüfung von Abschiebungshindernissen ln den Oublin

zentren und den Außenstellen 

1) Für den Zeitraum zwischen dem gestellten Ersuchen bis zum Erlass des 

Dublin-Bescheides: Dublin-Sachbearbeiter in dem jeweils zustär..Oigen 

Oublinzentrum (320 bis 32F) 

Werden Rechtsmittel gegen den Oublinbescheid eingeleitet und Abschiebungshin

dernisse und -verbote wahrend des anhangigen Rechtsschutzverfahrens vorgetra

gen, leitet der Prozessbereich der AS die Postmappe bzw. referenzierte Akte an den 

zuständigen Oublin-sB (32D bis 32F) zur Prüfung des Sachverhaltes und Erstellung 

des SER-Voturns (siehe Kapitel Ermessensklauselnl Selbsteintrittsrecht (SER). 

Die Akte verbleibt im P-Bereich bzw. in der VG-Ablage. Das erstellte SER-Voturn ist 

dem zuständigen RL des Oubllnzentrums vorzulegen. Werden Abschiebungshinder

nisse festgestellt, leitet der zuständige Oublln-SB (320 bis 32F) die Postmappe bzw. 

die referenzierte Mappe mit dem Ergebnis der Prüfung zurück an den P-Bereich. Be
züglich der Zuständigkeit für die Mitteilung an die zuständige ABH, an den zuständi

gen MS und die Information an 32C s. Kap. Rechtsbehelfe. 
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Sofern keine Abschiebungshindernisse testgestellt werden, leitet der zuständige 

Dublin-SB (32D bis 32F) die Akte mit einem entsprechenden Aktenvermerk an den 

zuständigen Prozess-SB zurück. 

Folgende Fallkonstellationen sind für die Dublinzentren 320 bis 32F darunter zu fas

sen: 

Klage und Eilantrag nach § 80 V VwGO (über Eilantrag noch nicht entschie

den oder stattgegeben) 

- Eilantrag § 80 V VwGO abgelehnt, aber§ 80 VII VwGO stattgegeben 

2) Ab Vollziehbarkeil der Abschiebungsanordnung: Sachbearbeiter in 

32C 

Für die Prüfung von Abschiebungshindernissen und -verboten, die während des an

hängigen Rechtsschutzverfahrens vorgetragen werden, ist 32C bei bestehender 

Vollziehbarkeil der Abschiebungsanordnung zuständig. 

Folgende Fallkonstellationen sind für 32C darunter zu fassen: 

-nur Klage anhängig ohne Eilantrag nach§ 80 V VwGO 

-Klage anhanglg und § 80 V VwGO abgelehnt 

- Klage und Antrag nach § 123 VwGO anhängig 

-nur Antrag nach § 123 VwGO anhängig 

1. Zielstaatsbezogene Abschiebehindernisse 

Von zielstaatsbezogenen AbschiebungshindernEssen werden ausschließlich solche 

Gefahren umfasst, ciie dem Antragsteller im Zielland der Ost. (dem zuständigen MS) 

drohen. 

Bei Unzulässigkeil von Asylanträgen ist im Tenor festzustellen, ob die Voraussetzun

gen der zielstaatsbezogenen Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und Abs. 7 

AufenthG vorliegen. 

Abschiebungshindernisse Stand 11118 



3116 

1.1. Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 AufenthG 

Grundsatz: 

Gemäß § 60 Abs. 5 AufenthG darf ein Ausländer nicht abges choben werden, soweit 

sich aus der EMRK ergibi. dass die Abschiebung unzulässig iSt. Von zentraler Be
deutung sind Art. 3 und Art. 8 der EMRK. 

Verletzung Art. 3 EMRK 

Grundsatz des Art. 3 EMRK: 

.,Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Be

handlung unterworfen we rden". 

Art. 3 EMRK schützt nicht vor e infachen Rechtsverletzungen, aber vor der Gefahr 

einer unmenschlichen Behandlung, bei deren Vorliegen von einer üst. in den MS 

abgesehen werden muss. 

Im Hinblick auf die Rechtsprechung des EGMR ist die Schwelle für einen Verstoß 

gegen Artikel 3 EMRK Im Einzelfall - außerorden tlich triftige humanitäre Gründe ge

gen eine Abschie bung -hoch. 

Systemische Mängel 

Gerichtsentscheidungen 

ln seiner Entscheldun·g vom 21.01.2011 hat der EGMR (vgl. EGMR, Urteil vom 21. 

Ja nuar 2011 -30696/09- M. S. S. gegen Belgien und Griechenland.) d ie Verletzung 

von Art. 3 EMRK durch den zurückschiebenden Staat im Hinblick auf die Lebensbe

dingungen, welche der Ausländer in dem nach der Dublin-VO zuständigen MS aus

gesetzt ist, dann angenommen, wenn es ernsthafte und stichhaltige Gründe dafOr 

gibt. dass dem Betroffenen im Aufnahmeland tatsachlich Gefahr lauft, der Folter oder 
unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung ausgesetzt zu werden. 

ln der Hauptsachentscheidung des EGMR (vgl. EGMR. Entscheidung vom 

02.04.2013, Nr. 27725/10, Mohammed Hussein u. a. gegen die Niederlande und Ita

li en) vom 02.04.2013 befasst dieser sich konkret mit der Zulässigkelt von Dublin

Überstellungen nach Italien und macht deutlich, dass an eine Konventionsverletzung 

strenge Maßstäbe anzulegen sind. Durch diese Entscheidung wird zugleich die 

frühere vorgenannte Rechtsprechung des EGMR konkr etisier t, da das M. S. S.-Urtell 
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wegen der gravierenden Defizite in Griechenland nicht entscheiden musste, anhand 

welcher Kriterien weniger schwerwiegende Mäng el zu beurteilen sind (vgl. Thym, 

Zulässigkeil von Dublin-Übe rstellungen nach Italien in ZAR 9/2013, S. 332). Für die

se Fälle errichtet der EGMR nunmehr hohe Hürden, indem er klarstell� 

• dass d ie bloße Rückführung in ein Land, in dem die wirtschaftliche Stellung 

dar Person schlechter als im ausweisenden Land ist, nicht ausreicht, um das 

in Art. 3 EMRK untersagte Mindestmaß an Misshandlung zu erreichen, 

• dass Art. 3 EMRK nicht als Verpflichtung der Hohen Vertragsparteien (Mit

gliedstaaten) ausgelegt werden kann, jeder Person innerhalb ihres Hoheitsge

bietseine Unterkunft zur Verfüg ung zu stellen, 

• dass diese Bestimmung keine allgemeine Verpflichtung beinhaltet, Flüchtl_in

gen finanzielle Hilfe zu bieten, um es ihnen zu ermöglichen, einen gewissen 

Lebensstandard aufrecht zu erhalten und, 

• dass auszuweisende Ausländer grund sätzlich nicht einen Anspruch auf Ver

bleib im Gebiet einer Vertragspartel geltend machen können, um weiterhin 

medizinische, soziale oder andere Formen der Unterstützung oder Dienstleis

tungen zu e r'nalten , die der auswei sende Staat erbringt (vgl. EGMR, Entschei

dung vom 02.04.2013, Nr . 27725/10, Mohammed Hussein u. a. gegen die 

Niederlande und Italien. Rn. 70 f). 

Unterbringung und Versorgung von vulnerablen Personen 

Grundsatz: 

Im Allgemeinen ist davon auszu gehen. dass die Versorgung und Unterbringung 

durch den jeweiligen MS gewährleistet werden kann. ln Bezug auf vulnerable Perso

nengruppen sind jedoch die besonderen Umstande des Einzelfalls besonders sensi

bel zu überprüfen. 

Vulnerable Personen: 

- unbegleitete Minderjähr ige 

- Behinderte 

- Ältere Menschen (insbesondere Renteneintrittsalter) 

- Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern, 

- Schwangere 
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- Opfer des Menschenhandels 

1.2.Abschiebeverbot gemäß§ 60 Abs. 7 S. 1 AufenthG 

Grundsatz: 

Ein Abschiebungshindernis gem. § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG liegt vor, wenn fUr 

Ausländer in dem MS der Ost. eine erhebliche, konkrete Gefahr für Leib, Leben oder 

Freiheit besteht. Eine erhebliche konkrete Gefahr aus gesundheitlichen Gründen liegt 

nur vor bei lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden Erkrankungen, die sich durch 

eine Überstellung wesentlich verschlechtern würden. Es ist nicht erforderlich, dass 

die medizinische Versorgung im Zielstaat mit der Versorgung in der Bundesrepublik 

Deutschland gleichwertig ist. Eine ausreichende medizinische Versorgung liegt in der 

Regel auch vor, wenn diese nur in einem Teil des Zielstaals gewährleistet isL 

Krankheitsbedingte Überstellungsverbote 

(Siehe auch DA-Asyl "Krankheitsbedingte Abschiebungsverbote·: (VS-NfD)) 

Bei Erkrankungen des Ausländers, die schon während des Aufenthalts des Auslän

ders in einem anderen MS bestanden und som it bereits bei Einreise in die Bundes

republik Deutschland vorgelegen haben, bestehen in der Regel keine Abschiebungs

hindernisse. Auch Ausländer mit schwerwiegenden Erkrankungen können demnach 

nach einer Prüfung der Reisefähigkeit und Informationsweitergabe bezüglich der Er

krankung des Ausländers an den entsprechenden MS überstellt werden, solange die 

Überstellung zu ke iner wesentlichen Gesundheitsverschlechterung fUhrt. 

Anforderung von Attesten 

Zuständigkeit: Im Dublin-Verfahren obliegt die Anforderung von Attesten den Dublin

Referaten. Dublin-SB legen eine Einreichungsfrist von Attesten auf zwei Wochen 

fest, wobei Postzulaufzeiten vor oer Bescheiderstellung zu berücksi�;htigen sind. 

Hat der Dublin-SB in den Dublinzentren 32D bis 32F auf Grund des Protokolls der 

persönlichen Anhörung den deutlichen Eindruck gewonnen, dass eine lebensbedroh-
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liehe oder schwerwiegende Erkrankung vorliegt und die damit einhergehende Reise

fähigkeit in dem Zeitraum der Überstellungsfrist auf Grund einer beispielsweisen 

langfristigen stationären Behandlung voraussichtlich eingeschränkt ist. besteht eine 

Pflicht zur weiteren Sachaufklärung. 

Die Überprüfung. ob sich durch die Überstellung die lebensbedrohliche oder 

schwerwiegende Erkrankung des Ausländers wesentlich verschlechtern würde, er

folgt durch 32C (siehe Abschnitt 3. Reisefähigkeit). 

PTBS 

Wird eine PTBS geltend gemacht, muss ein fachärztliches Attest angefordert wer

den. Zu den Anforderungen an ärztliche Atteste bei Vorliegen einer PTBS hat das 

BVerwG am 11.09.2007 (Az.: 10 C 8.07) eine Grundsatzentscheidung getroffen. Die

se Entscheidung bezieht sich zwar auf die Maßstäbe eines .Attests im Rahmen der 

Prilfung nach § 60 Abs. 7 AufenthG Die dort aufgestellten Maßstäbe sollten jedoch 

auch im Rahmen von Dublin-Verfahren als Maßstab herangezogen werden. 

Auf die Ausführungen in der DA-Asyl "Krankheitsbedingte Abschiebungsverbote" 

wird verwiesen. 

Suizidal ität 

Behauptet der Antragsteller glaubhaft. suizidgefährdet zu sein, oder liegen Indizien 

(bspw. Vermerk aus dem persönlichen Gespräch oder Stellungnahmen von Dritten) 

filr eine Selbstgefährdung vor, muss ein fachärztliches Attest angefordert werden. 

Wurde gemäß fachärztlichem Attest bereits ein Suizidversuch in Deutschland unter

nommen, um eine mögliche Überstellung zu verhindern, sollte aufgrund des hohen 

Scl:lutzgutes der körperlichen Unversehrtheil gemäß Art. 2. Abs.2 S .1 GG ein Ab

schiebungshindernis angenommen werden. 

Mitwirkungspflicht bei der Einreichung von Attesten 

Atteste und andere Bescheinigungen sind nach § 60a AufenthG Absatz 2d unver

züglich durch den Antragsteller vorzulegen. Bei Verstreichen von mehr als zwei 
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Wochen nach Anforderung des Attests ist regelmäßig nicht mehr von einer unverzüg

lichen Vorlage auszugehen. Zudem müssen Atteste den Mindestanforderungen ent

sprechen (siehe hierzu TBS 753 und DA-Asyl .,Krankheitsbedingte Abschiebungs

verbote") 

Kommen die Betroffenen bei behördlicherseits bestehenden Zweifeln an der Erkran

kung einer aus diesem Grund angeordneten ärztlichen Untersuchung ohne zu

reichenden Grund nicht nach, ist der Dublin-SB berechtigt. die Erkrankung unberück

sichtigt zu lassen, wenn keine tatsächlichen Anhaltspunkte für eine lebensbedrohli

che oder schwerwiegende Erkrankung, die sich durch die Abschiebung wesentlich 

verschlechtem würde, vorliegen (vgl. Allgemeine Anwendungshinweise des Bun

desministeriums des lnnern zur Duldungserteilung nach § 60a Aufenthaltsgeseiz, 

30.05.2017). 

Eingereichte Atteste 

Wurden Atteste fristgerecht eingereicht, entsprechen im Einzelfall den Mindestanfor

derungen und belegen ein krankheitsbedingtes Abschiebehindernls, ist das SER 

auszuüben {siehe Kapitel SER). 

2. Inlandsbezogene Abschiebungsverbote 

Verletzung von Art. 8 EMRK 

Grundsatz des Art. 8 EMRK; 

ln Art. 8 EMRK sind vier Grundrechte zusammengefasst, nämlich der Schutz des 

Privatlebens, des Familienlebens. der Wohnung sowie der Korrespondenz. Aufent

haltsrechtliche Relevanz haben aber nur die Grundrechte auf Achtung des Privat

und Familienlebens. 

Diese Norm gibt dem Einzelnen jedoch nicht das Recht auf Familien- oder Privatte

ben in einem bestimmten Land. 

Der Begriff "Familienangehöriger" nach Art. 8 EMRK ist weiter definiert als der Begriff 

in Art. 2 g Dublin 111-VO. 
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2.1 Trennung der Familie 

Anspruch auf Wahrung der Familieneinheit: 

Ein rechtliches Abschiebungshindernis besteht regelmäßig dann, wenn sich aus den 

Art. 6 GG und Art. 8 EMRK ein Anspruch auf Wahrung der Familieneinheit in 

Deutschland ergibt. 

Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn die Familieneinheit nicht in einem anderen 

MS herbeigeführt werden kann. Nach der Rechtsprechung umfasst der Schutz der 

Ehe und Familie des Art. 6 GG ebenfalls das Recht, eine Ehe erst zu schließen, und 

kann im Einzelfall bei Glaubhaftmachung einer Ost. entgegenstehen. 

Rechtsprechung; 

Aus Art. 6 Abs. 1 GG folgt rar Ausländer regelmäßig kein Anspruch, die eheliche 

bzw. familiäre Gemeinschalt gerade in Deutschland zu verwirklichen, weshalb für sie 

ein unmittelbarer Anspruch auf Erteitung einer Aufenthaltsgenehmigung oder auf 

Familiennachzug grundsätzlich nicht besteht (vgl. BVerfG, Beschluss vom 

18.07.1979-1 BvR 650/77). 

Folgende, nicht abschließende Fallkonstellationen sind in diesem Zusammenhang 

denkbar: 

Deutschland ist für einen Familienangehörigen i.S.d. Art. 2 g Dublin 111-VO be-
. 

reits zuständig (Ausnahme; Familieneinheit kann nach den Kriterien des Kapi-

tels 111 der Dublin tlt-VO auch in einem anderen MS hergestellt werden), 

amtliche Eheschließung mit einem deutschen Staatsangehörigen, 

- amtliche Eheschließung mit in Deutschland wohnhaften EU-Bürger, 

amtliche Eheschließung mit Ausländer mit einem deutsche Aufenthaltstitel, 

der zum Ehegattennachzug berechtigt, 

beabsichtigte Eheschließung mit deutschen Staatsangehörigen bzw. in 

Deutschland wohnhaften EU-Bürgern, wenn die formellen und materiellen Vo

raussetzungen der Eheschließung vorliegen und der Eheschließungstermin 

zumindest feststeht, 

Risikoschwangerschaft der Mutter- für den Rest der Familie wird SER aus

geübt· 

nicht nur vorObergehend reiseunfähige minderjährige Kinder - für den Rest 

der Familie wird SER ausgeübt. 
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Keine Abschieb ungsver bote i.S.d. Art. 6 GG und Art. 8 EMRK: 

beabsichtigte Heirat mit einem ausreisepflichtigen Ausländer 

- Vaterschaftsanerkennung hinsichtlich eines ungeborenen Kindes reicht allein 

grundsätzlich nicht aus. Dem Ausländer ist grundsätzlich zuzumuten, eine be

absichtigte Eheschließung und Herstellung der Lebensgemeinschaft mit dem 

Kind vom zuständigen MS aus zu betreiben. Die Schutzwirkungen des Art. 6 
-

Abs. 1 und 2 GG bestehen grundsätzlich erst ab der Geburt des Kindes. Aller-

dings ist in diesen Fällen immer eine Abwägung des Einzelfalles erforderlich. 

Besondere Umstände (wie z.B. die häusliche Lebensgemeinschaft des Vaters 

mit der Kindsmutter und ihre enge Verbundenheit) können ein Abschiebungs

verbot darstellen. 

ln derartigen Fällen ist im Einzelfall unter Berücksichtigung der Umstände immer ab

zuwägen. Im Zweifel kann das SER ausgeübt werden. 

Besonderheiten bei minde rjäh rigen Kindern : 

Auch die Trennung minderjähriger Kinder von beiden personenberechtigten Eitern ist 

i.d.R. mit Art 6 GG und Art. 8 EMRK nicht vereinbar. 

Zielstaatsbezogenes Abschiebungshindernis hinsichtlich Familie: 

Eine Fallkonstellation kann aber auch ein zielstaatsbezogenes Abschiebungshinder-
. 

nis implizieren, wenn Familienmitglieder in zwei verschiedene MS überstellt werden 

sollen und eine Familienzusammenführung unzumutbar erschwert erscheint. 

2.2 Schwangerschaft 

Grundsatz: 
Eine Abschiebung scheidet grundsätziich sechs Wochen vor und acht Wochen nach 

einer Geburt wegen Reiseunfähigkeit aus. Dies folgt aus einer entsprechenden An

wendung des Mutterschutzgesetzes und dient dem Schutz der Schwangeren bzw. 

Mutter und dem Kind. Ferner ist es einem Ehemann und Vater nicht zuzumuten, sei

ne Ehefrau a !Iein ZLI lassen. 

Allerdings begründen Schwangerschaften außerhalb der Mutterschutzfristen nicht 

zwingend Abschiebungshindernisse. 
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Besonderheit bei Risikoschwangerschaft 

Abschiebeschutz kann im Übrigen nur bei Risikoschwangerschaften geltend gemacht 

werden, wenn die begründete Befürchtung einer erheblichen Verschlechterung des 
0 

Gesundheitszustandes der Schwangeren bzw. des Kindes im Zusammenhang mit 

der Abschiebung besteht Dies muss jedoch durch ein Attest nachgewiesen werden. 

Anforderung an das ärztliche Attest in Bezug auf Risikoschwangerschaft 

- Zeitraum, in welchem die Reise ausgeschlossen ist 
- Konkretisierung des Reiseweges (d.h. ist ggf. nur eine üst. auf dem Landweg 

möglich?) · 

- Ggf. Notwendigkeit von ärztlicher Begleitung bei Ost. 

Ist eine ununterbrochene ärztliche Versorgung im Zielstaat erforderlich? 

Ggf. Medikation. 

3. Re iseunfähig keit- Al lgemein 

Die nachträgliche Überprüfung von auftretenden Al:lschiebungshindernissen obliegt 

32C. Dies umfasst ebenfalls die bereits überprüften inlandsbezogenen Abschie

bungsverbote. 

Reiseunfähigkeit im weiteren Sinn: 

Stellt die Abschiebung als solche - außerhalb des Transportvorganges - eine erheb

lich konkrete Gesundheitsgefahr für den Ausländer da, spricht man von Reiseunfä

higkeit im weiteren Sinn. 

Reiseunfähigkeit im engeren Sinn: 

Die Reiseunfähigkeit im engeren Sinne stellt den Hauptanwendungsfall dar. 

Eine Reiseunfähigkeit im engeren Sinn liegt nach dem Beschluss des BVerfG vom 
' 

1709 2014 (Az.: 2 BvR 939/14) vor. wenn: 

1. sich der Gesundheitszustand des Ausländers durch die Abschiebung wesentlich 

oder lebensbedrohlich verschlechtert und 

2. nicht durch bestimmte Vorkehrungen ausgeschlossen oder gemindert werden 

kann. 
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Austausch mit den MS und Uaisonpersonal vor Ort: 

Im Hinblick auf die fehlende oder nicht ausreichende medizinische Versorgung im 

MS sollte ein Austausch gemäß Art. 32 Oublin 111-VO stattfinden. Der betroffene MS 

sollte angefragt werden, ob er die medizinische Behandlung entsprechend den Be

dürfnissen des Antragstellers gewahrleisten kann. ln Fällen, in denen Liaisonperso

nal vor Ort ist, ist dieses frOhzeitig mit einzubeziehen, damit ggfs. die Ost. nach ent

spre chenden Vorkehrungen durchgefOhrt werden kann. 

Suizidgefahr bei Abschiebung 

Grundsätzlich ist zuerst zu prüfen, ob die geplante Ost. durch entsprechende Vorkeh

rungen nicht trotzdem durchgeführt werden kann. 

Zusammenarbeit Bundesamt und ABH bei Feststellung der Reisefähigkeit 

Im Vorfeld der geplanten Überstellung: 

ln Bezug auf die Überprüfung der Reisefähigkeit bzw. sonstiger medizinischer Be

lange leisten die Ausländerbehörden im Vorfeld einer Ost. keine Amtshilfe. Bei Vor

bringen zur Reiseunfähigkeit und sonstigen medizinischen Belangen (LB. Suizidge

fahr), die krankheitsbedingte Abschiebungshindernisse darstellen können, müssen 

externe sachkundige Ärzte, Amtsärzte oder Fachsteilen beauftragt werden. 

ln diesem Zusammenhang wird auf die DA Asyl- Kapitei .. Ärztliche und psychologi

sche Unterlagen" verwiesen, wonach eine Weiterleitung der Unterlagen gem. § 8 

Abs. 3 Nr. 4 AsyiG an die zuständige Ausländerbehörde zu erfolgen hat. 

Vorgehensweise : 

Der zuständige SB formuliert einen konkreten Untersuchungsauttrag an einen Fach

arzt. Der Untersuchungsauftrag an den Arzt oder Amtsarzt muss si.ch auf Fragestel

lungen m ediz inischer Natur beschränken und soll sich auf den Antragsteller bezie

hen. Ausführungen zu der Behandelbarkeit in anderen MS sind nicht anzufordern 

und sollen auch bei der Beurteilung durch den Arzt keine Rolle spielen. 
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Der zuständige SB identifiziert in eigener Recherche ein kommunales Gesundheits

amt oder einen geeigneten niedergelassenen Facharzt und kontaktiert im Einzelfall 

die zuständige ABH mit der Bitte um Benennung von geeigneten niedergelassenen 

Ärzten oder Amtsärzten. 

Die Versendung des Untersuchungsauftrags erfolgt mittels Formular 01571, wobei 

ggf. die Einbindung eines Dolmetschers, der an dem Arzttermin übersetzt, ebenfalls 

sicherzustellen ist. 

Zusätzlich zur Versendung des Untersuchungsauftrags wird dem Facharzt das For

mular D1569 zur Entbindung der ärztlichen Schweigepflicht weitergeleitet, welches 

der Ausländer vor der Untersuchung zu unterschreiben hat . Es ist dem Arzt mitzutei

len, dass eine Untersuchung nur nach Unterschrift zur Entbindung der ärztlichen 

Schweigepflicht erfolgen soll. 

Nach bestätigter Terminvereinbarung mit dem Arzt und ggf. dem Dolme tsche r 

schreibt der SB den Antragsteller an und fordert ihn auf, an dem vereinbarten Termin 

bei dem Arzt zu erscheinen. Dazu muss das Marisschriftstück "Vorlage Ast." mit Zu

stellnachweis versendet werden. 

Bei Feststellung der Reisefahigkeit durch den beauftragten Arzt ist das Dublin

Verfahren gemäß der DA fortzuführen. 

Stellt der Arzt die Reiseunfähigkeit des Antragstellers fest, ist abhängig vom Verfah

rensstand, des Grundes der Reisefähigke it und des Fristendes vom zuständigen 

Sachbearbeiter zu prüfen, ob das Dublin-Verfahren abgebrochen werden muss oder 

fortgeführt werden kann. Falls nach der Erfahrung des Sachbearbeiters mit der zu

ständigen Ausländerbehörde im Rahmen des zur Verfügung stehenden Zeitraums 

bis Fristende eine erfolgreiche Ost. nicht mehr zu erwarten ist und kein herausgeho

benes Öffentliches Interesse an der Ost. besteht, wird das Dublin-Verfahren abge

brochen und der Antrag im nationalen Verfahren bearbeitet. 

Kostentragung: 

Der zuständige Sachbearbeiter in Referat 32C leitet s�mtliche Rechnungen. wie zum 
Beispiel Arztrechnung, Fahrtkosten des Antragstellers etc., nach Prüfung der sachli

chen Richtigkeit an Refe·rat 31 D weiter, wo die Rechnung rechnerisch richtig ge-
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zeichnet und zur Zahlung angewiesen wird. Bitte beachten: Dolmetscherrechnungen 

sind nach Zeichnung der sachlichen Richtigkeit an Referat 31 E zu senden. 

Das Bundesamt übernimmt samtliehe Kosten, die in Zusammenhang mit der Beauf

tragung von Ärzten zur Feststellung der Reisefähigkeit oder sonstiger gesundheitli

cher Fragestellungen, die vorab zu klärende Abschiebungshindernisse betreffen, 

stehen. Kosten im Rahmen von Vollzugshindernissen werden durch das Bundesamt 

übernommen, wenn Referat 32C diese selbst beauftragt 

Für die im Rahmen eines Abbruchs am Tag der Überstellung entstehenden Kosten 

(bspw. medizinische Untersuchungen nach einem gescheiterten Vollzug) muss die 

zuständige Ausländerbehörde nach § 71 AufenthG aufkommen. 

Leisten Behörden desselben Rechtsträgers einander Amtshilfe, so werden die Aus

lagen nicht erstattet(§ 8 Abs. 1 S. 3 VwVfG). 

Bei Nichterscheinen des Antragstellers beim Arzt forscht der Sachbearbeiter nach, 

ob Entschuldigungsgründe vorlagen, und entscheidet ggf. nach Akten Iage. 

Am Tag der Überstellung: 

Die Länder haben sich bereit erklärt, am Tag der Überstellung_,in Bezug auf die 

Überprüfung der konkreten Reisefähigkeit Amtshilfe zu leisten. in diesem Fall sind 

von Seiten des zuständigen Sachbearbeiters in den Außenstellen keine weiteren 

Schritte vorzunehmen. Das für die Ost. zuständige Referat 32C erwägt bei Abbruch 

der üst. unter Berücksichtigung des Fristendes und des Grundes des Überstell u ngs

stopps in Abstimmung mit der jeweiligen Abschiebungsbehörde die Möglichkeit eines 

erneuten Überstellungsversuchs und versenden gegebenenfalls erneut die Überstei

lungsmodalitäten (s. Anlage 11 - Überstellungsmodalitäten anfordern). 

4. Praktische Umsetzung in den Dublinzentren bzw. Außenstellen 

Dauerhafte Abschiebungshindernisse und Abschiebungsverbote . 
Wenn zum Zeitpunkt der Entscheidung über das Dublin-Verfahren festzustellen ist. 

dass Abschi�bungshindernisse bzw. Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 oder 

Abs. 7 AufenthG über das Ende der Frist gemäß Art. 29 Abs. 2 Dublin 111-VO hinaus 

vorliegen, ist das SER auszuüben und die Akte an die zuständige Außenstelletdas 

zuständige Ankunftszentrum zur Bearbeitung im nationalen Verfahren weiterzuleiten. 
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Voriibergehende Abschiebungshindernisse und Abschiebungsverbote nach § 

60 Abs. 5 oder Abs. 7 AufenthG 

in Einzelfällen kann es passieren, dass eine Abschiebung wegen eines vorüberge

henden zielstaatsbezogenen Abschiebungshindernisses (bei unzulässigen Asylan

trägen nach § 60 Abs. 5 oder Abs. 7 AufenthG) oder eines vorübergehenden in

landsbezogenen Abschiebungshindernisses (z.B. Schwangerschaft, vorübergehende 

Krankheit), das zum Zeitpunkt der Entscheidung vorliegt und nicht über das Über

stellungsfristende hinausgeht, nicht durchgeführt werden kann. 

a)  Bei Asylantragstellu ng: 

Fällt in diesen Fällen das Abschiebungshindemis/-verbot innerhalb der Überstei

lungsfrist voraussichtlich weg (Fristende sechs Monate nach Zustimmung), ist eine 

Abschiebungsandrohung (bei unzulässigen Asylanträgen nach § 34 a Abs. 1. S. 4 

AsyiG) zu erlassen (D 135 (a,b)). in diesen Fällen ist die Rechtsbehelfsbelehrung A 

zu verwenden. 

Liegen vorübergehende inländische Abschiebungshindernisse vor, die kein Abschie

bungsverbot nach § 60 Abs. 5 oder Abs. 7 begründen, ergeht ein Dublinbescheid, in 

dem die Abschiebung anzudrohen und explizit festzustellen ist, dass ein Abschie

bungsverbot nach § 60 Abs. 5 oder Abs. 7. nicht vorliegt. Es ist jedoch im Bescheid 

auszuführen. dass ein vorobergehendes inl�ndisches Abschiebungshindernis vor

liegt 

Mit Erlass der Androhung geht die Zuständigkeit für die weitere Prüfung von Ab

schiebungsverboten und - hindernissen auf die Ausländerbehörde über (§ 60 a Auf

enthG). 

Mit Wegfall der Voraussetzungen des Abschiebungsverbots leitet die Ausländerbe

hörde die Ost. ein. 

Fallen die Voraussetzungen für das Vorliegen eines Abschiebungsverbots wider Er-
. 

warten nicht weg, ist mit Ablauf der Überstellungsfrist das nationale Verfahren einzu-

leiten. Der Dublinbescheid ist aufzuheben . 

b) Vorgehen bei Aufgriffsfällen ohne Asylgesuch: 

in Fällen eines vorübergehenden Abschiebungshindernisses, das vor Bescheider

stellung bekannt wird, ist der Bescheid vorerst nicht zu erstellen und der Ablauf des 

vorliegenden temporären Abschiebungshindernisses abzuwarten. 
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ln Aufgriffsfällen werden wie bisher ebenso sämtliche zielstaats- und i nlandsbezoge

nen Abschiebungshindernisse geprüft, jedoch nicht gesondert tenoriert. 

c) Gegenüberstellung der Vergehensweise bei Asylantragstellung und Aufgriffs

tälle ohne Asylgesuch 

Aufgriffsfall ohne ASylge- Fälle, in denen ein ASylah-

such trag gestellt wurde • 

Inlandsbezogenes Ab- Wird geprüft. nicht geson- Wird geprüft, nicht geson-

schiebungshindernis • dert tenoriert dert tenoriert 

Zielstaatsbezogenes Ab- Wird geprüft, nicht geson- NEU: Wird als Abschie-
schiebungshindernis dert tenoriert bungsverbot nach § 60 

Abs. 5 oder Abs. 7 ge-. 
prüft und das Nichtvor- · 

liegen von Abschie-

bu ng
.
sver boten wird te-

noriert 

Aufgriffsfall oHne ASylge- Fälle, i"n denen ein ASylan-

such trag gestellt wurde 

Vorübergehendes in- Vorerst kein Bescheid er- Würdigung lffi Bescheid, 

landsbezogenes Abschie- stellen, bis vorübergehen- Feststellung, dass keine 

bungshindernis des Absch iebungsh Inder- Abschiebungsverbote 

nis entfällt nach § 60 V oder 60 VII 

es ergeht eine Anord- AufenthG vorliegen (Te-

nung · nor); 

es ergeht eine Andro-. 

hung 
. 

Vorübergehendes ziel- Vorerst kein Bescheid er- Würdigung im Bescheid, 

staatsbezogenes Ab- stellen, bis vorübergehen- Feststellung, dass keine 

schiebungshindernis des Abschiebungshinder- Abschiebungsverbote 

nis entfällt nach § 60 V oder 60 VII 

es ergeht eine Anord- AufenthG vorliegen (Te-
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nung 

Abschiebungshindernisse 

nor); 

es ergeht eine Andro

hung 
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Anfragen 

1 . Anfragen an 32A 

Alle Antragen an 32A mit grundsätzlicher Bedeutung sind an das Funktionspostfach 

• 32A-Anfragen zu senden. Durch dieses Postfach entfallen die direkt an die 

Referatsleitung, Referenten oder Sachbearbeiter gerichteten Anfragen. Anfragen mit 

grundsätzlicher Bedeutung sind solche, die Auswirkungen auf alle Referate der 

Dublin-Gruppe haben und grundlegende Fragestellungen enthalten, die noch nicht 

geregelt sind. Die Anfragen sollen das Aktenzeichen, eine kurze Darstellung des 

Sachverhalts und eine klare Fragestellung enthalten. 

2. Anfragen an die MS 

s. Kapitel ",nformationsersuchen/lnfo Reguest" 

3. Anfragen an das Liaisonpersonal 

Anfragen können sowohl an das Liaisonpersonal (LP) des Bundesamtes in den Part

nerbehörden als auch an das LP aus den Partnerbehörden im Bundesamt gerichtet 

werden. Der Weg Ober das LP sollte grunds�tzlich auf die Verfahren beschrankt sein, 

die sonst nur schwer oder aufwändig zu lösen sind und deshalb der Vermittlung des 

LP bedürfen. 

Grundsätzlich ist fOr die Ermittlung des Verfahrensstands bzw. des Schutzstatus im 
. 

lv'IS ein Info Request über DubliNET an den jeweiligen MS zu stellen. Sollte der MS 

innerhalb von fünf Wochen gem. Art. 34 Dublin 111-VO nicht antworten bzw. eilt die 

Anfrage im Hinblick auf ablaufende Fristen, kann eine Nachfrage an das LP erfolgen. 

Folgende Angaben sind, soweit vorhanden, anzugeben: 

• Personalien, auch Alias (Name, Vorname. Geburtsdatum/-ort, Staatsangehö-

rigkeit) 

• EURODAC-Treffer und Datum des Asylantrags im-MS 

• Zustimmung/Ablehnung des MS 

• Bereits gestelltes Info Request 

Anfragen Stand 05/17 

1/2 

Antrag auf internationalen Schutz (Begriffsbestimmung) 

1. Antrag auf internationalen Schutz i.S.d. Dublin 111-VO 

Ein Antrag auf internaUonalen Schutz gilt als gestellt. wenn der mit der Durchfüh

rung der sich aus der Dublin 111-Verordnung ergebenden Verpflichtungen betrau

ten Behörde (hier: BAMF) erstmalig ein Schriftstück zugegangen ist, das von ei

ner Behörde erstellt wurde und bescheinigt. dass eine Person um internationalen 

Schutz ersucht hat (Asylgesuch) oder gegebenenfalls, wenn ihr nur die wichtigs-

. ten, in einem solchen SchriftstOck enthaltenen Informationen (und nicht das 

Schriftstück selbst oder eine Kopie davon) zugegangen sind. 

Aufgriffsfälle ohne Asylgesuch: Es wurde kein Asylgesuch geaußert, jedoch liegt 

ein Eurodac-Treffer der Kat 1 eines anderen Mitgliedstaates vor. 

Aufgriffsfälle mit Asylgesuch: Das BAMF hat Kenntnis vom Asylgesuch. aber es 

wurde noch kein förmlicher Asylantrag gemäß § 14 AsyiG gestellt. Diese Warnlis

tenfälle werden nicht als Aufgriffsfälle behandelt (Achtung: ln MARiS werden aus 

technischen Gründen auch Warnlistenfälle als Aufgriffsfälle angelegt). 

Warnliste: Wird ein Asylgesuch bei der aufgreifenden Stelle (BPol, Polizei, ABH) 

geäußert, erfolgt stets eine erkennungsdienstliche Behandlung nach § ·16 AsyiG, 

Art. 9 EU.RODAC 11-VO i.V.m. § 18 Abs. 5 und§ 19 Abs. 2 AsyiG. Hierbei wird au

tomatisch die Anlage einer Vorakte beim BArviF ausgelöst. 

Bei der Warnliste handelt es sich um eine Liste der Voi'akten, bei denen bisher 

noch keine Antragstellung beim BAMF erfolgt ist. Diese Voraktenliste wird nach 

dem Vorliegen eines Eurodac-Treffers gefiltert. Dabei werden auch das jeweilige 

Bundesland (Aufgriffsort) und das zuständige Dublinzentrum festgehalten. 

Wöchentlich wird eine Voraktenliste von Referat 32B oder einem der Dublinzen

tren an die Dublinzentren geschickt. welche anschiießend die Vorakten, bei de

nen innerhalb von zwei Wochen die Frist zum Stellen eines Übernahmeersu

chens abläuft, herausfiltern. Um fristwahrend ein Übernahmeersuchen stellen zu 

können, werden die Vorakten im jeweiligen Dublinzentrum in Aufgriffsakten um

protokolliert. 
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2. Antrag auf internationalen Schutz i.S.d. AsyiG 
-

Das AsyiG unterscheidet zwischen dem Asylgesuch gern. § 1 3  AsyiG und dem 

förmlichen Asylantrag gern. § 14 AsyiG. Mit jedem Asylantrag wird die Anerken

nung als Asylberechtigter sowie internationaler Schutz i.S.d . § 14 Abs. 1 AsyiG 

beantragt. 

Antrag auf intern. Schutz Dublin 111-VO 

gilt als gestellt, mit Kennt-

nis des BAMF vom Asylge- . 

such 

Antrag auf intern. Schutz § 14 AsyiG 

gilt als gestellt, mit förmli-

eher Antragstellung beim 
. . 

BAMF 
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Antragsrücknahme 

1 .  Allgemeines 

Def inition Antragsrücknahme 

Gem. Art. 2 lit e Dublin 111-VO handelt es sich um die vom Antragsteller im Einklang 

mit der Richtlinie 2013/32/EU ausdrücklich oder stillschweigend unternommenen 

Schritte zur Beendigung des Verfahrens, das aufgrund des von ihm gestellten An

trags auf internationalen Schutz eingeleitet worden ist. 

AntragsrUcknahme Im Dublln-Verfahren 

Liegt ein wirksam gestellter Asylantrag vor, so kann dieser bis zum Eintritt der Be

standskraft des Bundesamtsbescheides vom Antragsteller zurückgenommen wer

den. Die Antragsrücknahme kann persönlich· oder auch schriftlich erfolgen (siehe DA

Asyl Rücknahme von Asylanträgen). 

Bei einer Rücknahme ste.llt das Bundesamt gem. § 32 S. 1 . 1 .  Hs Asylgesetz (AsyiG) 

fest, dass das Asylverfahren eingestellt ist (siehe DA-Asyl). Dabei bezieht sich die 

Rücknahme ausschließlich auf den in der Bundesrepublik Deutschland gestellten 

Asylantrag. Die Rücknahme hat grundsätzlich keine Auswirkungen auf das Dublin

Verfahren (vgl. Art. 18 Abs. 1 Ii! c Dublin 111-VO). 

2. Wirkung der Rücknahme im Dublin-Verfahren 

Verfahrensstand Rücknahme des Asylantrages 

Übernahmeersuchen wurde noch 1 . )  Bei Vorliegen keines weiteren Asylantrages 

nicht gestellt oder Übernahmeer- im Hoheitsgebiet der MS - Kastrati-Urteil: 

suchen wurde gestellt, Zustim- Mit Urteil vom 03.05.2012 hat der EuGH in 

mung liegt noch nicht vor. bzw. die der Rechtssache C-620/1 0 (Migrationsverket 

Antwortfrist ist noch nicht abgelau- gegen Kastrati) entschieden, dass die Dublin-

fen Verordnung nicht mehr anzuwenden sei, 

wenn die Rücknahme des (einzigen) Asylan-

trags erfolge, bevor der für die Prllfung dieses 

Antrages zuständige MS der Aufnahme des 

Antragstellers zugestimmt hat 
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Dies gilt auch für die Rücknahme eines Asyl

gesuchs, bevor ein förmlicher Asylantrag ge

stell1 wurde. 

Der zus tändige Sachbearbeiter des jeweiligen 

Dublinzentrums informiert den MS und die 

ABH über den Abbruch des Verfahrens und 

die Übernahme ins nationale Verfahren. 

Dem MS ist' mitzuteilen, dass dieser nicht 

(mehr) zuständig ist. Hierzu muss im Schrei
ben D0309 unter "sonst. Gründe" angegeben 

werden: "Asylantrag wurde in DE zurückge

nommeniApplication was withdrawn in DE." 

- Im Anschluss ist die Akte vom zuständigen 

Sachbearbeiter des jeweiligen DZ an den 1 

AVS-L der jeweils zuständigen Außenstelle 

zu leiten. Der SB in der zuständigen AS er

stellt dann einen Einstellungsbescheid gern § 

32 AsyiG (siehe DA-Asyl). 

2.) Bei Vorliegen eines weiteren Asylantrages 

oder mehrerer Asylanträge im Hoheitsgebiet 

der Ms·: · 

Das Verfahren ist an das jeweils zuständige 

DZ zur weiteren Bearbeitung weiterzuleiten. 

Zustimmung liegt vor + Bescheid -

wurde noch nicht erstellt oder be-

Der zuständige Sachbearbeiter im jeweiligen 

DZ führt das Dublin-Verfahren weiter. Der 

reits erstellt. aber noch nicht in die 

Zustel lung gegeben 

Bescheid D180 ist zu verwenden (Dublin

Verfahren; Einstellung). 

Bescheid wurde bereits versandt, -

aber noch nicht zugestellt 

Es ist durch den zuständige Sachbearbeiter 

im jeweiligen DZ ein Ändenmgsbescheid zu 

erstellen; darin ist die Ziffer 1 (Unzulässig

keitstenorierung) des bestehenden Beschei

des aufzuheben und die Ziffer 1 (Einstellung 

des Verfahrens) des Bescheides 0180 (Dub

lin-Verfahren; Einstellung). zu tenorieren. Die 
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übrige Tenorierung des ursprüng lichen · Be-

scheides bleibt bestehen. 

Bescheid wurde bereits zugestellt - Eine Rücknahme des Antrages ist ab diesem 

Zeitpunkt nicht mehr möglich. 

- Der Bescheid wird nicht aufgehoben. 

- Der zustandige SB im jeweiligen DZ informiert 

die ABH über die Rücknahme des Antrages 

und führt das Dublin-Verfahren weiter (Vorbe-
• 

reitung der Überstellung). 
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Antwort des ersuchten MS 

1.  Zustimmungen 

1.1.Arten der Zustimmung 

1.1.1. Zustimmung liegt fristgemäß vor 

Gemäß Art. 26 Dublin 111-VO sowie § 34 a Abs. 1 S. 1 AsyiG kann nunmehr der Dub

lin-Bescheid erstellt werden. Dazu ist die allgemeine Bescheidvorlage (00045) z:u 

verwenden. 

Die Überstellungsfrist beginnt mit dem Eingang der Zustimmung zu laufen. Daher ist 

nicht auf das Datum der Zustimmung, sondern auf den Eingang der vom MS ver

sandten E-Mail abzustellen. Diese E-Mail muss neben der Zustimmung in die Akte 

eingefügt werden. 

1.1.2. Zustimmung durch Fristablauf 

Gemäß Art. 22 Abs. 7 bzw. Art 25. Abs. 2 Dublin IIINO ist davon auszugehen, dass 

dem Ersuchen stattgegeben wird, wenn innerhalb der Antwortfrist keine Antwort 

durch den MS erteilt wird. ln diesen Fällen wird in der Regel ein Verfristungsschrei

ben (D0847) an den MS versandt. Dieses ist nicht zwingend vorgeschrieben, es 

empfiehlt sich jedoch, dieses Schreiben zu versenden. 

1.2. Bindung einer Zustimmung 

Grundsätzlich bindet die einmal gegebene Zustimmung (auch die durch Fristablauf). 

Eine Ablehnung, die verspalet eingeht, wird nicht akzeptierl 

Ausnahme: Fiktive Zustimmung und nachträgliche Ablehnung wegen Gewährung 

internationalen Schutzes (siehe Punkt 2.6) 

1.3. DÜ-Fristenvermerk und Fristenberechnung 

S. Kap. Fristen. 
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1.4. Erfassung in MARiS 

Die Zustimmung aus den MS ist durch das VSD in MARiS zu erfassen, indem sowohl 

die eingegangene E-Mail, als auch das Dokument selbst (D0597) als Mappe in MA

RiS importiert werden. Diese Mappe ist an den zuständigen SB-Dublin zu versenden. 

Durch den Dublin-SB ist die Zustimmung im Register .Dublin-Daten· zu erfassen. 

Dabei ist das Datum des E-Mail-Eingangs als Zustimmungsdatum zu verwenden und 

die entsprechende Rechtsgrundlage einzutragen. Die Mappe ist in die Akte aufzulö

sen. 

2. Ablehnungen 

2.1. Ablehnung des ersuchten MS 
Vertritt der ersuchte MS nach Prüfung der Unterlagen die Auffassung, dass sich aus 

ihnen nicht seine Zuständigkeit ableiten lässt erläutert er in seiner ablehnenden 

Antwort an den ersuchenden MS ausführlich sämtliche Gründe, die zu der Ableh

nung geführt haben (A�. 5 DVO 1 18/2014). 

2.2. Remonstration 

Wird angenommen, dass die Ablehnung des MS auf einem Irrtum beruht oder zu

sätzliche Unterlagen vorgelegt werden, kann eine erneute Prüfung des Ersuchens 

verlangt werden (s. Kap. Remonstration). 

2.3. Ablehnung nach Verfristung 

ln Einzelfällen kommt es vor, dass !rotz Zuständigkeitsübergang aufgrund des Ab

laufs der Antwortfrist noch eine Ablehnung eingehl Bei Ablehnungen nach einer Ver

fristung ist nicht zu remonstrieren. Es genOgt die formlose Mitteilung an den MS, 

dass die Zuständigkeitaufgrund von Verfristung bereits am TT.MM.JJJJ Obergegan

gen ist und die Über.stellungsmodalitäten in Kürze übersandt werden. 

{siehe auch: Punkt 1.2 Bindung einer Zustimmung} 

2.4. Ablehnung mit Verweis auf drittan MS 
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Lehnt ein MS mit Verweis auf die Zuständigkeit eines dritten MS ab, so ist mit diesem 

MS ein weiteres Dublin-Verfahren durchzuführen. Die Ablehnung des zunächst er

suchten MS gili als Beweismittel. Die Frist zum Stellen des weiteren Ersuchens be

trägt drei Monate ab dem Zeitpunkt der Äußerung des Asylgesuchs in DE, da sich 

das neue Ersuchen auf andere Beweismittel als die EURODAC-Treffermeldung 

stützt 

Dem Ersuchen ist neben allen vorhandenen EU RODAC-Treffern auch die Ablehnung 

des zunächst ersuchten MS beizufügen. Liegt von dem dritten MS kein EURODAC

Treffer vor, so sind dem Ersuchen neben der Ablehnung des zunächst ersuchten MS 

alle anderen vorhandenen EURODAC-Treffer UND das Fingerabdruckblatt beizufü

gen . 

2.5. Ablehn ung aufgrund von Gewährung von internationalem Schutz 
. 

ln Fällen. in denen der MS das Ersuchen ablehnt. da er bereits internationalen 

Schutz gewährt hat, ist die Dublin 111-VO nicht anwendbar. ln diesen Fällen ist ein 

sogenannter Drittstaatenbescheid anzufertigen (s. Kap. Drittstaatenregelung sowie 

DA Asyl Kap . .,Drittstaatenregelung" und .,Unzulässige Asylanträge") . Drittstaatenbe

scheide liegen in der Zuständigkeit der Außenstellen. Eine Überstellung wird dann 

nicht durch das Referat 32C organisiert, sondern liegt in der Zustandigkeit der Poli

zei-/Ausländerbehörden. 

2.6. Fiktive Zustimmung und nachträgliche Ablehnung wegen Gewährung 

internationalen Schutzes 

Ist bereits durch eine fiktive Zustimmung die Zuständigkeit auf den MS übergegan

gen und geht dann nachträglich eine Ablehnung wegen Gewährung von internationa

lem Schutz ein, so ist in diesem Fall trotz Zuständigkeit nach der Dublin 111-VO, kein 

Dublin-Bescheid, sondern ein Drittstaatenbescheid zu erstellen. Zur Frage der Um

deutung des bereits erstellten Dublinbescheides in einen Drittstaatenbescheid siehe 

DA Asyl, Kapitel Zweitanträge. 
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2. 7. Unterschiedliche Gründe für die Zus tändigkeit eines MS bei Familien 

Hat ein Familienangehöriger in einem MS eine Anerkennung internationalen Schut

zes. so wird für diesen in der Zuständigkeit der Außenstelle ein Drittstaatenbescheid 

erlassen. Für die anderen Familienangehörigen kann die Dublin 111-VO anwendbar 

bleiben, wenn für sie in dem MS kein Schutz gewährt wurde. 

2.8. Erfassung in MARiS 

Die Ablehnung aus dem MS ist durch das VSD als Schriftstück in MARiS zu erfas

sen , indem sowohl die eingegangene E-Mail, als auch das Dokument selbst als 

Mappe in MARiS importiert werden. Bei der Beschriftung des Dokuments ist zu un- . 
terscheiden, ob es sich um eine Ablehnung aufgrund internationalen Schutzes 

(D1 392) oder eine Ablehnung aus anderen Gründen (D0598) handelt Die Mappe ist 

an den zuständigen Dublin-SB zu senden. 

Durch den Dublin-SB ist die Ablehnung im Register .. Dublin-Daten" zu erfassen. Da

bei ist das Datum des E-Mail-Eingangs als Ablehnungsdatum zu verwenden und der 

Ablehnungsgrund zu hinterlegen. Die Mappe ist in die Akte aufzulösen. 
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Anwendungsbereich der Dublin !II-Verordnung 

Anwendung der Durchführungsverordnung und der EURODAC

Verordnung 

Rechtsgrundlage 

Seil dem 19.07.201 3 ist die Verordnung {EU) 60412013 {sog. Dublin 111-VO) in Kraft, 

die die Verordnung {EG) Nr. 343/2003 (Dublin 11-VO) abgelöst hat und für alle Anträ

ge auf internationalen Schulz gilt, die ab dem 01.01.2014 gestellt werden. 

Weitere Verordnungen zur Bestimmung des zuständigen Staates sind: 

• Durchführungsverordnung, DVO {VO (EU) Nr. 1 1 8/2014 vom 30.01.2014 zur 
Änderung der Verordnung {EG) Nr. 1560/2003) https://eur-lex.europa.eu/legal

contenVDE/IXTI?url =Q.f;b.EX:32_Ql4.ß.QJ J�§;g[d=1 528877562869 und 

• EURODAC-VO {VO {EU) Nr. 603i2013 vom 26.06.2013) https://eur

lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT /?uri=CELEX:32013R0603. 

Territorialer Anwendungsbereich 

Die Dublin 111-VO ist in allen 28 MS und in den vier assoziierten Staaten (Norwegen. 

Liechtenstein, lsland und Schweiz) anwendbar. Die Dublin 111-VO ist unmittelbar gel-
. 

tendes Recht in der EU. 

Materieller Anwendungsbereich 

Die Dublin 111-VO stellt eine reine Regelung zur Zuständigkeitsbestimmung dar, deren 

Zweck es ist, jedem Antragsteller die Durchführung eines Verfahrens zur Feststel

lung internationalen Schutzes in einem der MS {Dublin-Gebiet} zu garantieren und 
die Durch!Uhnung mehrerer Verfahren in den MS zu vermeiden. 

Die Dublin 111-VO findet auf Drittstaatsangehörige und Staatenlose, die einen Antrag 
. 

auf internationalen Schulz gestellt haben (Asylantrag und/oder Antrag auf Feststel-

lung des Vorliegans europäischen subsidiären Schutzes. vgl. Art. 1 und 2 Buchsta· 

ben a, b und c Dublln 111-VO) Anwendung, d.h. auf Personen, die mindestens einen 

Antrag auf internationalen Schulz in einem MS gestellt haben. 
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Sie findet keine Anwendung 

• auf anerkannte FlOchtlinge im Sinne.der Genfer FIUchtlingskonvention (GFK) 

• auf Antragsteller, die europarechtlichen subsidiären Schutz erhalten ha

ben 

• bei Erlöschen der Zus tändigkeit sobald der für die Prüfung des Antrags zu

ständige MS den An.tragsteller in sein Heimatland oder Drittstaat abgeschoben 

hat {Art. 19 Abs. 3 S. 1 i.V.m. Art. 1 8  Abs. 1 c oder d Dublin 111-VO). 
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Austausch von Personaldokumenten zwischen den Mitglied

staaten 

Personaldokumente, die sich noch in einem anderen MS befinden, können mittels 

Informationsersuchen angefordert werden (siehe Kapitel Ersuchen an den MS). Eine 

schriftliche Zustimmung des Antragstellers nach Art. 34 Abs. 3 Dublin 111-VO ist in 

diesen Fällen nicht erforderlich. 

Ausnahme Polen: 

Die Anforderung von Personaldokumenten durch die ABH oder die Dublinreferate 

erfolgi in diesen Fällen über das Referat 31 D per E-Mail. Die Personaldokumente 

werden von Polen an das Referat 31 D per Diplomatenpost versandt. Das Referat 

31 D leitet die Personaldokumenie direkt an die ABH oder die Dublinreferate weiter. 
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Beendigung des Dublinverfahrens 

Das Dublinverfahren kann auf unterschiedliche Weise, entweder durch Abbruch oder 

Erledigung, beendet werden. 

Nachfolgend werden die einzeinen Fallkonstellationen aufgezeigt: 

Fallkonstellation Vorgehen bei Beendigung 

Die Person wurde innerhalb Das Dublinverfahren ist erledigt. Nach Vollzug der 

der Überstellungsfrist in den Abschlussarbeiten ist die Akte in die BK- bzw. RK-

MS Obersteilt Ablage zu senden. 

Die Überstellungsfrist ist abge- Das Oubiinverfahren ist abzubrechen. Zum weite-

laufen, die Person wurde nicht renVorgehen siehe MARiS Benutzerhinweise zum 

Oberstellt Abbruch des Dublinverfahrens 

(l:\Dublin\AIIgemeine_lnformationen). 

Das Selbsteintrittsrecht wurde Das Dublinverfahren ist abzubrechen. Zum weite-

a'usgeObt. ren Vorgehen siehe das Kapitel SER und die MA-
. RiS Benutzerhinweise zum Abbruch des Dublinver-

fahrans (L:\Dublin\AIIgemeine_lnformationen). 

Die Person hat ihren Asylan- Je nach Fallkonstellation und Zeitpunkt im Verfah-

trag zurückgenommen. ren ist das Dublinverfahren abzubrechen oder fort-

zufllhren. Siehe hierzu das Kapitel Antrags-

rücknahme. 

Erteilung eines Aufenthaltstitels Das Dublinverfahren ist abzubrechen. Zum weite-

durch OE nach Stellung des .ren Vorgehen siehe MARiS Benutzerhinweise zum 

Antrages auf internationalen Abbruch des Dublinverfahrens 

Schutz (Übertragung gern. Art. (L:\Dublin\AIIgemeine_lnformationen). 

19 Abs. 1 Dubiin 111-VO). 

Berechtigte, endgültige Ableh- Das Dublinverfahren ist beende!. Die Ablehnung 

nung des MS bei erfolglosem 
' ./ 

des MS ist durch den zuständigen SB des jeweili-

Remonstrationsverfahren, gen DZ in den Dublindaten zu erfassen. 

wenn kein Hinweis auf die Zu-

standigkeit eines anderen MS Aufgriffsfälle mit Asylgesuch I förmliche Antragstei-

gegeben ist lung bereits erfolgt: 

Es ist weiterhin ein Aktenvermerk (Schriftstück 
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00281) über die Ablehnung des MS und die Ent

scheidung im nationalen Verfahren zu erstellen und 

die ABH über die Ablehnung des MS zu informie

ren. Die Akte ist an die zuständige AS (AVS-L) wei

terzuleiten. 

Aufgriffsfälle ohne Asylgesuch: 

Es ist weiterhin ein Aktenvermeri< (Schriftstück 

D0281) über die Ablehnung des MS zu erstellen 

und die ABH über die Ablehnung des MS zu infor

mieren. Gleichzeitig ist der ABH mitzuteilen, dass 

das Dublinverfahren beendet wurde und weitere 
. 

aufenthaltsbeendende Maßnahmen in eigener Zu-

ständigkeit zu prüfen sind. Die Akte ist anschlie

ßend ins Archiv weiterzuleiten. 

Vorliegen von Abschiebungs- Das Dublinverfahren ist durch- den zuständigen SB 

hindernissen in Aufgriffsfällen in dem Referat 32C bis 32F abzubrechen. Zum 

ohne Asyrgesuch, durch die weiteren Vorgehen siehe MARiS Benutzerhinweise 

eine Überstellung innerhalb der zum Abbruch des Dublinverfahrens . 
Überstellungsfrist nicht mehr (l:\Dublin\AIIgemeine_lnformationen). 

• 
erfolgen kann. 

Die Frist zum Stellen eines Deutschland ist für die Prüfung des Asylantrages 

Übernahmeersuchens Ist be- zuständig geworden. Ein Ersuchen wird nicht ge-

reits abgelaufen. stellt. Es ist ein Aktenvermerk (Schriftstück 00272) 

zu fertigen und die Akte ins natio)'lale Verfahren zu 

geben. 

Der Antragsteller reist freiwillig Das Dublinverfahren ist erledigt. Nach Vollzug der 

in den zuständigen MS aus. Abschlussarbeiten ist die Akte in die BK- bzw. RK-

Ablage zu send€n. Siehe hierzu das Kapitel Freiwil-

lige Ausreise in den zustangig!,ln MS. 

Der Antragsteller reist freiwillig Das Dublin-Verfahren wird nicht abgebrochen (vgl. 

ins Herkunftsland aus. hierzu das Kapitel Antragsrücknahme und Freiwilli-

ge Ausreise in das Herkunftsland). 
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Bescheide und Bescheiderstellung 

1 .  Ablauf bei Bescheiderstellung 

Vor der Bescheiderstellung ist sicherzustellen. dass zum einen die Zuständigkeit 

durch Zustimmung (explizite Zustimmung oder fiktive Zustimmung} auf den ersuch

ten Mitgliedstaat übergegangen ist. Die Anhörung zur Zulässigkeil (nach Art. 5 Dublin 

111 VO) ist immer im Bescheid zu würdigen (siehe Kapitel Persönliches Gespräch). 

Des Weiteren sind bei der Bescheiderstellung die Abschiebungshindernisse zu über

prüfen (siehe Kapitel Abschiebungshindernisse). 

2. Bescheiderstellung bei Anträgen auf internationalen Schutz und Haftfäl
len 

D130 (a, b) 

D135 (a, b) 

D136 (a, b) 

D160 (a, b) 

D161 (a, b) 

D162 (a, b) 

Dublinverfahren; unzulässiger Asylantrag; Abschiebungsanord

nung in DÜ-Staat 

Dublinverfahren; unzulässiger Asylantrag; temporäres Abschie

bungshindernis (nicht über 0-Fristende hinaus); Abschiebungs

androhung in DÜ-Staat 

Dublinverfahren; unzulässiger Asylantrag (nachgeborenes Kind); 

Abschiebungsanordnung in DÜ-Staat 

Dublinverfahren; Folgeantrag; bestandskräftiges Erstverfahren 

war Dü-Verfahren; Überstellung ist noch nicht erfolgt; Abschie

bungsanordnung noch vollziehbar 

Dublinverfahren; Folgeantrag (nur nationales Erstverfahren); Ab

schiebungsanordnung in DÜ-Staat 

Dublinverfahren; Folgeantrag (nur nationales Erstverfahren); Ab

schiebungsandrohung in DÜ-Staat 
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0166 (a, b) 

D167 (a, b) 

D180 (a, b) 

Dublinverfahren; Folgeantrag (Erstverfahren war DÜ-Verfahren); 

Abschiebungsanordnung in DÜ-Staat 

Dublinverfahren; Folgeantrag (Erstverfahren war DÜ-Verfahren); 

Abschiebungsandrohung in DÜ-Staat 

Dublinverfahren; Einstellung; Abschiebungsanordnung 1n DÜ

Staat 

Weitergehende Hinweise zur Bescheiderstellung finden Sie in den MARiS Benutzer

hinweisen. 

3. Aufgriffsfälle mit Asylgesuch 

3.1. Asylgesuch, kein förmlicher Antrag 

D131 (a, b) · .  Dublinverfahren; Asylgesuch, aber noch kein förmlicher Antrag 

nach § 14 AsyiG; unzulässiger Asylantrag; Abschiebungsanord

nung in DÜ-Staat 

Der Bescheid ist ausschließlich zu erstellen, wenn zum Zeitpunkt der Zustimmung 

des engefragten MS ein Nachweis in der Akte vorhanden ist dass kumulativ vorliegt: 

• Aushändigung von Dublin-11/lerkblättern 

• Belehrung nach § 20 AsyiG 

. 

Die Belehrunge.n müssen vom Antragsteller nicht unterschrieben sein. Ein Vermerk 

in der Aufgriffsmeldung der BPOL ist ausreichend. 

Die Belehrung gem. Art. 29 EURODAC 11-VO obliegt der aufgreifenden Stelle, die die 

erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt.. Ein Nachweis über die ordnungs

gemäße Belehrung in der Akte ist daher nicht erforderlich. 
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Sollten die entsprechenden Belehrungen nicht vorliegen, ist die Akte mit dem Zusatz 

"nicht-entscheidungsreif' und einem Fristenvermerk bezüglich des Ablaufs der Über

stellungstrist bis zum Ende der Überstellungsfrist in die Wiedervorlage zu senden. 

Läuft die Überstellungsfrist ab, ohne dass zwischenzeitlich eine förmliche Antragstel

Jung erfolgte oder die erforderlichen Belehrungen in die Akte aufgenommen werden 

konnten, ist das Dublinverfahren abzubrechen und die Akte in das Archiv zu senden. 

3.2. Förmliche Asylantra�ellung nach noch nicht rechtskräftiger Ab

lehn ung des Asylgesuchs 

D132 (a, b) Dublinverfahren; Ergänzungsbescheid; förmliche Asylantragstei

lung nach noch nicht rechtskräftiger Ablehnung des Asylgesuchs; 
Überstellung ist noch nicht erfolgt; Abschiebungsanordnung noch 

vollziehbar -

Außer! der Ausländer ein Asylgesuch und wird nach noch nicht rechtskraftlger Ab

lehnung des Asylgesuchs (Dublin-Bescheid) ein förmlicher Antrag auf internationalen 

Schutz gestellt. so ist von den Dublinzentren (Referat 32D bis 32F) die Akte in den 

Verfahrenstyp ,.Asylerstantrag" umzuprotokollieren. Das Dublin-Verfahren wird in der 

Asylakte fortgesetzt und es ergeht ein Ergänzungsbescheid zur förmlichen Asylan

tragstellung mit dem Tenor: .Der Bescheid vom xx wird aufrechterhalten". 

Der Gerüstbescheid 0132 ist zu verwenden. 

ln der Entscheidungsmaske ist einzutragen: 

Art. 16 a nicht erforderlich Dublin 

- § 3 Abs. 1 nicht erforderlich Dublin 
- ·§ 4 Abs. 1 nicht erforderlich Dublin 

- Abschiebungsanordnung in sicheren Drittstaat noch gültig 

Die erste Entscheidung (1271) ist aus statistischen Gründen in der Entscheidungs

maske zu stornieren. Der zus tändige SB vermerkt zudem im Betrefffeld der Akte. 

dass eine bestar) dskräftige Abschiebungsanordnung vorliegt. 
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3.3. Förmliche Asylantragstellung nach bestandskräftiger Ablehnung des 

Asylgesuchs 

D133 (a, b} Dublinveriahren; Ergänzungsbescheid; förmliche Asylantragstel

Jung nach bestandskräftiger Ablehnung des Asylgesuchs; Über

stellung ist noch nicht erfolgt; Abschiebungsanordnung noch 

vollziehbar 

Außert der Ausländer ein Asylgesuch und wird nach bestandskräftiger Ablehnung 

des Asylgesuchs (Dublin-Bescheid) ein förmlicher Antrag auf internationalen Schutz 

gestellt, so ist von der zuständigen Außensielle eine Asylerstantragsakte anzulegen 

und zu der bereits bestehenden Aufgriffsakte zu reterenz.ieren. Nach Anhörung zur 

· Zulässigkeil ist die Asylerstantragsakte an das zuständige Dublin-Zentrum zu sch� 

cken. Das Dublin-Vertahren wird in der Asylerstantragsakte fortgesetzt, es ergeht ein 

Ergänzungsbescheid zur förmlichen Asylantragstellung mit dem Tenor: ,.Der Be

scheid vom xx wird aufrechterhallen". Der Gerüstbescheid D1 33 ist zu verwenden. 

Die Entscheidungsmaske ist wie bei D132 einzutragen. Die erste Entscheidung 

(1271) in der Aufgriffsakte ist hingegen nicht zu storniE!ren. Der zuständige SB ver

merkt zudem im BGtrefffeld der Akte, dass eine bestandskräftige Abschiebungsan

ordnung vorliegt. 

4. Aufgriffsfälle ohne Asylgesuch 

D140 (a, b) 

0141 (a,b} 

0145 (a, b) 

Dublinverfahren; Aufgriffsfall, 

Oublinverfahren; Aufgriffsfall (nachgeborenes Kind); Abschie

bungsanordn1Jng in DÜ-Staat 

Dublinverfahren; Ergänzungsbesclleid; Aufgriffsfall, unzulässiger 

Asylantrag; Abschiebungsanordnung in DÜ-Staat 

Für die Bescheiderstellung wird kein Nachweis Ober die Belehrung gern. Art. 29 

EURODAC 11-VO in der Akte benötigt, da die Belehrung der aufgreifenden Stelle ob-
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liegt, die die erkennungsdiensUiche Behandlung durchführt. Zur Frage der weiteren 

Verfahrensweise bei fehlenden erforderlichen Belehrungen siehe 3.1. 

Stellt ein Ausländer, der bislang kein Schutzersuchen in Deutschland gestellt hat, 

nach Erstellung des Dublin-Bescheids (Aufgriffsbescheid) einen Antrag auf internati

onalen Schutz, erfolgt die Umprotokollierung des Aufgriffsfalls in den Verfahrenstyp 

,.Asylerstantrag" (dokumentiert im Prozess-Schritt ,.Photo") der jeweils zuständigen 

Außenstelle. Das Dublin-Verfahren wird in der Asylakte fortgesetzt und es ergeht ein 

Ergänzungsbescheid zum Schutzersuchen mit dem Tenor: .Der Asylantrag wird als 
. 

unzulässig abgelehnt·, .,Abschiebungsverbote liegen nicht vol" und Rechtsbehelfsbe-
lehrung .A". 

5. Aufhebungsbescheid 

D185 (b) Dublinverfahren; Bescheidaufhebung 

Falls sich nach Erlass des Dublinbescheids herausstellt, dass eine Überstellung nicht 

möglich ist (z.B. dauerhaftes Vollstreckungshindernis, Überstellungsfrist verstrichen) 

oder SER ausgeübt wird, gilt folgendes: 

Sachstand 

Dublinbescheid ist 

standskräftig . 

. 

• 

Dublinbescheid ist 

nicht rechtskräftig, 

be-

noch 

Vorgehen ' 

Bei Antragstellung in Deutschland wird die Akte durch 

Referat 32C an die aktenanlegende AS (AVS-L) wei-

tergeleitet. 

Im Aufgriffsverfahren wird die Akte durch Referat 32C 

an die dem Wohnort des Ausländers nächste AS (AVS-

L) weitergeleitet. 

Die Prüfung, ob der Dublinbescheid separat oder im 

Rahmen des Asylbescheids aufgehoben wird. obliegt 

der zus tändigen AS. 

Referat 32D - 32F informiert die Außenstelle Ober die 

Unmöglichkeit der Überstellung und den zugrundelie-
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Klageverfahren anhängig genden Sachverhalt 

Die Prüfung, ob ein Aufhebungsbescheid erstellt oder 

der Dublinbescheid durch eine Prozesserklärung an 

das VG aufgehoben wird, obliegt dem zuständigen 

Prozessbereich. 

Hinweis: Ref. 32 C informiert das VG umgehend über 

eine erfolgte Überstellung im laufenden Klageverfah

ren. Sollte dies versäumtworden sein und das VG hebt 

den Dublinbescheicl nur wegen einer vermeintlich ab
gelaufenden Überstellungfrist auf, so erfolgt keine 

RUckholung, da die Überstellung innerhalb der über

stellungstrist erfolgte und somit die Überstellungsfrist 

nicht ablaufen konnte (vgl. VG Ansbach, Beschluss v. 

14.11.2017 -AN 14 E 17.51243). 

Die Prüfung des Zweitantrages richtet sich nach der DA Asyl. Kap. Zweitantrage, II. 

Weiteres Vorgehen, wenn nach Erlass eines Dublin-Bescheids die Zuständigkeit auf 

D übergehl Zum Beispiel Zus tändigkeitsübergang aufgrund AusObung des Selbst-· 

eintrilts oder Frislablaur. 

6. Übersetzung der Entscheidungsformel und der Rechtsbehelfsbeleh

rung 

Gern. § 31 Abs. 1 S. 4 AsyiG ist einem Bescheid nur dann eine Übersetzung der 

Entscheidungsformel und der Rechtsbehelfsbelehrung beizufügen, wenn der Antrag

steller nicht durch einen Verfahrensbevollmächtigten vertreten wird. Wird der Antrag

steller von einem Verfahrensbevollmächtig1en vertreten, entfällt die Anlage der 

fremdsprachigen Bescheidtenorierung mit Rechtsbehelfsbelehrung (siehe DA-AVS). 

Wurde einem Antragsteller ein Bescheid mit Übersetzung zugestellt und es ergeht -

z.B. nach Aufhebung des Bescheides - zu einem späteren Zeitpunkt ein erneuter 

Bescheid mit anderslautender Tenorierung, ist darauf zu achten, dass für den erneu

ten Bescheid ebenfalls eine Übersetzung veranlasst wird. Geschieht dies nicht, wird 

BesCheide und Bescheiderstellung Stand 11/18 



7/7 

dem erneuten Bescheid bei Ausdruck systemtechnisch bedingt automatisch die 

Übersetzung des "alten", nicht mehr aktuellen Bescheides beigefügt. 

7. Erneute Bescheidzustellung, wenn Antragsteller unbekannt verzogen 

(ubv) 

s. DA Asyl, Kapitel Bescheide und DA AVS, Kapitel Zustellung. 

Hinweis zur öffentlichen Bescheidzustellung: 

Öffentlich zugestellt werden Bescheide, wenn der Antragsteller nachweislich ausge

reist ist oder niemals eine Anschrift des Antragstellers vorgelegen hat (siehe hierzu 

auch ElA AVS, Kapitel Zustellung, 10. Öffentliche Zustellung). Dies bedeutet, dass 

stets eine öffentliche Zustellung zu erfolgen hat, wenn der Betroffene nicht in der 

nächstgelegenen Aufnahmeeinrichtung angekommen ist. 

• 
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Das Dublinverfahren in Kürze 

;;. Bestimmung des zus tändigen MS in Europa (insgesamt 32 Staaten) für die 

Durchführung des Asylverfahrens 

;;. Neben den EU-Staaien sind auch Norwegen. lsland, Schweiz und Lichtenstein 

ins Dublin-Verfahren eingebunden. 

Rechtsgrundlage 

)> Verordnung (EU) Nr. 604/2013 (sog. Dublin 111-VO) i.V.m. der Durchführungsver

ordnung zur Dublin 111-VO und EURODAC-VO: Als Verordnungen sind sie unmit

telbar geltendes Recht (im Gegensatz ZLI Richtlinien, die in nationales Recht um

zusetzen sind). 

:» einzelne Rechtsvorschriften aus dem Aufen'thG und AsyiG 

Wesentl icher Inhalt 

Die Verordnung legt die Kriterien und Verfahren fest, die bei der Bestimmung des 

MS, der für die Prüfung eines in einem MS gestellten Antrags auf internationalen 

Schutz zuständig ist, angewendet werden. Die Zuständigkeit richtet sich i.d.R. nach 

dem MS, der die größte Verantwortung für den Aufenthalt des Asylbewerbers in Eu

ropa hat, durch 

1 .  Zuständigkeit für dessen Familienangehörige (Art. 8-11 Dublin 111-VO) 

2. Erteilung eines Aufenthaltstitels oder Visums (Art. 12 Dublin 111-VO) 

3. Nichtverhinderung der illegalen Einreise (Art. 1 3  Dublin 111-VO) 

4. Enmöglichung der legalen, visafreien Einreise (Art. 14 Dublin 111-VO) 

5. Staat der ersten Antragstellung (= Auffangtatbestand; in der Praxis häufigstes · 

Kriterium), Art. 3 Abs. 2 UAbs. 1 Dublin 111-VO 

Verfahren 

> Persönliches Gespräch zur Bestimmung des zuständigen MS nach Antragstei

lung 

> Bei der erkennungsdienstliehen Behandlung werden die Fingerabdrücke genom

men und u.a. mit der EURODAC- und VIS-Datenbank abg eglichen: Erhalt der In

formation über EURODAC-Treffer bzw. VIS-Treffer 
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)- Zur Feststellung des zuständigen MS gibt es zwei Verfahren: Aufnahmeverfat)ren 

(Take Charge) und Wiederaufnahmeverfahren (Take Back). 

)> Ist der MS verantwortlich nach Ziff. 1 - 4 , wird ein Take Charge-Verfahren durch

geführt, nach Ziff. 5 ein Take Back-Verfahren. 

Take Charge-Verfahren: 

Das Take Charge-Verfahren basiert auf Art. 21 i.V.m. Art. 8-15 Dublin 111-VO. 

Dieses Verfahren wird dann angewendet, wenn noch kein anderer Antrag auf inter

nationalen Schutz im Dublin-Gebiei gestellt wurde, außer dem Antrag in dem Staat, 

in dem der Ausländer sich aufhält. 

Bsp.: A reist unerlaubt in Italien ein und stellt in Deutschland den ersten Antrag auf 

internationalen Schutz. Vor der materiellen PrOfunq des Antrages wird gepnüft, ob 

Deutschland überhaupt fGr die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist. 

ln diesem Fall wäre dies zu verneinen, da aufgrund von Art. 1 3  Dublin 111-VO (uner

laubte Einreise ins Dublin-Gebiet über eine EU-Außengrenze) Italien zuständig ist. 

Dies nennt sich Zuständigkeitsbestimmungsverfahren. Deutschland würde dann Ita

lien mittels Take Charge ersuchen, A aufzunehmen. 

Take Back-Verfahren: 

Das Take Back-Verfahren basiert auf Art. 23 bzw. 24 i.V.m. Art. 18 Abs. 1 b)-d) Dub

lin 111-VO. 

Art. 23 Dublin 111-VO umfasst die Fälle, in denen in Deutschland erneut ein Antrag 

auf internationalen Schutz gestellt wurde, obwohl in einem (oder meh reren) MS be

reits ein Antrag gestellt wurde. 

Art. 24 Dublin 111-VO umfasst die Fälle, in denen in Deutschland kein neuer Antrag 

gestellt wurde, jedoch bereits in einem (oder mehreren) MS ein Antrag auf internatio

nalen Schutz gestellt wurde {sog. Aufqrjffsfillle). 

EXkurs EURODAC-Treffer: 

Grundsätzlich geht es in der EURODAC-Verordnung darum, die Identität der Pers�n 

festzustellen, die internationalen Schutz beantragt. Art. 34 Abs. 4 EURODAC-VO 

erläutert die Kategorien mit Verweis auf die Artikel, die den Grund der Fingerab

drucknahme bezeichnen. 
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1 )  i.V.m. Art. 9 Abs. 1 EURODAC-VO - Kategorie 1:  Antrag auf internationalen 

Schutz im MS · 

2) i.V.m . Art. 14 Abs. 1 EURODAC-VO - Kategorie 2 - Unerlaubte Einreise über ei

ne Oublin-Außengrenze (z. B. Ukraine - Polen; Mittelmeer - Italien) 

3) i.V.m. Art 17 Abs. 3 EURODAC-VO - Kategorie 3 - unerlaubter Aufenthalt im MS 

des Aufgriffs 

Nach Fingerabdrucknahme werden diese digitalisiert verarbeitet. ln OE läuft das Ver

fahren über das BKA. Von dort werden die FingerabdrUcke an die EURODAC

Datenbank weitergeleitet und nach der Auswertung wieder zurück Ober das BKA an 

das BAMF geschickt. 

Wenn wir einen Asylantrag anlegen, stellen wir Fingerabdrucke der Kategorie 1 in 

der EURODAC-Datenbank ein und erhalten zeitgleich die Treffer zu den Fingerab

drücken der K.ategorien 1 und 2, die bereits in EURODAC gespeichert wurden. 

Im Falle eines Aufgriffs im Inland oder einer Ein reise von MS zu MS, wird mit den 

Fingerabdruckdaten in der EURODAC-Datenbank nach bereits gespeicherten Fin

gerabdruckdaten von der Person gesucht; also ob sie bereits internationalen Schutz 

in einem anderen MS beantragt hat. Daher erhalten wir als Treffermeldung auch nur 

Kategorie 1 Treffer. 

Besonderheit unbegleitete Minderjährige: 

Das persönliche Gespräch ist auch bei unbegleiteten Minderjährigen durchzuführen. 

Die für Minderjährige maßgeblichen Artikel �;ind Art. 6 und 8 Dublin 111-VO, sowie die 

Erwägungsgnünde 13, 14 und 16. 

Hat ein Minderjähriger bereits in einem oder mehreren MS einen Antrag auf interna

tionalen Schutz gestellt und leben keine Familienangehörige im Aurt�nthaltsstaal oder . 
einem anderen MS, so ist nach Rechtsprechung des EuGH vom 06.06.2013 (C-

648/1 1 )  i .V.m. Art. 8 Abs. 4 Dublin 11 1-VO der MS zuständig, in dem der letzte Antrag 

gestellt wurde. d.h. in dem Fall der Aufenthaltsstaat Ein Dublin-Verfahren wird in 

diesen Fällen nicht durchgeführt. 

Art. 8 Abs. 1-3 Dublin 111-VO ermöglicht in Fällen von unbegleiteten Minderjährigen, 

diese mit ihren Familienangehörigen in anderen MS zusammenzuführen, sofern es 

dem Wohl des Kindes dient. Aufgrund der besonderen Schutzbedürftigkeit von un

begleiteten Minderjährigen sind diese Fälle mit besonderer Aufmerksamkeit zu bear

beiten. 
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Antwort des MS/ Zuständigkeitsübergang 

Der MS erklärt seine Zuständigkeit mittels einer schriftlichen Zustimmung an den er

suchenden MS. Antwortet der MS nicht fristgerecht auf ein Ersuchen, geht die Zu

ständigkeit auf ihn über (Zustimmungsfiktion, siehe nachfolgende Tabellen). 

Fristen im Dublin-Verfahren 

Fristen zum Stellen eines Ersuchens 

EURODAC-Treffer Haftfall 
Kein Haftfall, 

kein EURODAC-Treffer 

2 Monate nach Erhalt 

der Treffermeldung, 

aber innerhalb von 

Take drei Monaten ab 
3 Monate ab Kenntnis des 

Back Kenntnis des BAMF 
BAMF vom Asylgesuch 

vom Asylgesuch (Art. 1 Monat ab Stel- (Art. 23 Abs. 2 Dublin 111-VO) 

23 Abs. 2 Dublin 111- lung des Antrags 

V0)1 (Art. 28 Abs. 3 

2 Monate nach Erhalt Dublin 

der Treffermeldung, III-V0}2 

aber innerhalb von drei 3 Monate ab Kenntnis des 
Take Monaten ab Kenntnis 

BAMF vom Asylgesuch 
Charge des BAMF vom Asylge-

(Art. 21 I Dublin 111-VO) such 
(Art. 21 Abs. 1 Dublin II I-
V0)3 

1 Oie 1::0-ßehandlung (CURODAC-Abgleich) hat innerhalb von 72 Stunden nach Antragstellung zu erfolgen, Art. � 
Abs. 1 :::URODAC 11-VO. 
� Wird nicht rechtzeitig ein Ersuchen gestellt, hat dies nur die Entlassung des Antragstellers aus der HaU zur 
Fo:ge. Das Stellen eines Ersuchens bleibt bis zum Ablauf der allgemeinen Frist (vgl. Art. 21.23,24 Dublin 111-VO) 
möglich. 
' Die ED-Beh3ndlung (EURODAC-Abgleich) hst innerhalb von 72 Stunden noch Antragotcllung >:u <:rfolgcn, Ar1. 0 
Abs. 1 EURODAC 11-VO. 

Das Dublinverfahren in Kürze Stand 0711 8 

5/8 

Eintritt der Zustimmungsfiktion 

EURODAC-
Kein Haftfall, Dringlichkeits-

. 

Treffer 
Haftfall kein EURO- Verfahren (Art. 

DAC-Treffer 21 Abs. II) 
. 

2 Wochen nach 1 Monat nach 

Take Erhalt OE Erhalt ÜE ---
Back (Art. 25 I Dublin (Art 25 I Dublin 

1 11-VO) 
2 Wochen nach 

111-VO) 

Erhalt ÜE 
vorgegebene 

(Arl. 28 111 Dub- ' 2 Monate nach 
Frist; 2 Monate nach 
spätestens in-

Take Erhalt OE lin 111-VO) i Erhalt ÜE 

I (Art 22 I Dublin 
nerhalb 1 Monats 

Charge (Art. 22 I Dublin 1 nach Erhalt OE 
111-VO) 111-VO) 

(Art. 22 VI Dublin 

111-VO} 

Fristen für die Überstellung . 

Üblicherweise Haft Untertauchen 

Take Back 12 Monate 
6 Monate 

nach Zustim- 18 Monate 
nach Zustimmung 

nach Zustimmung 
Take Char- (Art. 29 II Dub!in 111-

mung 

(Art. 29 II Dubli n (Art. 29 II Dublin 111-VO) 
ge VO) 

111-VO) 

Bescheiderstellung 

Nach Zustimmung durch bzw. Zusti!ndigkeitsObergang auf den anderen MS wird 

durch das Bundesamt der Bescheid angefertigt (Vordrucke siehe Texthandbuch Dub

lin). Die Dublin-VO fonmuliert diese Notwendigkeit in Art. 26 Dublin 111-VO. 

Tenorierung: 

1 .  Der Asylantrag wird als unzulässig abgelehnt (entfällt bei Aufgriffsfä!len) 
2. Abschiebungsverbole nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes lie

gen nicht vor. 

3. Die Abschiebung nach ("1) DÜ-Staat) wird angeordnet. (Abschiebungsanordnung) 
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oder 

Der Antragsteller wird aufgefordert, die Bundesrepublik Deutschland innerhalb eines 

Monats nach Bekanntgabe dieser Entscheidung zu verlassen. Sollte der Antragstel

ler die Ausreisefrist nicht einhalten, wird er ( •1) oO-Staat) abgeschoben. Der An

tragsteller kann auch in einen anderen Staat abgeschoben werden, in den er einrei

sen darf oder der zu seiner Rückübernahme verpflichtet ist. (Abschiebungsandro

hung) 

4. Das gesetzliche Einreise- und Aufenthaltsverbot gemäß § 11 Abs. 1 des Aufent

haltsgesetzes wird auf ("2) Dauer in Monaten) ab dem Tag der Abschiebung befris

tet. 

Inhaltlich: Bestimmung des zus tändigen MS, Prüfung von· inländischen und z.iel

staatsbezogenen AbsChiebungshindemissen, Ermessensausübung hinsichtlich des 

Selbsteintrittsrechts, Prüfung der Abschiebungsverbote im Sinne von § 60 Abs. 5 und 

7 AufenthG; Festsetzung der Wiedereinreisesperre (§ 1 1  AufenthG, Ausführungen 

hierzu in der DA Asyl) 

Informationen zu den einzelnen MS oder Fallkonstellationen (z. B. systemische Män

gel) werden ebenfalls im Texthandbuch Dublin als Textbausteine zur Verfügung ge

stellt. 

Exkurs Abschiebungsanordnung und Abschiebungsandrohung 

Regelmäßig wird im Dublln-Verfahren eine Abschiebungsanordnung nach § 34 a 

Abs. 1 S.1 AsyiG erlassen. Wenn zum Zeitpunkt der Entscheidung über das Dublin

Verfahren festzustellen ist, dass Abschiebungshindernisse bzw. Abschiebungsverbo

te nach § 60 Abs. 5 oder Abs. 7 AufenthG über das Ende der Frist gemäß Art. 29 

Abs. 2 Dublin-111-VO hinaus vorliegen, ist das SER auszuüben und im nationalen Ver

fahren z.u entscheiden. 

ln Einzelfällen kann es passieren, dass eine Abschiebung wegen eines voroberge

henden zielstaatsbezogenen Abschiebungshindernisses (bei unzulässigen Asylan

trägen nach § 60 Abs. 5 oder Abs. 7 AufenthG) oder eines vorübergehenden in

landsbezogenen Abschiebungshindernisses (z.B. Schwangerschaft, vorübergehende 

Krankheit). das zum Zeitpunkt der Entscheidung vorliegt und nicht Ober das Überstel

lungsfristende hinausgeht, nicht durchgeführt werden kann. Fällt in diesen Fällen das 

Abschiebungshindernis/-verbot jedoch Innerhalb der Überstellungsfrist voraussieht-
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lieh weg (Fristende sechs Monate nach Zustimmung), ist eine Abschiebungsandrer 

hung (bei unzulässigen Asylanträgen nach § 34 a Abs. 1 .  S. 4 AsyiG) zu erlassen. 

Rechtsbehelfe im Dublin-Verfahren 
Dem Bescheid wird die RBB E. bzw. bei Abschiebungsandrohungen die RBB A an

gehängt Das Einlegen eines Eilantrags entfaltet a:.�fschiebende Wirkung. d.h. legt 

der Ausländer fristgerecht Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz ein, so wird die 

Überstellung bis zur ablehnenden Entscheidung des Verwaltungsgerichts ausge

setzt. Ebenso wird die Überstellungsfrist gehemmt. Diese beginnt mit dem Tag der 

ablehnenden Entscheidung erneut zu laufen (sechs Monate). Wird dem Eilantrag 

stattgegeben. so ist die Überstellung bis zur Hauptsacheentscheidung auszusetzen. 

ln Fällen, in denen eine Abschiebungsandrohung mit einer Ausreisefrist von 30 Ta

gen gemäß § 38 Abs. 1 AsyiG festgesetzt wird, hat bereits die Klage aufschiebende 

Wirkung (§ 75 Abs. 1 AsyiG). Der MS ist über das Stellen des Eilantrags bzw. beim 

Einlegen einer Klage im Falle einer Abschiebungsandrohung sowie auch bei Ent

scheidung des Gerichts, unverzüglich zu informieren. 

Sonderfall Haft 

ln Art. 28 Dublin 111-VO werden die Besonderheiten bei Dublin-Verfahren aufgeführt, 

wenn sich der Ausländer in Haft befindet. Die nationalen Regelungen sind in §§ 62 

Abs. 3 S. 1 Nr. 5 i.V.m. 2 Abs . 14 AufenthG dargelegt. 

Für Haftfälle sind die DZ zuständig. 

Überstellung 

Für die Koordination der Überstellungen bei Aufgriffs- und Haftfällen sowie von Ver

fahren aus den DZ (Referat 320 bis 32F) ist das Referat 32C zuständig. 

Für den Vollzug der Überstellungen jedoch sind die Ausländerbehörden bzw. die 

Bundespolizei zus tändig. Referat 32C bittet mit der Übermittlung der Überstellungs

modalitäten die ABH bzw. BPOL um Übermittlung eines Überstellungstermins. Die

ser wird durch Referat 32C dem MS mitgeteilt. ein Laissez-Passer wird ausgestellt 

und die Unterlagen werden der ABH bzw. BPOL zugestellt. Überstellungen sind auf 

dem Land-, Luft- oder Seeweg möglich. Der Überstellungsort wird durch den ersuch

ten MS vorgegeben. 
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Überstellungen aus dem MS nach Deutschland werden durch Referat 328 koordi

niert. Für den Vollzug der Überstellungen sind die Ausländerbehörden bzw. die Bun

despolizei zuständig; die entsprechenden Informationen und Termine sind an diese 

weiterzuleiten. 
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Datenaustausch im internationalen Bereich 

Anfragen mit Dublinbezug 
. 

Für einen personenbezogenen Datenaustausch (schriftlich oder mündlich) im inter-

nationalen Bereich mit Dublin-Bezug ist die Gruppe DU zus tändig. 

Bezieht sich die Anfrage auf einen konkreten Einzelfall, so erfolgen die Datenüber

mittlung sowie die Korrespondenz mit den Mitgliedstaaten und den zuständigen 

Asylbehörden der Mitgliedstaaten durch die zuständigen Dublinzentren via Dublin

NET. 

Die Kommunikation und der DatenaustaLISch in Anfragen mit grundsätzlicher Bedeu

tung für das Dublinverfahren aus den Mitgliedstaaten bzw. der Leitung der Dublin

Un its erfolgt durch das Referat 32A (" 32A-Posteingang). 

Allgemeine Anfragen aus dem Ausland mit Dublinbezug können an das Referat 13C 

(Service-Center) zur Beantwortung zu weitergeleitet werden. 

Presseanfragen aus dem Ausland mit Dublinbezug sind an das Referat LS2 weiter

zuleiten. 

Anfragen an das Ausland mit Dublinbezug werden ebenfalls durch die Gruppe 32 

gestellt. Für einzelfallbezogene Anfragen sind die Dublinzentren zus tändig. 

Bezüglich Anfragen aus dem Ausland bzw. an das Ausland in Drittstaatenkonstellati

onen wird auf die DA Asyl verwiesen. 
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Drittstaatenregelung 

Die Dublin 111-VO findet keine Anwendung, wenn dem Antragsteller bereits in einem 

anderen MS der EU internationaler Schutz (Fiüchtlingsschu
_
tz i.S .d. GFK oder sub

sidiärer Schutz) gewährt wurde. Der Antrag auf internationalen Schutz in Deutsch

land ist hiermit unz�Jiässig. ln diesen Fällen ist die Akte an die Außenstelle abzuge

ben und im nationalen Verfahren ein Drittstaatenbescheid zu erlassen. 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der DA Asyl. Kapitel ,Drittstaatenrege

lung" und .,Unzulässige Asylanträge". 
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DubliNET 

1 .  Allgemeines 

DubliNET ist ein gesichertes, elektronisches Netzwerk für die Kommunikation zwi

schen den MS im Rahmen des Dublin-Verfahrens. Die Umsetzung beruht auf Art. 35 

Abs. 4 Dublin 111-VO sowie Art. 15, .1 8 - 21 DVO. Die Ersuchen und die Antworten 

sowie der gesamte Schriftverkehr zwischen den MS mit Blick auf die Anwendung der 

Dublin 111-VO werden über DubliNET übermittelt. 

Grundsätzlich gilt, dass sämtlicher Schriftverkehr zwischen den MS nur Ober Dubli

NET erfolgt. Im Falle mehrtägiger, technischer Probleme mit DubliNET und sofern 

Fristen betroffen sind, ist ausnahmsweise ein Faxversand möglich. 

2. Bearbeitung des DubliNET-Postelngangs 

EI � Älle Öffentlichen Ordner 
00 � Abteilungen 
00 1:;.;1 Anwendunoen 
eJ 4l Verfahrtn 

iB (;l BFM 
Q DubliNET Adm'nMails 

fB Y DubfiNET AnsiNist � DubliNfT EE-Posteingano 
1±1 � DubfiNET Kontakte 
EI � DubfiNET MS-Posteingang 

•B L;jl ANS1.N15T an 6KA gesendet 
Q ANSI.NIST für 6KA 
Q DU2 
Q DU3 
[� DU4 
� DUS 
� DU6 
Q Emplonvsb<ttätigunoen 

iii 4o1 Zertifikate 
. Q Zwlsch•nablage 

Der DubliNET MS-Posteingang ist ein gemein

samer öffentlicher Ordner im Outlook auf den alle 

mit dem Dublinverfahren betrauten Mitarbeiter 

lesenden Zugriff haben. Sofern kein lesender Zu

griff besteht, kann eine Freischaltung ohne die 

Beteiligung des Referates 32A über ein IT-Ticket 

erfolgen. Der lesende Zugriff ist ausreichend, um 

Emails zu versenden und zu speichern. Pro Dien

stelle der Abtei lungen 4 - 6 wurde der schreiben

de Zugriff, mit dem die Löschberechtigung ver

bunden ist. auf wenige Mitarbeiter begrenzt. Bei 

der Beantragung deren Freischaltung über ein IT

Ticket ist Referat 32A zu beteiligen. Die Zustimmung des Referates 32 A ist dem IT

Ticket beizufügen. 

Für eine reibungslose und fristgerechte Bearbeitung des Dublinverfahrens ist es un

erlässlich, dass jedes Referat seinen Posteingang tagesaktuell bearbeitet. Wie und 
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durch wen die Überwachung der Posteingänge in den Referaten sichergestellt wird, 

hat die jeweilige Referatsleitung zu regeln. 

Maileingänge im DubliNET MS-Posteingang sind zur Akte zu nehmen und zu bear

beiten. Bearbeitete Eingänge sind anschließend von den schreibberechtigten Mitar

beitern zu löschen. Bei der Bearbeitung von E-Mails im DubliNET MS-Posteingang 

ist grundsätzlich darauf zu achten, dass nur ln eigener Zuständigkeit liegende und 

erledigte E-Mails zu löschen sind. 

Eine automatische Weiterleitungsregel sorgt fOr die Zuordnung zu den Unterordnern 

• 32B" bis " 32F". Die Regel richtet sich nach dem Betreff der jeweiligen Mail, bitte 

achten Sie daher auf die entsprechenden Bestimmungen (s . •  3.3 Betreff der Dubli-• 

NET -Mail"). Nicht automatisch zuzuordnende Maileingange verbleiben im Hauptord

ner MS-Posteingang. Daher ist dieses Postfach von allen Referaten grundsätzlich 

immer zu prOfen. Empfangsbestätigungen sind im Unterordner "Empfangsbes täti

gungen· zu finden (s . • 4. DubliNET-Empfangsbestätigungen"). 

3. Erstel len und Versenden einer DubliNET-Mail 

3.1 Versand über MARiS 

Über "Erstellen (Dublinet)" können aktuell nur die Formblätter für das Aufnahmeersu

chen (Take Charge), das Wiederaufnahmeersuchen (Take Back) und das Informati

onsersuchen (Info Request) erstellt und direkt aus MARiS versandt werden. 

3.2 Versand über Outlook 

Weitere SchrittstOcke müssen in MARiS generiert und anschließend über Outlook 

versandt werden. Wird ein bereits erstelltes Aufnahme-, Wiederaufnahme- oder ln

formationsersuchen erneut versandt, kann dieses nicht aus MARiS heraus, sondern 

·muss über Outlook versandt werden. 

Dabei ist in jedem Fall die Einhaltung der Regeln für den Betreff (s.u.) zu beachten, 

da nach Eingang im MS ansonsten keine technische Verarbeitung sichergestellt 

werden kann. 
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3.3 Betreff der DubliNET-Mall 

Nach Erstellen der Mall-Nachricht klicken Sie unter dem Reiter ,.Optionen" auf das 

Feld .Anzeigen aus". Dann erscheint in der Mail das Absender-Feld "Von". ln der 

Adressliste su·chen Sie nach DublinDE1 und übernehmen diese Adresse. Im Feld 

-. - - -----·----- ... -

l 1 !1.,ot. O I O VU • ) 6UJU 

,,An" ist die DubliNET-Adresse des MS einzutragen. 

Im Betreff-Feld ist gern. Art. 20 DVO Folgendes einzutragen: 

• bei Take Charge (Aufnahmeersuchen): DEDUB1 + dt. Az 
• bei Take Back (Wiederaufnahmeersuchen): DEDUB2 + dl. Az 
• bei Info Request (Jnformationsersuchen): DEDUB3 + dt. Az 
• beim Austausch von Informationen zu Familienangehörigen in einem Abhän

gigkeitsverhältnis: DEDU84 + dt Az 
• beim Austausch von Informationen zu Angehörigen eines uM: DEDUB5 + dt. 

Az 
• bei der Übermittlung von Informationen vor einer Überstellung: DEDUB6 + dt. 

Az . 
• bei Übermittlung der gemeinsamen Gesundheltsbescheinigung: DEDUB7 + dt. 

Az 
• bei dringenden Fällen nach dem dl Az: + URGENT 

Wird die Mail direkt aus MARiS versandt, wird der Betreff der DubliNET-Mail automa

tisch generiert und darf anschließend nicht verändert, aber um bestimmte Nachträge 

(z.B . .,urgent") erweitert werden. 

Hinweis: Es ist sicherzustellen, dass in alien Ersuchen das SAMF-Aktenzeichen 

um die Referatsbezeichnung ergänzt wird (z_B. 328-7654321). Dieses Aktenzei

chen wird dann von den MS in die Betreffzeile der Antwortmall übernommen. Damit 
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wird sichergestellt. dass die E-Mail automatisch dem richtigen Unterordner des MS

Posteingangs zugeordnet wird. 

� � ���:=:�OJt 01 
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4. DubliNET-Empfangsbestätigungen 

Empfangsbestätigungen dienen der Berechnung von Antwort- oder Erinnerungsfris

ten. Wird eine E-Mail über DubliNET verschickt, geht eine dazugehörige Empfangs

bes tätigung im MS-Posteingang ein, die in die Akte abzuspeichern ist. 

ln der Regel versenden die MS Empfangsbestätigungen automatisch. ln einigen MS 

geschieht dies gelegentlich manuell, so dass mehrere Stunden und bis zu einem Tag 

vergehen können, bis eine Empfangsbes tätigung eintrifft. Falls keine EB des MS ein

geht, liegt kein Nachweis Ober das Versenden der Mail vor. ln diesen Fällen ist mit 

verweis auf technische Schwierigkeiten ein erneuter Versand über DubliNET auszu

führen. 

Hinweis zu Empfangsbestätigungen aus Portugal und Malta: 
• 

Diese beiden MS versenden Empfangsbestätigungen ausschließlich mit dem Betreff 

.DubliNET Proof of Delivery". unabhängig vom Betreff der Ausgangsmail. Daher ist 

bei Portugal und Malta im Unterordner ,.Empfangsbestätigungen" nach "dublinpt" 

bzw. dublinmf' zu suchen und die entsprechend der Uhrzeit der versandten Mail 

passende Empfangsbes tätigung abzuspeichern. 
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5. Adressen der MS im Briefkopf 

5.1 Installation des Add-ln 

5/5 

Auf dem Vorlagenlaufwerk L:\ im Verzeichnis L:\DÜ-Anschriften finden Sie die Datei 

Setup-Dublin-Anschriften_Win7.exe. Führen Sie einen Doppelklick auf die Datei aus, 

beantworten die Fragen mit Weiter und Fertigstellen. 

5.2 Bedienung 

ln Word erscheint dann unter dem Reiter Add-lns eine Symbolleiste mit den folgen

den drei Schaltfll:ichen: 

J Dü Dü Oü Al:,l tu• ;1:.1 Durch Anklicken der ersten Schaltfläche .DÜ-A" wird eine Auswahl-

maske für die Anschrift eingeblendet. Zunächst den entsprechenden MS und in der 

zweiten Maske den entsprechenden Eintrag wählen und einfügen. 
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Erlöschen und Übertragung der Zuständigkeit 

1 .  Allgemeines 

Die Zuständigkeit des MS kann unter den Voraussetzungen des Art 1 9  Äbs . 2 und 3 

Dublin 1 11-VO erlöschen,  wobei die Beweislast für das Erlöschen der Zuständigkeit 

beim ersuchten MS liegt. 

Kehrt ein Antragsteller in das Dublin-Gebiet zurück, nachdem die Zuständigkeit eines 

MS gern. Art. 19 Abs. 2 und 3 Dublin 111-VO erloschen ist, und stellt einen neuen An

trag, beginnt ein neues Zuständigkeitsbestimmungsverfahren. 

Die Zuständigkeit des ersuchten MS erlischt ebenfalls, wenn der ersuchende MS ein 

Aufnahmeersuchen auf Grundlage des Art. 13 Abs. 1 Dublin 111-VO (unerlaubte Ein

reise über eine EU-Außengrenze) an diesen richtet, sich aber herausstellt, dass die 

unerlaubte Einreise bereits mehr als 1 2  Monate zurückliegt. 

Neben den bereits genannten Artikeln, gibt es weitere Bestimmungen in der Dublin 

111-VO, die die Zuständ igkeit des MS beenden, in dem diese auf einen anderen MS 

Obertragen wird. 

Nachfolgend sind verschiedene Fallkonstellationen aufgeführt, die das Erlöschen 

oder die Übertragung der Zuständigkeit zur Folge haben. 

2. Übersicht Erlöschen der Zuständigkeit 

. 
Fallkonstellation Folge 

Verlassen des Hoheitsgebietes der MS • Die Zustandlgkeit erlischt, wenn 

fOr mindestens 3 Monate Antragsteller das Hoheitsgebiet 

der 

der 
I 

MS für mindestens 3 Monate verlässt, 

es sei denn, er ist im Besitz eines I 
vom zuständigen MS ausgestellten 

Aufenthaltstitels (gern. Art 1 9  Abs. 2 

bzw. Art. 20 Abs. 5 Dublin 111-VO) 
.. 

Vollzogene Abschiebung aus dem Ho- • Die Pflichten des Art. 18 Abs. lit c und 
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heilsgebiet der MS nach Rücknahme d Dublin 111-VO erlöschen gern. Art. 

oder Ablehn ung des Asylantrages 19 Abs. 3, wenn der zuständige MS 

nachweisen kann, dass der Antrag-

steller nach Rücknahme oder Ableh-

nung des Antrages das Hoheitsgebiet 

• der MS auf Grundlage eines Rückfüh-. 
rungsbeschlusses o. einer Abschie-

bungsanordnung verlassen hat. 

Illegaler Grenzübertritt vor mehr als 12 • Die Zuständigkeit auf Grund illegaler 

Monaten Einreise endet im Aufnahmeverfahren 

zwölf Monate nach dem Tag des ille-

galen Grenzübertritts (Art. 1 3  Abs. 1 

Dublin-111-VO). . 

3. Übersicht Übertragung der Zuständigkeit 

Fallkonstellation Folge 
·- --Erteilung e1nes Aufenthaltstitels nach • Die Verpilichtungen des Art. 18 Abs. 

Stellung des Antrages auf internationa- 1 Dublin 111-VO gehen auf einen MS 1 

len Schutz {Übertragung gern. Art. 19 über, wenn dieser einem Ausländer 

Abs. 1 Dublin 111-VO) nach der Stellung seines Antrages ! 

auf internationalen Schutz einen Auf- I 
enthaltstitel (s. Definition Art. 2 Ii! I 

Dublin 111-VO) erteilt. 

Nichteinhaltung der Fristen für das Stel- • Die Zuständigkeit geht automatisch 

len von Ersuchen auf den ersuchenden MS über, wenn 

dieser den als zus tändig erachteten 

MS nicht innerhalb der in der Verord-

nung ge·nannten Fristen ersucht (vgl. 

Art. 21 Abs. 1 ,  Art. 22 Abs. 1 ,  Art. 23 

u. Art. 24 Dublin lll-VO). 
�··-

Antwort auf Ersuchen erfolgt nicht fristge- • Die Zuständigkeit geht automatisch 
recht auf <ien ersuchten MS über, wenn 

dieser nicht innerhalb der in der Ver-
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Überstellung erfolgt nicht fristgerecht 

ordnung genannten Fristen antwortet 

(vgl. Art. 22 Abs. 7 sowie Art. 25 Abs. 

2 Dublin 111-VO). 

• Die Zuständigkeit geht automatisch 

auf den ersuchenden MS über, wenn 

dieser die Überstellung nicht inner

halb der in der Verordnung genann

ten Fristen durchführt (vgl. Art. 29 

Abs. 2 Dublin 111-VO). 

Ausübung des Selbsteintrittsrechts nach • 

Art. 17 Abs. 1 oder Anwendung der hu-

Wenn der prOfende MS von den Zu-

Ständigkeilskriterien abweicht und 

sich dazu bereit erklärt, die Prüfung 

des Asylantrages in eigener Zustän

digkeit durchzuführen, obwohl er 

nach den Kriterien nicht zuständig ist, 

geht die Zuständigkeit auf diesen 

über (Art 17 Abs. 1 Dublin 111-VO). 

mani tären Klausel nach Art. 17 Abs. 2 

Dublin 111-VO 

• Oder wird ein MS nach Art. 17Abs. 2 

Dublin 111-VO ersucht und dieser 

stimmt dem Ersuchen 

zu, geht die Zuständigkeit ebenfalls 

auf diesen über (vgl. Ausführungen in 

der DA Dublin zur Anwendung der 

humanitären Klausel). 

4. Besonderheit : Erlöschen der Zuständigkeit nach Art. 1 9  Abs. 2 Dublin 111-

VO- Änderung der Verfahrensweise 

4.1 Hintergrund 

Nach Art. 19  Abs. 2 Dublin 111-VO erlöschen die Pflichten nach Art. 18 Abs. 1 Dublin 

11 1-VO, wenn der ersuchte Mitgliedstaat nachweisen k.;;�nn, dass der Antragsteller das 

Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten für mindestens 3 Monate verlassen hat. Den er

suchten Mitgliedstaat trifft hier grundsätzlich die Beweispflicht 
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l n  der Praxis lehnen einige Mitgliedstaaten (z.B. Bulgarien, Niederlande, Frankreich, 

Österreich, Schweden) ein Übernahmeersuchen ab, wenn der ersuchende Mitglied

staat nicht alle Informationen zur Reiseroute und zum Verbleib des Antragstellers im 

Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten mit dem Übernahmeersuchen Obersendet 

Liegt zwischen dem letzten Behördenkontakt im ersuchten Mitgliedstaat und dem 

Erstkontakt im ersuchenden Mitgliedstaat eine langere Zeitspanne (i.d.R. ca. 12 Mo

nate), wird das Übernahmeersuchen abgelehnt. Der ersuchte Mitgliedstaat begrün-· 

det dies damit, dass es keine oder nur unzureichende Erkenntnisse über den Ver

bleib des Antragstellars in dieser Zeitspanne gibt, eine Prüfung der Zuständigkeit sei 

nicht möglich. Bei einer längeren Abwesenheit sei davon auszugehen, dass der An

tragsteller das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten verlassen habe. 

4.2 Neue Vergehensweise seit 01.02.2018 

Seit dem 01.02.2018 lehnt Deutschland Übernahmeersuchen aus den 11/lS ab, wenn 

seit dem Verlassen der Bundesrepublik mehr als 3 Monate vergangen sind und der 

ersuchende MS keine Nachweise darüber vorlegt, wo sich der Antragsteller seit dem 

Vertassen der Bundesrepublik bis zur Einreise in den ersuchenden MS aufgehalten 

hat. 

Die Drei-Monats-Regel orientiert sich an dem Wortlaut des Art. 19  Abs. 2. Danach 

endet die Zuständigkeit eines Mitgliedstaats, wenn der Antragsteller das Hoheitsge

biet der Mitgliedstaaten fOr mehr als 3 Monate verlassen hat. FOr den Beginn der 

Drei-Monats-Frist wird auf die Angaben im AZR (Fortzug nach unbekannt. Fortzug 

ins Ausland), die Grenzübertrittsbescheinigung, Einreise-!Ausreisestempel im Pass 

o.Ä. abgestellt. 

4.3 Regelung zu Art. 1 9  Abs. 2 Dublin 111-VO 

a) Ersuchen aus den Mitgliedstaaten 

Den Ersuchen aus den MS kann nur zugestimmt werden, wenn der ersuchende MS 

alle Erkenntnisse (Beweise und Indizien) bezüglich der Reiseroute seit Verlassen 

des ersuchten MS bis zur Einreise in den ersuchenden MS darlegen kann. 
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Nachweise fOr das Verlassen des Hoheitsgebietes der MS sind folgende Beweise 

und Indizien: 

Beweise 

Ausreisestempel 

- Aufenthaltsnachweise 

Fahrausweise. mit deren Hilfe die Einreise über die Außengrenze förmlich 

festgestellt werden kann 

Berichte und Bestätigungen des MS, von dem aus der Antragsteller das Ho

heitsgebiet der MS verlassen hat 

Ein- oder Ausreisestempel eines Drittstaats unter Berücksichtigung der Rei

seroute 

Indizien 

- Ausführliche und nachprüfbare Aussagen des Antragstellers 

Berichte und Bestätigungen der Angaben des Antragstellers durch internatio

nale Organisationen wie z. B. UNHCR 

Berichte und Bestätigungen der Angaben des Antragstellers durch einen an

deren MS 

- Ausreisestempel, wenn der Antragsteller das Hoheitsgebiet der II/IS für min

destens 3 Monate verlassen hat 

Berichte und Bes tätigungen der Angaben des Antragstellers durch Familien

angehörige oder Mitreisende 

Fingerabdrücke. soweit nicht beim Überschreiten der Außengrenze des ·Ho
heitsgebietes der MS genommen 

Fahrausweise, die auf die Einreise über die Außengrenze hindeuten 

Hotelrechnungen aus einem Drittstaat 

Terminkarten für Besuche beim Arzt, Zahnarzt etc. in einem Drittstaat 

Daten, aus denen die Inanspruchnahme eines Schleppers oder Reisebüros 

hervorgeht 
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Im Einzelnen: 

- Sind weniger als 3 Monate seit Verlassen der Bundesrepublik vergangen, 

kann dem Ersuchen ohne Vorliegen weiterer Erkenntnisse zugestimmt wer

den. 

Sind mehr als 3 Monate vergangen, ist der ersuchende Mitgliedstaat verpflich

tet, alle Erkenntnisse bezüglich der Reiseroute dem ersuchten Mitgliedstaat zu 

übermitteln. 

Die Angaben des ersuchenden MS zum Aufenthalt des Antragstellers seit Verlassen. 

der Bundesrepublik Deutschland werden dem Übernahmeersuchen entnommen. 

Originalprotokolle werden nicht angefordert. Den Angaben des MS wird im Rahmen 

des ,.esprit comunitaire" {der loyalen Zusammenarbeit der MS im Geist des Unions

rechts) vertraut. 

Gern. Art. 22 Abs. 5 Dublin 111-VO stimmt Deutschland dem Ersuchen auch dann zu, 

wenn keine förmlichen Beweismittel vorliegen, der ersuchende MS aber Indizien vor- · 

legt, die mit hinreichender Wahrscheinlichkeit at.Jf die Zus tändigkeit Deutschlands 

schließen lassen. ln diesem Fall muss der ersuchende MS glaubhafte, ausführliche 

und nachprüfbare Indizien vorlegen, wonach der Antragsteller das Hoheitsgebiet der 

MS nicht verlassen hat. 

Der ersuchende Mitgliedstaat muss begründen, warum er die Angaben _des Antrag

stellers für glaubhaft hält. Ansonsten ist das Ersuchen abzulehnen. Das Ersuchen 

wird ebenfalls abgelehnt bei widersprüchlichen oder unglaubhaften Angaben. Gege

benenfalls sind weitere Dokumente anzufordern. 

TBS Ablehnung an MS, Art. 19 Abs. 2 Dublin 111-VO 

Dem Wiederaufnahmeersuchen kann nicht zugestimmt werden. 

Der Antragsteller hat am (Datumi in der Bundesrepublik Deutschland und nach Ihren 

Angaben am (Datum) in (Name MS) einen weiteren Asylantrag gestellt. 

Seit dem {Datum) liegen der deutschen Dublin Unit keine Erkenntnisse über den 

Aufenthalt und Verbleib des Antragstellers im Bundesgebiet vor. Um die Zus tändig-
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keit prüfen zu können, werden folgende Informationen über den Reiseverlauf benö

tigt: 

1 .  Aufenthaltsort(e) des Antragstellers von der Ausreise aus Deutschland (Da

tum) bis zur Einreise in Ihr Hoheitsgebiet (Datum). 

2. Hat der Antragsteller das Hoh�itsgebiet der Mitgliedstaaten für mehr als drei 

Monate verlassen bzw. ist er in sein Herkunftsland ausgereist? 

3. Angaben zur Glaubwürdigkeit-/heftigkeit der Aussagen des Antragstellers 

4. Hat der Antragsteller noch in weiteren Mitgliedstaaten einen Antrag auf inter

nationalen Schutz gestellt? Wenn ja, wann und wo. 

Da der Bundesrepublik Deutschland diese Informationen derzeit nicht vorliegen, wird 

Ihr Ersuchen abgelehnt. Sollten die genannten Informationen zeitnah zur Verfügung 

stehen, ist die deutsche Dublin Unit zu einer erneuten Zus tändigkeitsprüfung bereit. 

b) Ersuchen an die Mitgliedstaaten 

Bei Ersuchen an die Mitgliedstaaten müssen alle Angaben des Antragstellers zur 

Reiseroute dem ersuchten Mitgliedstaat übermittelt werden. Die Reiseroute kann 

sich aus der Erstbefragung zur Zulässigkelt (01 165) und/oder der Anhörung zur Zu

lässigkeit bzw. den vorgetragenen Verfolgungsgründen - soweit vorhanden - erge

ben oder aus Eintragungen im Reisepass o.a. Kommt man bei der Prüfung zu dem 

Ergebnis, dass die Angaben des Antragstellers nicht glaubhaft sind, ist dies zusam

men mit den Angaben des Antragstellers dem ersuchenden Mitgliedstaat mitzuteilen. 

Keinesfalls darf dem ersuchten Mitgliedstaat nur das Ergebnis der Prüfung mitgeteilt 

werden. 

Für den Beginn der Drei-Monats-Frist wird auf die Angaben im AZR (Fortzug nach 

unbekannt, Fortzug ins Ausland), die Grenzübertrittsbescheinigung, Einreise

/Ausreisestempel im Pass oA abgestellt. 
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Ermessensklauseln I Selbsteintrittsrecht (SER} 

1. Abhängige Personen gemäß Art. 1 6  Dublin 111-VO 

Grundgedanke des Art. 16 Dublin 111-VO: 

Um die uneingeschrankte Achtung des Grundsatzes der Einheit der Familie und des 

Wohl des Kindes zu gewährleisten, sollte ein zwischen einem Antragsteller und sei

nem Kind, einem seiner Geschwister oder einem Elternteil bestehendes Abhängig

keitsverhältnis. das durch Schwangerschaft oder Mutterschaft, durch den Gesund

heitszustand oder hohes Alter des Antragstellers begründet ist, als ein verbindliches 

Zuständigkeitskriterium herangezogen werden. 

Definition: 

Art. 16 Abs. 1 Dublin 111-VO legt fest, dass ein Antragsteller, der wegen Schwanger

schaft. eines neugeborenen Kindes. schwerer Krankheit, ernsthafter Behinderung 

oder hohen Alters auf die Unterstützung seines Kindes, eines seiner Geschwister 

oder eines Elternteils, angewiesen ist, von diesem in der Regel nicht getrennt bzw. 

mit diesem zusammengeführt werden soll. Dies gilt auch für den umgekehrten Fall, 

dass die vorgenannten Personen auf die Unterstützung des Antragstellers angewie

sen sind. 

Voraussetzungen : 

• Angehörigen mossen sich rechtmäßig in dem MS aufhalten (Aufenthaltstitel, 

Duldung, Unionsbürger usw.) 

• familiäre Bindung muss bereits im Herkunftsland bestanden haben 

• Grund für die Abhängigkeit (gibt die Norm abschließend vor) 

• Fähigkeit der entsprechenden Person, für den Minde�ährigen zu sorgen 

• schriftliche Zustimmung der Personen 

Art der Beziehung zwischen den abhängigen Personen: 

Die Abhängigkeit muss bestehen zwischen dem Antragsteller und 

• seinem Kind 

• eines seiner Geschwister 

• einem Elternteil 
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Nachweis des Abhängigkeitsverhältnisses: 

Die Abhängigkeit muss möglichst auf Grundlage objektiver Kriterien, wie ärztliche 

Atteste, beurteilt werden. Auch sind ggf. ausführliche Stellungnahmen von beispiels

weise Sozialdiensten, vorzulegen, welche die Abhängigkeit begrunden bzw. darstel

len, inwieweit die Sorge getragen oder unterstützt werden kann. Sind derartige 

Nachweise nicht verfügbar oder können diese nicht vorgelegt werden, wird die Ab

hängigkeit aufgrund überzeugender Informationen der betroffenen Personen nach

gewiesen. Zur Beurteilung des Abhängigkeitsverhältnisses ist Art. 1 1  DVO 1 1 8/2014 

anzuwenden. 

Informationsaustausch mit den MS: 

Zum Informationsaustausch zwischen den MS ist das Standardformblatt mit der Do

kumentennummer 01300 I 01301 (DÜ_III_Inf_Austausch_A_1 6_4_d I e) in MARIS 

zu verwenden (Art. 16 Abs. 4 Dublin 111-VO). 

Der ersuchte MS hat als Antwortvorlage das von der europäischen Kommission fest

gelegte Standardformblatt zu verwenden; m MARiS D1 304 I 01 305 

((DÜ_III_Inf_Austausch_B_16_ 4_d I e). 
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2. Ausübung des Selbsteintrittsrechtes (SER) gemäß Art. 17 

Abs. 1 Dublin 111-VO 

Definition : 

Nach Art. 17 Abs. 1 Dublln-111-VO kann jeder MS abweichend von Art, 3 Abs. 1 be

schließen. einen bei ihm von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen ge

stellten Antrag auf internationalen Schutz zu prüfen, auch wenn er nach den in der 

Verordnung festgelegten Kriterien nicht für die Prüfung zuständig ist (Souveränitäts

klausel). Das bedeutet, dass sich der Antragsteller in einem eigentlich unzuständigen 

MS aufhält, der Aufenthaltsstaat dennoch entscheidet, den Antrag auf internationalen 

Schutz selbst zu bearbeiten. 

Ein MS kann also selbst entscheiden, einen Antl'ag zu prOfen, auch wenn er nach 

den in der Verordnung festgelegten Kriterien nicht zuständig ist Nach welchen Krite

rien das SER ausgeübt wird, liegt im Ermessen jedes MS und ist in der Verordnung 

nicht geregelt. ln der Regel üben die MS das Selbsteintrittsrecht aus humanitären 

Gründen oder in Härtefällen aus, aber auch aufgrund von politischen oder prakti

schen Erwägungen. 

Restriktive Anwendung: 

Die Ausübung des SER unterliegt einer restriktiven Anwendung, da anderenfalls das 

gemeinschaftlich vereinbarte Zuständigkeitssystem der Dublln-Verordnung unterlau

fen würde. 

Zeitpunkt für die Ausübung des SER: 

Das SER kann grundsätzlich in allen Verfahrensstadien, d.h. vor und nach dem Stel

len eines Aufnahme-/Wiederaufnahmeersuchens. vor der Bescheiderstellung, im 

Rahmen der geplanten Ust. sowie während des noch laufenden gerichtlichen Verfah

rens, ausgeObt werden. 

Einzelfallprüfung: 

Die Ausübung des SER stellt eine Einzelfallentscheidung unter Berücksichtigung be

sonderer humanitärer Härten dar. Die Entscheidung hängt von der individuellen Situ

ation der einzelnen Personen ab. 
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Die Ausübung des Selbsteintrittsrechts erfolgt in allen Fällen nach denselben Maß

stäben, um eine gleichmäßige Verwaltungspraxis zu gewährleisten. 

Vorrangige Anwendung der Zuständigkeitskriterien: 

Grundsätzlich ist das SER dann nicht auszuüben, wenn die in Kapitel 111 der Dublin 

!II-Verordnung genannten Zuständigkeitskriterien anwendbar sind. Liegt jedoch be

reits eine Zustimmung eines MS vor und erhält man anschließend Kenntnis darüber, 

dass sich eine deutsche Zuständigkeit nach den Kriterien ergeben hätte, so wird 

SER ausgeübt, da das Zuständigkeitsbestimmungsverfahren in diesem Fall bereits 

abgeschlossen ist. Beispiel: Antragsteller mit Kat. 1 Treffer Rumänien. Ersuchen wird 

gestellt. Rumänien stimmt dem Ersuchen zu. Im Rahmen des persönlichen Ge

spräcilS ergibt sich, dass die Ehefrau des Antragstellers in DE bereits einen Schutz

status erhalten hat. 

Kein Anspruch auf Ausübung des SER: 

Die Norm des Art. 17 Abs. 1 Dublin 1 11-VO begründet regelmäßig kein individuelles 

Recht. Somit kann sich der Einzelne nicht darauf berufen, das Bundesamt habe das 

im Rahmen dieser Vorschrift zustehende Ermessen nicht oder fehlerhaft ausgellbt 

Da das SER regelmäßig kein subjektiv öffentliches Recht begründet, ist es fllr den 

Einzelnen auch nicht einklagbar. 

in der Praxis können si�h Fallkonstellationen, in welchen die Ausübung des SER 

zwingend zu erfolgen hat und damit eine Ermessenreduzierung auf Null gegeben ist, 

ergeben. Im Zeitpunkt der Entscheidung über das Dublin-Verfahren ist dann anzu

nehmen, dass Abschiebungshindernisse rechtlicher oder tatsächlicher Natur üb�r 

das Ender der Frist gemäß Art. 29 Abs. 2 Dublin 111-VO hinaus bestehen. Liegt bspw. 

ein Überstellungsverbot aufgrund sog. systemischer Mängel vor, ist vom SER Ge

brauch zu machen. Ferner hat der VGH Monehen für eine drohende erhebliche Ver

schlechterung des Gesundheitszustandes im Zuge einer üst. ebenfalls ein subjekti

ves Recht unter Bezug auf den Schutz der geistigen Unversehrtheil nach Art. 3 Abs. . . 
1 EMRK und daraus einen Anspruch auf Ausübung des Selbsteintrittsrechts ange

nommen (vgl. VGH München Urt. v. 31.12.2015 - 13a B 15.50124). 
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2.1. Zuständigkeiten 

Für die Ausübung des SER ist der entscheidungserhebliche Sachverhalt durch den 

zuständigen Dublin-SB zu prüfen. in diesem Zusammenhang ist ein Votum zu erstel-. 

len, welches zur Prüfung der Referatsleitung vorgelegt werden muss. Es ist aus

schließlich das in MARiS hinterlegte Dokument "DÜ_SER_Votum" (D1535) zu ver

wenden. Die Akte ist nach Erstellen des Dokuments an die RL zu schicken. Diese 

sichtet die Akte und befülll anschließend den unteren Abschnitt des o.g. Dokumentes 

(D1535} und gibt damit an, ob dem Votum gefolgt wird oder nicht. Wird dem Votum 

nicht gefolgt, ist dies entsprechend im Vordruck z:u begründen. Nach der Unterzeich

nung der RL ist die Akte an den zuständigen Dublin-Sachbearbeiter zurückzuleiten. 

Wird vom SER Gebrauch gemacht, ist in MARiS die Maske "Zusatzinformation Akte" 

zu befüllen, siehe Punkt 3.2. 

Das Schriftstock "Aktenvermerk" (D0017) ist nicht zu verwenden. 

Die Zuständigkeiten im Rahmen der SER Entscheidung ergeben sich wie folgt: 

a) Im Zeitraum zwischen dem gestellten Ersuchen bis zum Erlass des Dublin

Bescheides: 

Das jeweils zuständige Dublinzentrum ( Referat 32D bis 32F) 

b) Im Rahmen des Überstellungsverfahrens: 

Zus tändigkeit liegt bei Referat 32C 

c) Im gerichtlichen Verfahren: 

Zur Zuständigkeit und dem weiteren Vorgehen s. Kapitel Abschiebungshin

damisse 

. d) Haftfälle: 

Das jeweils zuständige Dublinzentrum ( Referat 320 bis 32F) 

2.2. Kriterien für die Ausübung des SER nach Art. 17  Abs. 1 Dublin 111-VO 

SER bei inlandsbezogenen Vollstreckungshindernissen: 

Bei dauerhaften inlandsbezogenen Vollstreckungshindernissen . wird das SER aus

geübt. 
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Unter inlandsbezogenen Vollstreckungshindernissen sind nach Urteil des BVerwG 

vom 11.11 .1997 (Az.: 9 C 54.96) solche Gefahren zu verstehen, bei denen dem Be
troffenen eine Verletzung eines Schutzgutes (Leben, Freiheit, Gesundheit usw.} in

nerhalb des deutschen Bundesgebietes drohen würde, wenn die Abschiebung voll

streckt werden würde. Hierbei muss sich eine erhebliche Gesundheits- bzw. Zu

standsversthlechterung mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit durch den Abschie

bungsprozess ergeben und nicht aufgrund der vorherrschenden Umstände im Rück

führungsstaat. Das Hindernis liegt daher in der Vollstreckung der Abschiebung als 

solches, entweder am zeitlichen Aspekt oder an der Durchfllhrung. 

Zu den häufigsten inlandsbezogenen Abschiebungshindernissen gehören die im 

Kapitel VII zu Punkt drei genannten Gründe (s. Kapitel Abscbiebungshiodernisse}: 

Wahrung der Familieneinheit 

- Suizidgefahr bei Abschiebung 

- Reiseunfähigkeit 

SER bei zielst.aatsbezogenen Abschiebehindernissen: 

Nach dem Urteil des BVerNG vom 11.11.1997 (Az.: 9 C 54.96) sind unter zielstaats

bezogenen Abschiebungshindernissen solche Gefahren zu verstehen, die dem Aus

länder in dem Staat drohen, in den er abgeschoben werden soll. Es muss folglich 

geprüft werden, ob sich aus einer konkreten Situation im MS die Möglichkeit der Er

leidung eines Schadens oder der Verletzung eines Rechtsgutes ergibt. Betrachtet 

werden demgemäß die allgemeinen Verhältnisse und Umstände im MS. Ein ziel

staatsbezogenes Abschiebungshindernis kann insbesondere bei konkret drohender 

Verletzung der EMRK vorliegen. 

Zu den häufigsten zielstaatsbezogenen Abschiebungshindernissen gehören die im 

Kapitel VII zu Punkt drei Gründe (s. Kapitel Abschiebungshindernisse): 

- Abschiebungsverbot gemäß § 60 Abs. 5 Aufenth G i.V.m. Art. 3 oder Art. 8 

EMRK 

- Abschiebungsverbot gemäß § 60 Abs. 7 S. 1 AufenthG 

KEIN SER bei lntegrationsbemühungen: 

Di� Integrationsbemühungen der Asylbewerber sind 11ls sehr positiv zu bewerten, 

begründen aber für sich allein genommen noch nicht eine unzumutbare Härte. Im 
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Übrigen sind in Deutschland erzielte Integrationserfolge durchaus auch in anderen 

europäischen MS nutzbringend anzuwenden. 

Zu den Integrationsbemühungen zahlen (nicht abschließend) bspw. die Teilnahme 

an Deutschkursen, gute städtische oder kirchliche Integration des Betroffenen, Be

such der Berufsintegrationsklasse, Beteiligung an gemein'dlichen Festen, ehrenamtli

che Helfer usw. 

Im Übrigen slellen der Schulbesuch und die Dauer des Aufenthaltes in Deutschland 

keine Gründe für die Annahme von unzumutbarer Härte dar. 

ln Einzelfällen kann die Ausübung des SER erwogen werden. wenn es sich bei den 

vorgetragenen Integrationsbemühungen um herausragende Integrationsleistungen 

handelt, die sich im besonderen Maße von anderen Asylbewerbern abheben und 

eine Arbeitsplatzzusicherung in einem Mangelberuf gegeben ist. 

KEIN SER, weil eine Asylanhörung gemäß § 25 AsyiG durchgefOhrt wurde: 

Eine Anhörung zu den materiellen Asylgründen nach § 25 AsyiG ist kein hinreichen-
. 

der Grund zur Annahme, das Bundesamt wolle das SER ausOben (u.a. VG DUssel-

dorf vom 20.02.2015 - L 3022/14.A -. Bayerischer VGH vom 03.03.2010 - ZB 

10.30005 -). Die Anhörung zu den persönlichen Fluchtgründen könne auch dadurch 

motiviert sein. eine breitere Entscheidungsgrundlage für die Ausübung des SER zu 

erla!'lgen, eine solche Entscheidung also nur vorzubereiten (VG Dosseidorf -

L3022/14.A). Eine Anhörung nach § 25 AsyiG mit vorangegangenem persönlichen 

Gespräch gemäß Art. 5 Dublin 111-VO lasse also nicht automatisch den Schluss zu, 

das Bundesamt hätte vom SER Gebrauch gemacht (Bayerisches VGH vom 

03.03.2010 - ZB 1 0.30005). 

Folglich kann aus verfahrensökonomischen Gründen der Antragsteller am selben 

Tag sowohl zur Anhörung zur Zulässigkeil (persönliches Gespräch gemäß Art. 5 

Dublin 111-VO) als auch zur Anhörung zu den Asylgründen gemäß § 25 AsyiG gela

den werden. Die Anhörung zur Zulässigkeil hat vor der Anhörung zur BegrUndetheil 

des Asylantrages stattzufinden. Zudem muss dem Antragsteller deuUich vermittelt 

werden, dass zunächst das Zus tändigkeitsbestimmungsverfahren nach der Dublin 111-
VO durchgeführt wird. 
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KEIN SER bei allgemeinen AusfOhrungen zu den MS: 

Allgemeine AusfOhrungen zur Situation Im MS entsprechen nicht den Anforderungen 

einer besonderen Härte, die die Aus.Obung des Selbsteintrittsrechts rechtfertigen 

würde. Auch individuelle Gewalterfahrungen führen nicht automatisch zur Annahme 

einer besonderen Härte, Dublin-Rückkehrer in den meisten Fällen nicht dort unterge

bracht werden, wo sie während ihres Erstaufenthaltes wohnhaft waren. Eine Wieder

holung des Erlebten ist damit nahezu ausgeschlossen. 

KEIN SER bei psychischen und physischen Erkrankungen, die nicht durch eines 

. ausreichend fundiertes, den gesetzlichen Vorgaben entsprechendes ärztliches Attest 

bestätigt werden. 

KEIN SER, wenn nach einer ablehnenden Gerichtsentscheidung im einstweiligen 

Rechtsschutzverfahren keine neuen, entscheidungserheblichen Gründe vorgetragen 
. 

werden, folgt das Bundesamt der negativen Gerichtsentscheidung. 

Opfer von Menschenhandel: 

ln Fällen, in denen Schutzsuchende vortragen, Opfer von Menschenhandel gewor

den zu sein, kann das SER ausgeübt werden. 

Maßgeblich für die Entscheidung das SER auszuüben, ist die Frage, ob der Antrag

stellende im Bundesgebiet oder in dem fOr die Durchführung des Asylverfahrens zu

ständigen Mitgliedstaat der Europäischen Union vor weiteren kriminellen Handlungen 

sicherer ist. 

• Ist die Person in der Bundesrepublik Deutschland sicherer als in dem zustän

digen Mitgliedstaat, so kommt die Ausübung des Selbsteintrittsrechtes in Be

tracht. 

• Ist der Antragstellende in dem zuständigen Mitgliedstaat sicherer, so ist das 

Dublinverfahren durchzuführen. 

ln der Regel ist davon auszugehen, dass in dem Staat, in dem die Person Opfer von 

Menschenhandel wurde, die Gefahr größer ist, wieder in die Ausbeutungssituation zu 

geraten. Ist dieser Staat jedoch nicht der zuständige MS, so kann ein Dublinverfah-
. 

ren durchgeführt werden, sofern es keine anderen Gründe zur Ausübung des SER 

gibt. 
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ln Fällen, in denen Schutzsuchende in einem laufenden Ermittlungs- oder Strafver

fahren als Zeuge benannt wurden, ist das SER auszuüben (Ermessensreduzierung 

auf Null) 

Auf die Stellungnahme des Sonderbeauftragten bezüglich der Glaubhaftigkeit des 

Vortrags und der Beurteilung, in welchem Mitgliedstaat der Antragstellende sicherer 

ist, wird bei der Entscheidung über die Ausübung des SER Bezug genommen. Über 

die Ausübung des Selbsteintrittsrechts oder die Durchführung eines Dublin

Verfahrens entscheidet ausschließlich der zuständige Dublin-SB, nachdem er bei 

dem zus tändigen Referat der Gruppe 71 zu evtl. Erkenntnissen der Sicherheitsbe

höRJen nachgefragt hat Das zustandige Referat in Gruppe 71 teilt mit, ob BKA

Erkenntnisse vorliegen und Obersendet ggf. eine BZR-Auskunft, die zur Akte zu 

nehmen ist. 

Die DA-Asyl zu "Menschenhandel" ist zu beachten (u.a. Einbeziehung des zuständi

gen Referats der Gruppe 71 ). 

Öffentliches Interesse: 

Besteht in einem individuell begründeten Härtefall ein Öffentliches Interesse an der 

Person (z.B. großer gemeindlicher Unterstlitzerkreis, Empfehlungsschreiben des 

Landrates/eines Abgeordneten usw.), so ist ein Votum des SB Dublin mit entspre

chender Begründung als Aktenvermerk (D1535) zur Akte zu nehmen und der Refe

ratsleitung zur Zustimmung vorzulegen. 

Kind mit deutscher Staatsangehörigkeit: 

Ist im konkreten Fall für den/die Sorgeberechtigte(n) ein anderer Mitgliedstaat zu

ständig und liegt aufgrund der deutschen Staatsangehörigkeit des Kindes noch kein 

Aufenthaltstitel für den/die Sorgeberechtigte(n) nach § 28 AufenthG vor, so ist in die

sem Fall das SER fOr den/die Sorgeberechtigte(n} auszuüben, um das Dublin

Verfahren zu beenden. Eine Übertragung der Zus tändigkeit auf Deutschland gemäß 

Art. 19 Abs. 1 Dvblin 111-VO erfolgte in o.g. Fallkonstellation noch nicht. da noch kein 

Aufenthaltstitel für den!die Sorgeberechtigte(n) erteilt wurde . 
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Im Rahmen des Dublin-Verfahrens kann sich die Zuständigkeit Deutschlands nur auf 

der Grundlage der Dublin-VO ergeben, nicht auf der Grundlage nationaler Gesetzge

bung. 

3. MARiS Benutzeranweisungen- SER 

3.1. Votum erstellen 

Bei beabsichtigter Ausübung des SER ist ein Votum zu erstellen. Dieses Votum soll 

eine kurze Darstellung des entscheidungserheblichen Sachverhalts enthalten. Das 

Votum ist, abhangig vom Verfahrensstand (siehe Punkt 1 .  - Zuständigkeiten}, von 

den Dublin-SB in Ref. 32C bis 32F zu erstellen. 

Hierzu ist wie folgt vorzugehen: 

• Votum in MARiS Schriftstückliste (DÜ_SER_Votum 01535). 

• Kennzeichnung des Votums im Betrefffeld mit .,Prüfung SER". 

• Die SB in Ref. 32C bis 32F leiten den Aktenvermerk mit dem Votum zum SER 

an ihre Referatsleitung weiter. 

• Referat 32C ist nur dann von den DZ über die Ausübung des SER zu infor

mieren, wenn bereits ein Termin zur Ost. geplant ist oder eine DUAO-Mappe 

vor liegt 

3.2. Erfassung in MARiS 

Bei Ausobung des SER ist in MARiS Ober die Zusatzinformation Akte der entspre

chende Eintrag unter Hinzufügen des eigentlich zuständigen MS vorzunehmen. 

Nach Zustimmung zum SER soll in MARiS in der Maske ,.Zusatzinformation Akte" 

das Attribut .,00-Selbsteintritt" und unter ,.Status" der entsprechende MS4 ausgewählt 

werden. Dies gilt auch für die Spezialfälle Griechen land und Malta. 

Sofern ein Dublln-Verfahren eingeleitet und ein Ersuchen an ein MS gestellt wurde, 

ist im Falle der SER Ausübung in der Maske ,Dublin-Daten" das Dublin-Verfahren 

auf .,Abbruch" zu setzen. 

• Das bisherige Attribut "Griechenlandbezug· ist entfallen. 
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3.3. Mitteilung Ober die Ausübung des SER an den MS 

Der zuständige SB (Ref. 32D bis 32F) informiert den MS über die Ausübung des 

SER. Hierzu ist das Schriftstück D0309 zu verwenden. 

Kreuzehen setzen bei 

• Ein Überstellungsverfahren erübrigt sich, weil: 

• Das OE wird zurückgezogen 

• Grund: Das Asylverfahren wird in eigener Zuständigkeit behandelt. 

Ausnahmen: 

• ln Verfahren, in denen die Bescheiderstellung durch die Referate 32D bis 

32F erfolgt ist und bei denen sich die DUAO-Mappe I Akte in der Ablage 

.überstellung 431" oder im Workflow-Schritt .Start-Überstellung" befindet, in

formiert der zuständige Dublin-SB des jeweiligen Dublinzentrums das Referat . 
32C über die Ausübung des SER. Die Information des MS erfolgt durch Refe-

rat 32C. 

• ln Verfahren, ln denen bereits die Ost. eingeleitet wurde: Der MS wird durch 

Referat 32C informiert. 

• Im anhängigen Rechtschutzverfahren ist der P-Bereich zus tändig (s. Kap. 

.,Rechtsbehelfe") 

3.4. Mitteilung über die Ausübung des SER an die ABH 

Der zuständige Dublin-SB der Referate 32C bis 32Finformiert die zuständige ABH 

Ober die Ausübung des SER. Hierzu kann das Schriftstuck 

ABH_Mitteilung_über_Abi_Rückn (00355) verwendet werden. Im anhängigen Recht

schutzverfahren ist der P-Bereich zuständig s. Kap. Rechtsbehelfe). 

3.5. Anschließendes Vorgehen 

Wenn die Anhörung noch nicht stattgefunden hatte. ist die Akte in .,Vorbereitung An

hörung" umzuprotokollieren und anschließend an das AVs-L der zus tändigen Au
ßenstelle weiterzuleiten. Bei bereits erfolgter Anhörung ist die Akte in • Vorbereitung 

Bescheid" umzuprotokollieren und der AVS-L zu schicken. 
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4. Anwendung der humanitären Klausel nach Art. 1 7  Abs. 2 Dublln 111-VO 

Allgemeines: 

Art. 17 Abs. 2 Dublin 1 11-VO stellt eine Ermessensklausel dar und ist in Bezug ·auf 

Übernahmeersuchen aus Deutschland an die Mitgliedstaaten anwendbar, wenn 

- Familienverbindungen erst nach Ablauf der Frist erkennbar werden 

- die Frist zum Stellen eines ÜE verstrichen ist und die eigentlich anwendbaren 

Artikel zur Familienzusammenführung (Art. 9, 1 0  und 1 1  Dublin 111-VO} nicht 

mehr anwendbar sind 

- Bsp.: minde�ährige Antragstellerio in OE mit Onkel in PL, der bereits die 

Flüchtlingseigenschaft zuerkannt bekommen hat. Seide stimmen der Famili

enzusammenführung zu 

Art. 1 7  Abs. 2 Dublin 111-VO bezieht sich auf jegliche verwandtschaftliche Beziehung 

(unabhängig v<;>m Familienbegriff in Art. 2 g Oublin 111-VO). 

Für ÜE aus den MS, die sich auf Art. 17 Abs. 2 Dublin 111-VO beziehen, ist das Refe

rat 32B zustänäig. 

BezOglieh der SicherheitsOberprüfung bei einer Zuständigkeit Deutschlands nach Art. 

1 7  Abs. 2 Dublin 111-VO s. Kap. SicherheitsOberprüfungen im Rahmen des Dublin

Verfahrens. 

Voraussetzungen für die Anwendung der humanitären Klausel: 

• Aufnahmeersuchen des zuständigen MS 

• schriftliche Zustimmung der Person 

• keine Erstentscheidung in der Sache 

• Zustimmung des aufnehmenden MS 

• humanitäre Gründe 

Verhältnis zu Art. 17 Abs. 1 Dublin-111-VO (SER): 

Die humanitäre Klausel ergänzt die Souveränitätsklausel dahingehend , dass ein 

MS auch dann die Zuständigkeit Obernehmen kann, wenn dieser noch keinen An-
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trag von der betroffenen Person erhalten hat. Dadurch ist es möglich, zum Wohl 
der Familie von den Kriterien abzuweichen, wenn die Souveränitätsklausel nicl1t 

angewandt werden kann, d. h. in Fällen, in denen der Antragsteller auf internatio

nalen Schutz das Hoheitsgebiet des Staats, in dem sich seine Familie aufhält, 

nicht erreicht hat und dort keinen Antrag auf internationalen Schutz stellen konnte. 

Ein wesentlicher Unterschied zu Art. 1 7  Abs. 1 Dublin 111-VO ist, dass sich der An

tragsteller in dem für ihn eigentlich zuständigen MS befindet. Ferner wird für die An

wendung der humanitären Klausel immer ein Aufnahmeersuchen (TC) des eigentlich 

zuständigen MS benötigt und der ersuchte MS hat zuzustimmen. 

Humanitäre Gründe: 

Humanitäre Gründe können sich dabei insbesondere aus dem familiären oder kultu

rellen Kontext ergeben. Die MS dOrfen Personen jeder verwandtschaftlichen Bezie

hung zusammenführen, auch wenn es sich grundsätzlich nicht um den zuständigen 

MS handelt. 
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Ersuchen an den MS 

1 .  Al lgemeines 

Im Dublin-Verfahren sind niemals mehrere Übernahmeersuchen g leichzeitig zu 

stellen. Wenn bei· mehreren EURODAC-Treffern nicht eindeutig sein sollte, welcher 

MS zuständ ig ist, so kann an den möglichen zweiten bzw. dritten MS ein 

Informationsersuchen (Info Request) versandt werden bzw. die Liaisonbeamten 

angefragt werden (Hinweise zum Vorgehen bei mehreren EURODAC-Treffern siehe . . -

Kapitel ZUständigkeitsbestimmungsverfahren). 

Aufnahme· und Wiederaufnahmeersuchen werden grundsätzlich in englischer 

Sprache verfasst (ausgenommen Österreich und Schweiz). Das heißt, dass 

sämtliche Eintragungen 1m einheitlichen Formular in englischer Sprache 

vorgenommen werden müssen. 

2. Aufnahmeersuchen (Take Charge) und Wiederaufnahmeersuchen (Take 

Back) 

Ein Aufnahmeersuchen ist ein Übernahmeersuchen gemäß Art. 21 i.V.m. Art. 1 8  

Abs. 1 llt. a Oublin 111-VO. Ein Aufnahmeersuchen wird von dem MS, in dem der erste 

Antrag auf internationalen Schutz gestellt wurde, an den MS gestellt. der ·für die 

Prüfung eines Antrags auf internationalen Schutz gemäß der Kriterien nach Kapitel 3 

Oublin 1 11-VO zuständig ist (oder die Zuständigkeit gemäß Art. 17 Abs. 2 Dublin 111-VO 

übernimmt). Der ersuchte MS ist nach Übernahme der Zuständigkeit verpflichtet, den 

Antragsteller aufzunehmen und dessen Antrag zu prüfen. 

Aufnahmeersuchen beziehen sich also auf Fälle. in denen MS 8 den MS A ersucht, 

die Zuständigkeit für einen Antrag auf internationalen Schutz zu übernehmen, obwohl 

der fragliche Antragsteller den Antrag vorher nicht in MS A gestellt hat, die Dublin

Kriterien aber dafür sprechen, dass MS A zuständig ist. 

Ein Wiederaufnahmeersuchen wird aufgrund Art. 23 Abs. 1 i.V.m. 18 Abs. 1 lit. b, c 

und d Dublin 111-VO gestellt. Reist ein Antragsteller nach (\nlragstellung in einem MS 
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unerlaubt in einen weiteren MS (Art. 24 Dublin 111-VO) oder stellt in einem anderen 

MS einen Antrag (Art. 23 Dublin 111-VO), stellt dieser MS ein 

Wiederaufnahmeersuchen an den zuständigen MS . 

Wiederaufnahmegesuche betreffen Fälle, in denen MS 8 den MS A ersucht, den 

Antragsteller wiederaufzunehmen, weil 

- entweder die Person bereits einen Antrag in MS A gestellt hat, oder 
- weil MS A aufgrund eines Aufnahmeges�:�chs von einem anderen MS bereits 

die Zuständigkeit Obernammen hat (Anm.: Ob in diesem Fall ein Wiederauf

nahmeersuchen zu stellen ist. ist derzeit unter den MS umstritten, wird in 

Deutschland aber so gehandhabt; eine unverbindliche Klärung durch die 

Kommission wird derzeit angestrebt) 

Ein Antrag in MS B ist somit unzulässig. Der Antrag in MS A (dem zuständigen MS) 

kann sich entweder in der Prüfung befinden (Art 1 8  Abs. 1 lit. b Dublin 111-VO). zu

rückgenommen worden sein (Art. 1 9  Abs. 1 lit. c Dublin 111-VO) oder abgelehnt wor

den sein (Art. 1 8  Abs. 1 lit d Dublin 111-VO). 

Verfahrenshinweis: Mehrere Ersuchen an MS aufgrund von Doppelanlagen 

Vereinzelt werden zu einer gleichen Person mehrere Akten angelegt 

(Doppelanlagen). Dies führt oft dazu, dass ebenfalls mehrere Aufnahme

/Wiederaufnahmeersuchen an die MS geschickt werden. Zur Vermeidung ist vor dem 

Versenden eines Aufnahme-/Wiederaufnahmeersuchens eine AZR-Abfrage zu 

machen. Wird eine Doppelanlage festgestellt, so ist diese zu bereinigen. Wurden 

bereits Ersuchen doppelt gestellt, so ist das Ersuchen zurückzuziehen, dessen Akte 

nicht weitergeführt wird. 
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Verfahrenshinweis: Ausfüllen des Formblattes und Anlagen 

Ersuchen werden jeweils anhand von Formblättern gestellt (s. Anhänge I und 11 1  der 

DVO). Hierzu sind auch Art. 1 DVO für das Stellen eines Aufnahmeersuchens und 

Art 2 DVO für das Stellen eines Wiederaufnahmeersuchens zu beachten. 

Das Formblatt wird in 1\ilARiS als PDF-Dokument erstellt und Ober DubliNET versandt 

(Versenden von Mails über DubliNET siehe Kapitel DubliNET). 

Die Sprache des Formulars kann Ober einen farbigen Button am Anfang des 

Formulars ausgewählt werden, und zwar sowohl beim Absender als auch beim 

Empfänger. So kann die deutsche Version in englischer Sprache ausgefüllt und 

versandt werden; der Empfänger kann das Formblatt in der Version seiner 

Landessprache öffnen. 

Bitte achten Sie darauf, das Formblatt bzw. das dort enthaltene Freitextfeld, falls 

möglich. mit den notwendigen Informationen zu befüllen: 

- · Informationen zum Reiseweg des Antragstellers, insbesondere in Fällen. in de-

nen große zeitliche Lücken zwischen den Asylanträgen in den MS bestehen. 

Datum der Einreise nach Deutschland sowie, falls vorhanden. Informationen 

zum Verbleib des Antragstellers, wann zwischen Einreisedatum/Erstregistrierung und 

förmlicher Antragstellung beim Bundesami ein langer Zeitraum liegt. 

Als EU RODAC-Ergebnis ist ein Screenshot der MARiS-Maske .ED-Daten" und. so

fern vorhanden, das Dokument "EURODAC-Ergebnis" in der MARiS-Schriftstückliste 

dem Ersuchen beizufügen. 

Vor dem Stellen von Ersuchen sind referenzierte Akten auf ein vorhergehendes 

DublinNerfahren zu prüfen Zudem können durch eine Vorregistrierung durch mobile 

Einsatzeinheiten, an PIK-Stationen oder an Bearbeitungsstraßen mehrere EURO

DAC-Registrierungen tor Deutschland vorgenommen werden. Vorakten bzw. rate

renzierte Akten könnten eventuell weitere EURODAC-Nummern für Deutschland 
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enthalten. Es sind beim Stellen von Ersuchen sämtliche EURODAC-Treffer in 

Deutschland anzuhängen. 

Weitergehende Informationen 

Informationen zum Zuständigkeitsbestimmungsverfahren entnehmen Sie dem 

gleichlautenden Kapitel . 

Informationen zu den Fristen entnehmen Sie dem gleichlautenden KapiteL 

Informationen zum Erstellen von Ersuchen sowie das Vorgehen bei der Ak

tenbearbeitung entnehmen Sie den MARiS Benutzerhinweisen. 

Informationen zu Besonderheiten einiger MS beim Stellen von Ersuchen ent

nehmen Sie bitte den Mitgliedstaatenlnformationen. 

3. Informationsersuchen {Info Request) 

Grundlage für die Übermittlung von Auskllnften zur Bestimmung des zuständigen MS 

ist Art. 34 Dublin 111-VO. Der Austausch von personenbezogenen Daten zu 

Antragstallern ist nur zulässig, soweit sie der Bestimmung des zuständigen MS, der 

Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz oder der Erfüllung der Pflichten aus 

der Dublin 111-VO dienen (Art 34 Abs. 1 Dublin 111-VO). 

Ein Informationsersuchen nach Art. 34 Dublin 111-VO wird in der Regel gestellt, 

1 .  wenn Anhallspunkte für die Zuständigkeit eines anderen MS vorliegen, aber 

keine für ein Aufnahme-NVied�raufnahmeersuchen ausreichende Beweise 

bzw. Indizien vorliegen. oder 

2. zur Ermittlung von Auskünften zum Schutzstatus einer Person 1n emem 

anderen MS (siehe Kapitel Drittstaalenregelung). 

3. Informationsersuchen nach Art. 34 Abs. 3 Dublin 111-VO sind regelmäßig im 

Rahmen von Zweitanträgen nach § 71a AsyiG von Bedeutung. 
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Zus tändigkeiten 

Für das Stellen von Informationsersuchen im Dublin-Verfahren (zu 1.) sind die Dub

lin-Zentren Referat 32D bis 32F zuständig. 

Für die Fälle zu 2. und 3. sind wie bisher die Außenstellen und Ankunftszentren zu

ständig. 

Für die Bearbeitung von Info Requests aus den MS an DE ist das Referat 328 zu

ständig. 

Beim Stellen eines Informationsersuchens ist Folgendes anzugeben: 

• op und wann der/die Betreffende einen Antrag auf internationalen Schutz in 

DE gestellt hat, 

• welche Informationen vom MS benötigt werden. 

Jedes Informationsersuchen ist zu begrUnden und darf sich nur auf einen 

individuellen Antrag auf internationalen Schulz beziehen (Art 34 Abs. 4 Dublin 111-

VO). 

Folgende Informationen dOrfen eingeholt werden: 

• Personalien des Antragstellers, ggf. von Familienangehörigen, Verwandten oder . 
Personen jeder anderen verwandtschaftlichen Beziehung (Name, Vorname, ggf. 

frOherar Name. Beiname oder Pseudonym, derzeitige und frühere 

Staatsangehörigkeit, Geburtsdatum und -ort); 

• Nummer, Gültigkeitsdauer, Ausstellungsdatum, ausstellende Behörde, 

616 

Für die Übermittlung weitergehender Auskünfte (insbesondere Gründe für den 

Antrag auf Internationalen Schutz und Entscheidungsgründe) bedarf es gemäß Art. 

34 Abs. 3 Dublin 111-VO der schriftlichen Zustimmung des Antragstellers. Diese wird 

im Rahmen der Antragstellung schriftlich eingeholt (D0063). 

Die Beantwortungsfrist für eine derartige Anfrage soll fünf Wochen. nicht 

überschreiten. Eine Nichteinhaltung dieser Frist entbindet den ersuchten MS jedoch 

nicht von der P.flicht zu antworten (Art. 34 Abs. 5 Dublin 111-VO). 

Verspätete Antworten auf lnformationsersuchen, die zu einer Zuständigkeit führen 

können, verlängern die Frist für das Stellen eines Aufnahme

NViederaufnahmeersuchens: Hält der ersuchte MS Informationen zu seiner 

Zuständigkelt zurück, kann dieser MS sich nicht auf den Ablauf der Fristen berufen, 

um einem Aufnahme-/Wiederaufnahmeersuchen nicht nachzukommen. in diesem 

Fall werden die Fristen für das Stellen eines Aufnahme-il/lliederaufnahmeersuchens 

um den Zeitraum der Verzögerung der Antwort durch den ersuchten MS verlängert. 

Ausgetauschte Daten, Weitergabe und Erhalt von Daten sind in der Akte zu 

vermerken. Der Antragsteller hat das (einklagbare) Recht, sich die erfassten Daten 

mitteilen zu lassen, sie ggf. zu berichtigen oder löschen zu lassen (vgl. Art. 34 Abs. 9 

Dublin 111-VO). 

Bearbeitung eines Informationsersuchens 

Ausstellungsort usw.) des Personalausweises oder Reisepasses; Siehe DA Asyl, Kapitel lnformationsersuchen. 

• sonstige zur Identifizierung des Antragstellers erforderliche Angaben, 

einschließlich Fingerabdrücke 

• Aufenthaltsorte und Reisewege; 

• Aufenthaltstitel oder durch einen MS erteilten Visa; 

• Ort der Antragstellung; 

• Datum jeder früheren und der jetzigen Antragsstellung, Stand des Verfahrens, 

Tenor einer ggf. getroffenen Entscheidung. 
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EURODAC Treffer und andere Beweismittel / Indizien 

1.  Allgemeines 

Jedem Ersuchen sind alle Beweise und Indizien beizufügen. die auf die Zuständigkeit 

des ersuchten MS hinweisen (vgl. Art. 21 Abs. 3, 23 Abs. 4 und 24 Abs. 4 Dublin 111-

VO sowie die Abs. 1 der Art. 1 und Art. 2 der Durchführungsverordnung zur Dublin 

111-VO). ln Art. 22 Abs. 3 Dublin 111-VO wird der Unterschied zwischen "Beweismittel" 

und "Indizien" beschrieben. 

Beweismittel: 

• Hierunter fallen förmliche Beweismittel, die über die Zuständigkeit entscheiden, 

als sie nicht durch Gegenbeweise widerlegt werden. 

• Im Anhang II, VerzeichnisA der Durchführungsverordnung zur Dublin 111-VO sind 

Beweise aufgelistet (z.B. EURODAC-Treffer, VIS-Treffer, Aufenthallstitel etc.) 

lndiz.ien: 

• Indizien können durch den ersuchten MS angefochten werden. Sind diese aber 

kohärent, nachprofbar und hinreichend detailliert, so können auch diese eine Zu

ständigkeit begründen. 

• Der Anhang II, Verzeichnis B der Durchführungsverordnung enthält Indizien (z.B . 

nachprOfbare Erklärungen des Antragstellers, Berichte/Bes tätigung der Angaben 

durch eine internationale Organistation, Tickets. Bordkarten, Rechnungen etc.) 

.2. EURODAC 

2.1 Allgemeines 

Das EURODAC-System besteht aus einer Zentraleinheit, die eine computergestützte 

zentrale Datenbank tor Fingerabdruckdaten betreibt und elektronischen Einrichtun

ge·n für die Datenübertragung zwischen den MS und dem Zentralsystem. Es wurde 

am 15.01.2003 europaweit in Betrieb genommen, um das Dubliner Übereinkommen 

effektive anwenden zu können (vgl. Verordnung Nr. 2725i2000 des Rates vom 
11 .1 2.2000 über die Einrichtung von "Eurodac" für den Vergleich von Fingerabdrü

cken zum Zwecke der effektiven Anwendung des Dubliner Übereinkommens - EU

RODAC VO) Die EURODAC 11-VO vom 26.06.2013 gilt seit denn 20.07.2015. 
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Die EURODAC 11-VO verpflichtet die MS in folgenden Fällen Fingerabdrücke abzu

nehmen und diese so bald wie möglich, spätestens jedoch 72 Stunden nach dem 

Datum der Antragstellung bzw. des Aufgriffs an die EURODAC-Datenbank zu über

mitteln: 

• Personen, die internationalen Schutz beantragen (Art. 9 EURODAC 11-VO), 

• Drittstaatsangehörige oder Staatenlose, die beim illegalen Überschreiten einer 

Außengrenze aufgegriffen werden (Art. 14 EURODAC 11-VO) 

Neben den Fingerabdrücken !iberrnittelt der MS den Herkunftsmitgliedstaat. das Ge

schlecht der Person, den Ort und den Zeitpunkt der Antragstellung oder den Zeit

punkt des Aufgreifens, die Kennnummer, den Zeitpunkt der Abnahme der Fingerab

drUcke und den Zeitpunkt der Übermittlung der Daten an die Zentraleinheit. 

Die Personen, deren Fingerabdruckdaten erfasst und übermitttelt werden, müssen 

mindestens 14 Jahre alt sein. 

Die Fingerabdruckdaten von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen. die sich 

illegal in einem MS aufhalten und mindestens 1 4  Jahre alt sind, können mit dem 

Zentralsystem abgeglichen werden um zu überprüfen, ob zu einem frOheren 

Zeitpunkt ein Antrag auf internationalen Schutz in einem anderen MS gestellt 

wurde {Art.17 EURODAC 11-VO). 

• Die Daten von Personen, denen internationaler Schutz gewährt wurde, sind zu 
markieren (Art. 18 EURODAC 11-VO. vgl. DA-AVS). 

2.2 Kategorien von EURODAC-Treffern 

Kategorie 1 I Antrag auf internationalen Schutz in einem MS 

(Art. 9 ff EURODAC 11-VO) l 
Kategorie 2 Aufgriff beim illegalen Uberschreiten-einer Außengrenze 

(Art. 14 ff EURODAC 11-VO) 
-

Kategorie 3 fllegaler Aufenthalt in einem MS 

(Art. 17  N EURODAC 11-VO) 

Kategorie 4 Anträge von Behörden der MS im Rahmen der Strafverfolgung 

(Art. 20 EURODAC 11-VO) 
Kategorie 5 Anträge der von Europol benannten Behörden im Rahmen der Straf-

verfolgung (Art. 21 EURODAC 11-VO) 

1 Kategorie 9 Anträge von MS, wenn der Auslander wissen möchten. ob die eige-
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nen Fingerabdrücke in EURODAC gespeichert sind j (Art. 29 EURODAC 11-VO) 

2.3 EURODAC-Kennnummer 

Die EURODAC-Kennnummer ist gemäß Art. 24 Abs. 4 EURODAC 11-VO standardi

siert 

Die deutsche EURODAC-Nummer sieht wie folgt aus: 

DE 1 1 00830 DOR 08345 

Die ersten drei Stellen sind von der Kommission zwingend für alle MS vorgeschrie

ben: 

• Länderkennung, hier: OE (fOr Deutschland) 

• Kategorie des Treffers, hier: 1 

Die weiteren Stellen können nach l;lelieben des jeweiligen MS belegt werden (Akten

zeichen, Registriernummer o.ä.). 

ln Deutschland wird nach der Kategorie des Treffers das Datum der Fingerabdruck

nahme angeführt - im Beispielsfall ist das der 30.08.2010 (von hinten gelesen). Als 

nächstes folgt die/das Außensteile/Ankunftszentrum, in welcher/weichem der Antrag

steller erkennungsdienstlich behandelt wurde (hier: Dortmund) und zuletzt erscheint . 
eine vom System vergebene laufende Nummer). 

2.4 Länderkennung 

Belgien BE 124 Malta MT 145 

Bulgarien BG 125 Niederlande NL 148 

Dänemark DK 126 Norwegen 'NO
-

149 

Estland EE 127 Österreich AT 151 

Finnland Fl 128 Polen PL 152 

Frankreich FR 129 Portugal PT 153 

Griechenland GR 134 Rumänien RO 154 

Großbritannien UK 168 Schweden SE 157 

Irland IE 135 Schweiz CH 158 

lsland IS 136 Slowak. Republik SK 155 
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Italien IT 137 Slowenien SI 131 

Kroatien HR 130 Spanien ES 161 

Lettland LV 139 Tschechische Re- cz 164 

publik 

Liechtenstein LI 141 Ungarn HU 165 

Litauen LT 142 Zypern CY 181 

Luxemburg LU 143 

2.5 Fingerabdrucknahme in der Außenstelle/Ankunftszentrum 

Siehe DA- Avs. 

2.6 Fallkonstellationen 

Aufnahme-/ Wie- Vergleich 

Fall deraufnahmeersu- der Kate- Bedeutung 
. 

chen gorien 

Antragsteller rn DE und 
1 von DE an MS 1 - 1 

Antragsteller in einem MS 

zuvor 

Antragsteller in DE, zuvor beim 

2 von DE an MS 1 - 2 illegalen Überschreiten der Au-

ßengrenz.e aufgegriffen 
' 

3 von DE an MS 3 1 
illegal in DE aufgehalten, zuvor 

-

1 
Antragsteller in einem MS 

2.7 Anforderung von Fingerabdruckblättern 

. 

Fingerabdruckblatter (FABI) werden vom Referat 32A beim Bundeskriminalamt 

(BKA) angefordert. ln Wiederaufnahmeverfahren fragen einige MS nach diesen Do

kumenten zum Nachweis der Iden tität der zu Oberstellenden Person. 

Anforderungen von FABI sind' unter Angabe des MARiS-Aktenzeichen, der deut

schen EURODAC-Nummer und der 0-Nummer an das Postfach des Referates 32A 
. 

zu richten· 32A-Posteingang@bamf.bund.de. Referat 32A fordert die FABI anschlie-

ßend - unter Angabe der D-Nummer, der EURODAC-Nummer sowie des MARiS

Aktenzeichens - beim BKA an und fOhrt eine Statistik. Das BKA übersendet das 

EURODAC-Treffer und andere Beweismittel I Indizien Stand 07/18 



516 

FABI an das Postfach: DubliNet AnsiNist. Referat 32A verteilt die eingehenden FABI 

an die Mitarbeiter, die es angefordert haben. ln Haftfällen werden d ie übermittelten 

Treffer der Aufgriffsmeldung beigefügt und der VSD-Leitung des jeweils zuständigen 

DZ übergeben. 

Hinweis: 

ln diesen Fällen muss das Ersuchen extern über Outlook an den MS unter Anfügen 

der FABI versandt werden. Da der Versand des Ersuchens nicht Ober MARiS erfolgt, 

ist in der MARiS-Schriftstückliste im Betreff des Ersuchens der Text "Versand nur 

über Outlook möglich" einzugeben. Die versandte E-Mail an den MS ist ebenfalls in 

die Akte einzufügen. 

2.8 Löschfristen 

a) Kategorie 1 (Antrag auf internationalen Schutz in einem MS) 

Die Daten werden im EURODAC-system für 1 0  Jahre gespeichert (Art. 12 Abs. 1 

EURODAC 11-VO). 

b} Kategorie 2 (Aufgriff beim illegalen Überschreiten einer Außengrenze) 

Die Daten werden Im EURODAC-System werden für 18 Monate gespeichert {Art. 16 

Abs. 1 EURODAC 11-VO). 

c) Kategorie 3 (illegaler Aufenthalt in einem MS) 

Die Fingerabdruckdaten werden im EURODAC-System nicht gespeichert (Art. 1 7  

Abs. 3 EURODAC 11-VO). 

3. VIS-Treffer 

Beim Visa-lnformationssystem handelt es sich um eine zentrale Datenbank, in der 

neben biographischen Daten auch biometrische Informationen (Fingerabdrücke und 

Lichtbilder) von Personen, die ein Sehengen-Visum beantragt haben. gespeichert 

werden. Außerdem werden die Daten abgelehnter. annullierter und erneüerter bzw. 

verlängerter Visumanträge gespeichert. Die Daten dürfen nur fünf Jahre gespeichert 

werden. 
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Das Visa-lnformationssystem ermöglicht es den Schengen-Staaten, Informationen 
. 

Ober Anträge auf Erteilung eines Visums fOr einen kurzfristigen Aufenthalt und die 

hierzu getroffenen Entscheidungen zwischen den Sehengen-Staaten auszutauschen. 

Hierbei werden die konsularischen Vertretungen der Sehengen-staaten in Ländern, 

die nicht der EU angehören, sowie Außengrenzübergangsstellen des Sehengen

Raums mit der zentralen VIS-Datenbank in Straßburg verbunden 

Mit Hilfe des Visa-lnformationssystem darf das Bundesamt gern. Art: 21 der VO zur 

Klärung der Zuständigkeil für die Bearbeitung von Asylanträgen und nach Art. 22 zur 

Prüfung von Asylanträgen Suchanfragen durchführen, indem die per Livescan auf

genommenen Fingerabdrücke mit den in der VIS-Datenbank (ggf. auch unter ande

rem Namen) gespeicherten Fingerabdrücken aller Schengen-MS abgeglichen wer

den. 

DerVIS-Treffer ist bedeutsam für die Beurteilung der Zuständ igke it nach Art. 12 Dub

lin 111-VO. Er ist gem. Art. 1 Abs. 2 a der Durchführungsverordnung als Anlage des 

Take Charges beizufQgen. 

Die Verfahrensweise für VIS-Abfragen ist in der DA-AVS geregelt. Zum erweiterten 

Registerabgleich des AZR mit der VIS-Datenbank s. DA-AVS, Kapitel .. Registerab

. gleiche" 

4. Sonstige Indizien. 

Welche Indizien die mögliche Zuständigkeit eines IltiS belegen können, ist Anhang II, 

Verzeichnis B der Durchfllhr!Jngsverordnung zur Dublin 111-VO aufgeführt. 

Gerade bei Verfahren zum Zweck der Familienzusammenführung ist die Aussage 

des Antragstellers wichtig. Diese sind aber mittels Auszüge aus einem Familienbuch 

etc. zu belegen. 
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Familieneinheit 

1. Allgemeines 

Bei der Anwendung der Dublin-Verordnung muss die Einheit der Familie als vorran

gige Erwägung berücksichtigt werden. 

ln Erwägungsgrund 14 heißt es: , Im Einklang mit der Europäischen Konvention zum 

Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten und mit der Charta der Grundrech

te der Europäischen Union, sollte die Achtung des Familienlebens eine vorrangige 

Erwagung der MS sein, wenn sie diese Verordnung anwenden." 

Laut Artikel 7 GRC hat .,U]ede Person ( ... ] das Recht auf Achtung ihres Privat- und 

Familienlebens. ihrer Wohnung sowie ihrer Kommunikation." Artikel 8 EMRK legt 

fest, dass .. U]ede Person das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, 

ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz [hat). Eine Behörde darf in die Ausübung 

dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer 

demokratischen Gesellschalt notwendig ist fOr die nationale oder öffentliche Sicher

heit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur 

Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum 

Schutz der Rechte und Freiheiten anderer" 

Die Bedeutung der Achtung und Förderung der Einheit der Familie spiegelt sich auch 

in den Erwägungsgründen 15 - 16 wider En111ägungsgrund 1 5  legt seinen Schwer

punkt auf die gemeinsame Bearbeitung der von den Mitgliedern einer Familie gestell

ten Anträge auf internationalen Schutz durch ein und denselben MS. Die Achtung 

des Grundsatzes der Einheit der Familie und des Wohl des Kindes sollen durch die 

MS gewähr1eistet werden, so Ervvägungsgrund 16. 

2. Nachgeborene Kinder 

Hinsichtlich nachgeborener Kinder bestimmt Art. 20 Abs. 3 S. 2 Dublin 111-VO, das 

kein neues Zuständigkeitsverfahren eingeleitet werden muss. Die Situation eines mit 

dem Antragsteller einreisenden Minderjährigen wie auch eines nachgeborenen Kin

des ist untrennbar mit der Situation seines Familienangehörigen verbunden. Zustän

dig ist der MS, der für die Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz zuständig 
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ist. Die Überstellungsfrist richtet sich nach der Frist der Eltern. Ein Übernahmeersu

chen wird für ein nachgeborenes Kind nicht gestellt, siehe Minderjährige. 

3. Familienzusammenführung 

Sollte aufgrund von Zustandigkeiten unterschiedlicher MS eine Trennung der Familie 

drohen und keine Familienzusammenführung i.S.v. Art 8-10 Dublin 111-VO möglich 

sein, so ist zu prüfen, ob 

• nach Art. 1 1  Dublin 111-VO oder 

• nach Art. 17 Abs. 2 Dublin 111-VO 

die Familieneinheit wieder hergestellt werden kann, siehe Zuständigkeitskriterien, • 
Ermessensklauseln. 

Ggf. ist zur Wahrung der Einheit der Familie zu prüfen, ob von der Ausübung des 

Selbsteintrittsrechts Gebrauch zu machen ist. 

3.1 FamilienzusammenfOhrung bei gleichgeschlechtlichen Paaren 

Art. 2 g 1. Spiegelstrich Dublin 111-VO umfass! neben dem Ehegatten auch den nicht 

verheirateten Partner. der mit dem Antragsteller eine dauerhafte Beziehung führt, 

soweit nach dem Recht oder nach den Gepflogenheiten des betreffenden MS nicht 

verheiratete Paare ausländerrechtlich vergleichbar behandelt werden wie verhei-
. 

ratete Paare. 

Damit sind die nicht verheirateten Lebenspartner den Ehegatten unter gewissen Be

dingungen gleich gestellt. Nicht entscheidend ist, ob die Lebensgemeinschaft nach 

dem Recht des Herkunftslandes anerkannt ist Die Gleichstellung ist abhängig von 

den nationalen ausländerrechtliehen Bestimmungen des betroffenen MS, d.h. würde 

nach dem nationalen Ausländerrecht in DE eine Lebensgemeinschaft anerkannt, gilt 

dies ebenfalls für das Dublin-Verfahren. 

Die .ähnliche Behandlung nach dem Ausländerrecht'' die in Art. 2 g 1 .  Spiegelstrich 

gefordert wird, gibt einen Hinweis auf die Vergleichbarkeit mit den Normen zum Fa

mi Iiennachzug im AsyiG und AufenthG. 

§ 27 Abs. 2 AufenthG erlaubt den Familiennachzug zur Wahrung der lebenspartner

schaftliche Gemeinschaft. Eine lebenspartnerschaftliehe Gemeinschaft ist die Ge-
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meinschaH von zwei gleichgeschlechtlichen Lebenspartnern i.S.d. LPartG (vgl. § 1 

LPartG). 

Nach auslandischem Recht geschlossene gleichgeschlechtliche Partnerschaften fal

len unter den Begriff der "Lebenspartnerschaft", wenn: 

• die Partnerschaft staatlich anerkannt ist und 

• sie in ihrer Ausgestaltung der deutschen Lebenspartnerschaft im Wesentli

chen entspricht (u.a. wechselseilige Unterhaltspflichten, Entstehung nachwir

kender Pflichten bei der Auflösung der Partnerschaft usw.). 

Da ausländerrechtlich nur der Familiennachzug von Ehegatten, minde�ährigen Kin

dem sowie von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnern (§ 27 Abs. 2 AufenthG) gere

gelt ist und nicht die unverheirateten, ungleichgeschlechtlichen Paare von der Norm 

umfasst werden, gilt dies auch tor die Anwendung des Art. 2 g 1. Spiegelstrich Dublin 

111-VO. 

Vor diesem Hintergrund umfasst Art. 2 g 1.  Spiegelstrich Dublin 111-VO nicht die 

unverheirateten Paare unterschiedlichen Geschlechtes. 

Aus "Verlöbnissen" oder sonstigen Partnerschaften, die nicht staatlich registriert und 

anerkannt sind. können ausländerrechtlich keine Ansprüche abgeleitet werden. (VG 

München, Beschluss vom 16. März 2015- M 12 S 15.50026 -, Rn. 23, juris). 

3.2 Familienzusammenführung bei religiös geschlossenen Ehen 

Die Qualifikationsrichtlinie beschränkt den nichtehelichen Partner in Art. 2 j 1 .  An

strich zwar nicht auf den gleichgeschlechtlichen Partner, macht jedoch die Ein

schränkung, dass die Partnerschaft im MS der Ehe vergleichbar behandelt wird. 

Diese Gleichstellung gilt in Deutschland ausdrücklich durch § 1 Abs. 1 LPartG nur für 

gleichgeschlechtliche Paare, siehe oben. Daher kann der Ehepartner einer religiös 

geschlossenen Ehe keinen Familienschutz erhalten. 

Aus diesem Grund wird in diesen Fällen der Familienzusammenführung im Dublin

Verfahren nicht zugestimmt, bzw. diese durchgefOhrt. 
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Ausnahmen: 
. 

Aufgrund der Rechtslage konnten die Personen nur eine religiös gesc111ossene Ehe 

eingehen und dies ist in dem Herkunftsland als solche akzeptiert. Die Regelungen 

hierz.u entnehmen Sie bitte den Regelungen des nationalen Asylverfahrens (siehe 

DA-Asyl. 

Eine Stellvertreter-Ehe wird ln keinem Fall als schützenswerte Familieneinheit im 

Sinne der Dublin I II-Verordnung gesehen. 

3.3 Familienzusammenführung bei polygamer Ehe 

Art. 2 g 1. Spiegelstrich Dublin 111-VO bestimmt als Familienangehörigen den Ehegat

ten sowie den nicht verheirateten Partner, mit dem eine dauerhafte Beziehung ge

führt wird, sofern eine solche Partnerschaft ausländerrechtlich der Ehe vergleichbar 

behandelt wird. 

ln Deutschland ist die Mehrehe verboten und aufenthaltsrechtlich daher der Nachzug 

auf einen Ehegatten begrenzt (§ 30 Abs. 4 AufenthG). Aufenthaltsrechtlich gleichge

stellt ist der Ehe nur die gleichgeschlechtliche lebenspartnerschaftliehe Gemeinschaft 

(§ 27 Abs. 2 AufenthG). 

Grundsätzlich werden Mehrehen im Dublin-Verfahren nicht berücksichtigt, es sei 

denn, dass durch den Antragsteller eine außergewöhnliche Härte im Sinne von § 36 

Abs. 2 AufenthG geltend macht wird. 

Beispiel: 

Die Kinder eines sich in Deutschland aufhaltenden Ehemannes können Ober das 

Oublin-Verfahren nach Deutschland überstellt werden. Dabei ist es irrelevant, ob die 

Kinder aus der Ehe mit der Erst- oder Zweitehefrau stammen. Sollten die Kinder aus 

der Ehe mit der Zweitehefrau nach Deutschland Oberstellt werden, kann im An

schluss unter Anknüpfung an diese Kinder auch die Zweitehefrau im Rahmen des 
Dublin-Verfahrens nach Deutschland gelangen. 

ln Zweifelsfällen ist mit der Ausländerbehörde Rücksprache zu nehmen und das Re

ferat 32A zu informieren, damit das BMI unterrichtet und ggf. die Ablehnung des 

Übernahmeersuchens ermöglicht werden kann. 

Eine Zuständigkeit kann sich ln diesen Fällen
· 
aufgrund von Art. 8 ff., Art. 16 Abs. 2 

oder Art. 1 7  Dublin 111-VO ergeben. 

Familieneinheit Stand 11/18 



5/6 

3.4 Familienzusammenführung unter Beteiligung verheirateter Minderjähriger 

Es ist zu prOfen, ob der Sachverhalt durch Art. 8 Abs. 1 S. 2 Dublin 111-VO abgedeckt 

ist. 

in jedem Fall ist jedoch eine Einzelfallprüfung notwendig. Hierbei ist eine Stellung
nahme vom Jugendamt und ggfs. vom Vormund zur Bewertung, ob die Familienzu

sammenführung dem Wohl des Minderjährigen entsprid1t, anzufordern. 

Zur Aufhebbar.keit bzw. Nichtwirksamkeit einer nach ausländischem Recht geschlos

senen Ehe siehe DA Asyl, Kapitel Unbegleitete Minde�ährige. 

4. Einverständniserklärung 

Art. 9 und 10. wie auch Art. 17 Abs. 2 Dublin 111-VO setzen voraus, dass ,.die betref

fenden Personen diesen Wunsch schriftlich kundtun·. Hierfür ist das Dokument 

D0063 zu verwenden. 

5. Familieneinheit bei Überstellungen von Familien im Dublinverfahren 

Zur Wahrung der Familieneinheit werden grundsätzlich keine Familien im Rahmen 

einer Überstellung getrennt. 
. 

in einigen wenigen Ausnahmefällen kann es allerdings tatsächlich zu einer Trennung 

kommen: 

1) wenn ein erwachsener Familienangehöriger erkrankt oder kurz vor der Über

stellung nicht reisefähig ist. 

2) Wenn die Familien ihre Trennung aktiv herbeiführen, in dem nur ein Teil der 

Familie untertaucht oder sich nicht am Überstellungsort einfindet. ln diesen 

Fällen kann der in Deutschland verbliebene Teil getrennt vom untergetauchten 

Teil überstellt werden. 

3) Die Trennung aus berechtigten Granden (z.B. Kindeswohf) stattfindet. 

. 
ln den Fällen 1) und 2) ist das Bundesamt bestrebt, die Familie umgehend im zu-

ständigen MS zu vereinen. 

Eine Trennung erfolgt auch nur dann, wenn kein minderjähriges Kind allein zurOck
bleibt. 

Hinweis für das Referat 32C: 
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Auf den Überstellungsmodalitäten ist ein Zusatz fllr die ABH/BPOL einzufügen, dass 

nur Oberstellt werden kann, wenn alle Familienmitolieder zusammen überstellt wer-. -

den können. 

Auch beim Versenden der Überstellungsmodalitäten an den MS sollte ein Hinweis 

auf die anderen Familienangehörigen (und deren Aktenzeichen im MS) erfolgen. 
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Flüchtigsein I Untertauchen 

1 .  Anlaufbescheinigung nicht gefolgt 

Nach einem Aufgriff durch die Bundespolizei wird der Antragsteller mittels einer An

laufbescheinigung verpflichtet, sich innerhalb von 48 Stunden bei der nächstgelege

nen Erstaufnahmeeinrichtung zu melden. 

Sollte sich der Antragsteller bis zur Zustimmung durch den ersuchten Mitgliedstaat 

zu keinem Zeitpunkt gemeldet haben (Erstaufnahmeeinrichtung oder Außenstelle), 

dann gilt er als untergetaucht und es gilt eine Überstellungsfrist von 1 8  Monaten. Der 

zuständige Dublin-SB versendet das Hemmnisschreiben 00309 an den MS via Out

look und informiert diesen über die Fristverlängerung. Die Empfangsbestätigung 

(proof of delivery) ist zur Akte zu nehmen. 

2. Antragsteller ist der Ladung zur Anhörung nicht gefolgt, aber ubv-

Meldung liegt nicht vor 

Sollte sich der Antragsteller in der zuständigen Erstaufnahmeeinrichtung gemeldet 

haben, wird er durch das AVS der jeweiligen Außenstelle zur förmlichen Antragstei

lung geladen. Ist der Antragsteiler nicht zum Termin erschienen, muss der zus tändi

ge Dublin-SB eigenständig Nachprüfungen durchführen und abklären, ob der Antrag

steller unbekannt verzogen ist. Im Anschluss ist das Ergebnis der Sachaufklärung in 

einem Aktenvermerk festzuhalten. Wird in der Sachaufklärung ein Untertauchen 

festgestellt. gilt eine Überstellungsfrist von 18 Monaten. Der zuständige Dublin-SB 

versendet das Hemmnisschreiben 00309 an den MS via Outlook und informiert die

sen über die Fristverlängenung. Die Empfangsbestätigung (proof of delivery) ist zur 

Akte zu nehmen. 

3. Fortzug des Antragstellers 

Wird der Antragsteller von der ABH ohne weitere Begründung als unbekannt verzo

gen (ubv) gemeldet, dann ist bei der ABH nachzufragen. aufgrund weichen Umstan

des die Meldung als .unbekannt verzogen" erfolgte. Im Anschluss ist das Ergebnis 
" 

der Sachaufkiärung in einem Aktenvermerk festzuhalten. Sollte zum Zeitpunkt der 

Meldung noch kein Ersuchen an den zustandlgen MS ergangen sein, ist das Ersu

chen dennoch zu stellen. Für den Fall, dass der Antragsteller nach Abiauf der Frist 
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für das Stellen eines Ersuchens wieder auftaucht, wird dadurch ein Zuständigkeits

übergang auf Deutschland vermieden. 

Wurde das Ersuchen bereits gestellt, richtet sich das weitere Vorgehen nach der 

Antwort des MS: 

Bei Vorliegen einer Zustimmung ist der Dublin-Bescheid zu erstellen. Der zuständige 

Oublin-SB versendet das Hemmnisschreiben 00309 an den MS via Outlook und teilt 

mit, dass die Person untergetaucht ist und die Überstellungsfrist dadurch 18 Monate 

beträgt. Die Empfangsbes tätigung (proof of delivery) ist zur Akte zu nehmen. Bezog

lieh der Zustellung des Bescheides wird auf die DA-AVS, Kapitel Zustellung. verwie

sen. 

Bei Vorliegen einer Ablehnung ist das Dublln-Verfahren abzubrechen. ln Aufgriffsver

fahren ist die Akte in das Archiv zu schicken; bei Antragstellung in Deutschland ist 

die Akte mit entsprechendem Aktenvermerk in das nationale Verfahren abzugeben. 

4. Angekündigter Überstellungstermin 

Eine Person gilt als flüchtig, wenn der Überstellungstermin dem Antragsteller vorab 

angekündigt wurde und die Person am Termin nicht angetroffen wird. Die Oberste!- · 

tungsfrist beträgt 1 8  Monate. 

5. Überstellungstermin wurde nicht angekUndigt 

Auch bei nicht angekündigten Überstellungsterminen kann das Kriterium des Unter

tauchans zutreffen , wenn von der ABH nachvollziehbare Gründe dafür mitgeteilt 

werden (z.B. Zimmer des Betroffenen ist am Tag des Überstellungstermins leerge

räumt). Lediglich die Tatsache, dass der Betroffene zum Zeitpunkt des nicht vorher 

angekündigten Oberstellungsversuchs nicht in seiner Unterkunft angetroffen wird, 

reicht für die Annahme des Untertauchans nicht aus. Grundsl:Hziich teilt die ABH alle 

Indizien und Sachverhalte. weshalb sie eine Person als flüchtig meldet, dem BAMF 

mit. 

Nicht ausreichend für die Verlängerung der Überstellungsfrist auf 18 Monate ist die 

Mitteilung der ABH 

- der Antragsteller wurde nicht angetroffen 
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- der Antragsteller ist ubv. flüchtig oder untergetaucht bzw. wurde im AZR. als 

ubv eingetragen 

Wird der Antragsteller ohne weitere Begrilndung durch die ABI-! als flüchtig gemel

det, ist bei der ABH schriftlich oder telefonisch nachzufragen, aufgrund welchen Um

standes die Meldung als "unbekannt verzogen" erfolgte. Über das Telefonat ist ein 

Aktenvermerk anzufer1igen. 

Das neue Fristende wird durch das BAMF berechnet und die ABH sowie der MS in

formiert. 

Andere Sachverhalte, weshalb eine Person als flüchtig gemeldet wird, etwa der 

Wohnortwechsel ohne Mitteilung an ABH/BAMF, sind dem BAMF ebenfalls mitzutei

len. 

Scheitert die Überstellung durch renitentes Verhalten des Antragstellers, so wird 

dies nicht als Unter1auch�n i.S. einer sonstigen Vereitelung der Maßnahmen ange

sehen, so dass die Überstellungsfrist keine 18 Monate, sondern 6 Monate beträgt 

6. Untertauchen von Minderjährigen im Rahmen von Familienübersteilun-

gen 

Grundsätzlich ist die Situation eines mit dem Antragsteller einreisenden Minderjähri

gen wie auch eines nachgeborenen Kindes untrennbar mit der Situation seines Fami

lienangehörigen verbunden. Zuständig für das minderjährige Kind ist der MS, der für 

die Prlifung des Antrags auf internationalen Schutz der Eitern zustandig Ist. Die 

Überstellungsfrist richtet sich zunächst nach der Frist der Eltern. 

Taucht ein minderjähriger Familienteil unter. wodurch eine Überstellung verhindert 

werden würde (Grundsatz der Familieneinheit im Dublinverfahren), wird die Überstel

lungstrist für die ganze Familie verlängert. 

7. ROckwirkende Feststellung des Untertauchans 

Wurde der Überstellungstermin angek.Ondigt und taucht der Antragsteller wenig spä

ter wieder auf und die zuständige Ausländerbehörde versäumt die Mitteilung, dass 

· der Antragsteller zum angekündigten Überstellungstermin nicht anwesend war, kann 
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auch im Nachhinein eine Fristverlängerung erfolgen, auch wenn der Antragsteller 

wieder für die Behörden erreichbar/greifbar ist. 

Wurde der Übe�stellungstermin nicht anoekündigt bzw. war der Antragsteller für 

mehrere Tage nicht in seiner für ihn zugewiesenen Unterkunft anwesend und die 

ABH hat versäumt, eine UBV-Meldung an das Bundesamt zu senden, kann nach

träglich keine Fristverlängerung erfolgen (Sinn und Zweck von Art. 9 Abs. 1 der · 

DVO). in diesen Fallkonstellationen kann nicht von einem bewussten Entziehen bzgl. 

einer Überstellung gesprochen werden. Auch im Hinblick dar·auf. dass der Antragstel

ler für die Überstellungsbehörden greifbar bzw. erreichbar ist, fehlt es zu diesem 

Zeitpunkt am Charakter des "Flüchtlgseins". 
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Folgeanträge im Dublinverfahren 

Erneuter Antrag auf internationalen Schutz oder isolierter Antrag nach § 60 

Abs. 5 und/oder 7 AufenthG nach Dublin-Erstverfahren 

Allgemeines 

Die Dublin 111-VO unterscheidet nicht zwischen Erst· und Folgeverfahren. 

Daher ist grundsätzlich immer dann, wenn das vorhergehende Dublin-Verfahren·be

standskräftig abgeschlossen wurde und anschließend ein erneuter Antrag auf inter

nationalen Schutz oder ein isolierter Antrag nach § 60 Abs. 5 und/oder 7 AufenthG 

gesteilt wird, zunächst das Dublinverfahren erneut durchzuführen und eine neue Ab

schiebungsanordnung zu erlassen. 

Wenn eine Überstellung im Dublinverfahren nicht möglich ist, z.B. weil 

a) die Überstellungsfrist abgelaufen ist oder 

b) die Überstellungsfrist noch nicht abgelaufen und die Zuständigkeit auf 

Deutschland aus anderen Gründen übergegangen ist, 

ist der erneute Antrag auf internationalen Schutz im nationalen Verfahren zu ent

scheiden. Handelt es sich bei dem erneuten Antrag um einen isolierten Antrag nach 

§ 60 Abs. 5 und/oder 7 AufenthG, entscheidet das Ref. 61 C. 

Auf die DA-Asyl ,.F olgeanträge" wird verwiesen. 

Bei Wiedereinreise nach erfolgter Überstellung ist ein neues Wiederaufnahmeverfah
ren einzuleiten, Art. 24 Dublin 111-VO. Ohne dieses ist es nicht möglich, den Antrag

steller erneut in den ersten Mitgliedstaat zu Oberstellen. 

Der EuGH hat am 25.01.2018 in der Rechtssache Hasan (C-360/16) entschieden, 

dass der Vollzug der Überstellung, der eine bloße konkrete Umsetzung der Überstei

lungsentscheidung darstellt, nicht geeignet ist, als solcher endgültig die Zuständigkeit 

des Mitgliedstaats festzulegen. in den die betreffende Person überstellt wurde. Es ist 

namlich zu klaren, ob die Zuständigkelt nicht nach der bereits erfolgten Überstellung 

auf einen anderen Mitgliedstaat Obergegangen ist 
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Erfassung in MARiS 

ln MARiS ist ein Aufgriffsverfahren oder ein Folgeverfahren anzulegen (Details siehe 

unten). 

Bei Zusatzinformation Person ist folgendes in MARiS zu erfassen: 

Attribut: erneuter Antrag nach Dublin-Verfahren 

Status: ja 

Persönliches Gespräch 
Ein persönliches Gespräch ist bei einem erneuten Antrag nicht erforderlich, wenn 

die Überstellung noch nicht erfolgt ist (unabhängig davon, ob der Bescheid rechts

kräftig ist oder nicht). 

Ansonsten ist ein persönliches Gespräch (Erstbefragung, D 1 165, und Anhörung zur 

Zuiässigkeit, D1645) durchzuführen, sofern nicht nach Art. 5 Abs. 2 Dublin 111-VO 

darauf verziehtat warden kann (siehe Kapitel persönliches Gespräch). 

Bei der Anhörung zur Zulässigkeil ist insbesondere ein Schwerpunkt auf die Situation 

im MS nach bereits erfolgter Überstellung und auf GrUnde für die Wiedereinreise zu 

setzen. 

-

Fallkonstellation Vorgehen 

-

Fallkonstellation 1 :  Wiedereinreise nach bereits erfolgter Überstellung und 
erneuter Antrag auf Internat. Schutz oder isolierter Antrag nach § 60 Abs. 5 
und 7 AufenthG 

. 
1.1 Dublin-Bescheid des Erst- Erfassung in MARiS: 
verfahrens ist bestandskräftig • Wird ein emeuter Antrag auf internationalen 

Schutz gestellt, ist ein Folgeverfahren mit der 
Personen-Zusatzinfo .. erneuter Antrag nach 
Dublin-Verfahren" anzulegen. 

• 

• Wird ein isolierter Antrag nach § 60 Abs. 5 und 7 

AufenthG gestellt, legt das zuständige Dublin-
zentrum ein Aufgriffsverfahren mit der Perso-

. nen-Zusatzinfo .,erneuter Antrag nach Dublin-
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verfahrens ist wegen anhängi
gen Gerichtsverfahrens noch 
nicht bestandskräftig 
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Verfahren" an. 

Verfahrensablauf und Entscheidung: 
Es wird zunächst geprüft, ob eine Überstellung 
möglich isl 

• Ergibt die Prüfung, dass eine Überstellung 
möglich ist, wird ein neues Dublinverfahren 
durchgeführt. ein erneutes Ersuchen gestellt 
und eine neue Abschiebungsanordnung 
erlassen werden. 5 (vgl. Filzwieser/Sprung, 
Dublin !II-Verordnung, S. 227). Zuständig 
hierfür ist das jeweils zuständige DZ (sowohl 
bei einem Antrag auf internationalen Schutz 
als auch bei einem isolierten Antrag nach § 
60 Abs. 5 oder 7 AufenthG) 

• Ergibt die Prüfung, dass eine Überstellung 
nicht möglich ist, wird das Verfahren an die 
zuständige Außenstelle (falls Antrag auf in
ternationalen Schutz gestellt wurde) bzw. an 
Ref. 61 C (bei isoliertem Antrag nach § 60 
Abs. 5 oder 7 AufenthG) abgegeben. 

Erfassung in MARiS: 
Es ist kein Folge- bzw. Wiederaufgreifensverfahren 
anzulegen. Sofern die Meldung über die Wiederein
reise bei der für das Erstverfahren zuständige AS 
eingeht, ist diese an das VSD des jeweils zuständi
gen DZ 'Ueiterzuleiten. 

Verfahrensablauf und Entscheidung: 
Das AVS der zuständigen AS führt die ED

Behandlung durch (§ 16 AsyiG), händigt die not
wendigen Belehrungen aus. informiert den zusUln
digen Prozessreferent bzw. -Sachbearbeiter über 
die erfolgte Wiedereinreise und leitet die Akte an 
das zuständige DZ weiter (siehe hierzu DA AVS, 
Kapitel Folgeantrag persönlich). 
Der das Klageverfahren betreuende Prozess.refe
rent bzw. -Sachbearbeiter teilt dem Gericht an
schließend mit, dass der Antragsteller erneut nach �==========--L.:..D.:E_eingereist ist und nunmehr ein Dublin-1 

• ln Iiesern Ersuc'len ist die Information an den MS "in:wfügen, dass die Person nach ert'olgt&r Überstellung 
(Hinweis auf das A�tenze·chen und den Oberstellungstag) erneut inS tlundesgebiet eingereiSt ISl 

Folgeanträge im Dubli nverfahrcn Stand 1111A Folgeanträge im Dublinverfahren 

4/6 

1 Verfahren mit neuem Aktenzeichen durchgeführt 
wird. 

Der Bescheid des Dublln-Erstverfahrens ist nicht 
mehr vollzlehbar, da die Überstellung erfolgreich 
war. 

Der Antragsteller kann die Hauptsache für erledigt 
erklären, da die Sach- und Rechtslage nach der 
neuen Abschiebungsanordnung zu beurteilen ist. 
Der zuständige P-Sb teilt dem Gericht mit, dass · 

das Bundesamt sich einer zu erwartenden Erledi

gungserklärung seitens des Klägers anschließen 
wird. 

• Ergibt die Prüfung durch das jeweils zuständige 
DZ, dass die erneute Überstellung in den Mit
gliedstaat noch möglich ist, wird ein neues Dub
lin-Verfahren eingeleitet. Hierzu wird die Vorakte 
durch das zus tändige DZ in eine Aufgriffsakte 
umprotokolliert, ein neues Ersuchen gestellt und 
eine neue Abschiebungsanordnung erlassen. 

• Der zuständige Dublin-SB schickt den Bescheid 
zur Kenntnis an das Gericht, bei welchem das 
Erstverfahren rechtshängig ist. 

• Ergibt die Prüfung durch das jeweil& zuständige 
DZ, dass die erneute Überste llung in den Mit
gliedstaat nicht mehr möglich ist, dann erfolgt 
eine Entscheidung im nationalen Verfahren, d.h. 
Zuständigkeit ist auf OE übergegangen. 
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Fallkonstellation 2: Überstellung ist noch nicht erfolgt (aber noch möglich} 
und erneuter Antrag auf internat. Schutz oder isolierter Antrag nach § 60 Abs. 
5 und 7 .AufenthG 
2.1 Der Dublin-Bescheid ist Erfassung in MARiS: 
bestandskräftig 

Folgeanträge im Dublinverfahren 

• Wird ein erneuter Antrag auf internationalen 
Schutz gestellt, ist ein Folgeverfahren anzule
gen. ln MARiS ist die Personen-Zusatzinfo ,.er
neuter Antrag nach Dublin-Verfahren· einzuge
ben. 

• Wird ein isolierter Antrag nach § 60 Abs. 5 und 7 
AufenthG gestellt, dann ist ein Aufgriffsverfahren 
anzulegen. ln MARiS ist die Personen- • 
Zusatzinfo .,erneuter Antrag nach Dublin- , 
Verfahren" einzugeben. 

Verfahrensablauf und Entscheidung: 
• Bei erneutem Antrag auf internationalen Schutz 

prüft der zuständige Sachbearbeiter des Dublin
zentrums, ob der bereits bestandskräftige Dub
lin-Bescheid aufgehoben werden muss. weil 
neue Gründe vorgetragen werden: . 
a) Gründe, die die Zuständigkeit DE's begrün- , 

den, 
b) Gründe, die bei der Prüfung der Ausübung 

des SE R zur Ermessensreduzierung auf ,,0" 
führen. 

• Bei isoliertem Antrag nach § 60 Abs. 5 bzw. 7 
AufenthG prüft der zuständige Sachbearbeiter 
des DZ, ob der bereits bestandskräftige Dublin
Bescheld aufgehoben werden muss, weil neue 
GrUnde vorgetragen werden. 

• Trägt der Antragsteller keine neuen Gründe vor, 
ist der Dublinbescheid nicht aufzuheben, es ist 
kein erneutes Dublin-Verfahren durchzuführen 
und auch keine heue Abschiebungsanordnung 
zu erlassen, sondern es ist ein Bescheid (Ge
rüstbescheid D160 (a, b)) mit folgender Tenorie
rung zu erlassen: ,Der Antrag auf Abänderung 
des Bescheides vom . . .  wird abgelehnt." ln  der 
BegrOndung des Bescheides wird auf die wei
terhin rechtmäßige, bestehende Abschiebungs
anordnung in den MS Bezug genommen. Es ist 
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die Rechtsbehelfsbelehrung A zu verwenden. 

Die Entscheidungsquartett lauten 
für das Aufgriffsverfahren (isolierter Antrag nach 
§ 60 Abs. 5 und 7 AufenthG): 

Art 16a entfällt 
§ 3 Abs. 1 entfällt 
§ 4 Abs. 1 entfällt 
Abschiebungsanordnung in sicheren Dritt
staat noch gültig 

- für den unbeschränkten Folgeantrag: 
- Art 16 a nicht erforderlich Dublin 
- § 3 Abs. 1 nicht erforderlich Dublin 
- § 4 Abs. 1 nicht erforderlich Dublin 
- Abschiebungsanordnung in sicheren Dritt-

staat noch gOitig 
fOr den auf § _;3 Abs. 1 AsyiG beschränkten 
Folgeantrag: 
- Art. 1 6  a entfällt 

§ 3 Abs. 1 nicht erforderlich Dublin 
§ 4 Abs. 1 nicht erforderlich Dublin 

- Abschiebungsanordnung in sicheren Dritt
staat noch gl)ltig. 

2.2 Dublin-Bescheid des Erst- Es wird kein neues Verfahren angelegt, da ein er
verfahrens ist noch nicht be- ! neuter Antrag auf internationalen Schutz oder iso
standskräftig lierter Antrag nach § 60 Abs. 5 undioder 7 Auf-

enthG nicht zulässig ist. 

2.2.1 es ist keine Klage an- Die Prüfung, ob die Überstellung in den Mitglied
hängig (d.h. im Zeitraum zwi- Staat/Drittstaat weiterhin, insbesondere unter Be
sehen Zustellung und Be- rücksichtigung der Antragsbegründung weiterhin 
standskrafl) , möglich ist, erfolgt durch den Dublin-SB. Werden 

2.2.2 Klage ist anhängig 

Folgeantrage im Dublinverfahren 

ggf. neue Gründe vorgetragen, so ist je nach Prü
fungsergebnis der bereits erstellte Dublin-Bescheid 
aufzuheben oder abzuändern. 

Neue Tatsachen oder Beweismittel sind vom zu
ständigen Prozessreferenten in das anhängige ge

' richtliche Hauptsacheverfahren einzubringen. Ge
l hen entsprechende Anträge beim Bundesamt ein, 

werden diese dem Gericht zum dortigen Verfahren 
vorgelegt. 
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Freiwillige Ausreise in das Herkunftsland 

1 .  Allgemeines 

Ein Antragsteller kann grundsätzlich freiwillig in sein Herkunftsland zurückkehren 

(vgl. Art. 19 Abs. 2 Dublin 111-VO}. 

Zuvor muss er jedoch alle Asylanträge im Hoheitsgebiet der MS zurückziehen und 

glaubhaft geltend machen, dass er freiwillig in sein Herkunftsland reisen möchte 

(RUcknahmeerklärung}. Siehe hierzu auch die AusfOhrungen zur Antragsrocknahme. 

2. Bearbeitungshinweise bei freiwilliger Ausreise ins Herkunftsland 

• Die freiwillige Rückkehr ins Herkunftsland hat Vorrang vor dem Dublin-Verfahren 

Das Dublin-Verfahren wird jedoch grundsätzlich nicht abgebrochen. Dies richtet 

sich nach dem jeweiligen Verfahrensstand (siehe hierzu Kapitel Antragsr!ld<nah

me sowie Kapitel Beendigung des Dublinverfahrens, Punkt 4}. 

• Ist der Antragsteller bereits in sein HKL ausgereist, dann gilt der Asylantrag damit 

als zurückgenommen gern. § 33 Abs. 3 AsyiG (zum weiteren Vorgehen siehe Ka

pitel Antragsrücknahme}. 

• Bei einer beabsichtigten Ausreise und keiner ausdrücklichen Antragsrücknahme 

ist der Bescheid 0130 zu verwenden. 

• ln Aufgriffsfällen ist der Bescheid D14Q zu verwenden. 

• Von einer Überstellung Ist abzusehen, solange der Ausländer an der freiwilligen 

ROckkehr festhält. Nimmt der Ausländer den Termin zur freiwilligen Ausreise nicht 

wahr und bzw. oder ist auch die ABH der Auffassung, dass der Ausländer tat

sächlich nicht die Absicht hat, freiwillig auszureisen, so kann die Überstellung in 

den zuständigen MS weiterhin erfolgen. 

Bei einer erfolgten Ausreise des Ausländers ist die zuständige Ausländerbehörde zur 

Übersendung einer GrenzObertrittsbescheinigung (GOB) aufzufordern. Nach Erhalt 

der GOB ist vom zuständigen Dublin-Sachbearbeiter (Referat 320 bis 32F bis zum 

Erlass des Dublinbescheides; Referat 32C im Rahmen des Überstellungsverfahrens 

bei bestandskräftigem Dublinbescheid) oder vom zuständigen P-SB der Außenstelle 

(während eines anhängigen Rechtsschutz- bzw. Klageverfahrens) ein Hemmnis-
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schreiben, in dem angegeben wird, dass der Antragsteller das Dublin-Gebiet verlas

sen hat, zusammen mit der GOB an den zuständigen MS zu senden. 
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Freiwillige Ausreise in den zuständigen MS 

Aus Sicherheitsgründen wird derzeit freiwilligen Überstellungen aus den MS nicht 

zugestimmt. Freiwillige Ausreisen in die MS werden daher nur in Ausnahmefällen 

vom Bundesamt befürwortet. 

1. Allgemeines 

Es gibt folgende Überstellungsarten (siehe Art. 7 Abs. 1 DVO 1 1 8/2014): 

• freiwilfig (auf Initiative der betreffenden Person), 

• kontrolliert (Person wird bis zum Beförderungsmittel begleitet). 

• in Begleitung (Person wird von der Polizei bis in den MS gebracht). 

Welche Art der Überstellung gewählt wird, liegt im Ermessen des Oberstellenden 

Mitgliedstaates. Es besteht kein Rechtsanspruch des Asylbewerbers auf eine freiwil

lige Ausreise. 

Der Gesetzgeber hat sich mit§ 34a Abs. 1 AsyiG bewusst für eine kontrollierte Über

stellung entschieden. Anders als im nationalen Asylverfahren muss nach § 34a Abs. 

1 AsyiG in Dublinverfahren eine vorherige Frislsetzung zur freiwilligen Ausreise nicht 

erfolgen. Der Ausländer wird im Dublinbescheid auf die Möglichkeit der freiwilligen 

Ausreise hingewiesen: .,Der Antragsteller wird auf die Möglichkeit der freiwilligen 

Ausreise hingewiesen, sofern diese mit allen beteiligten Stellen abgestimmt ist." 

Die freiwillige Überstellung in den betreffenden Mitgliedstaat muss - ebenso wie kon

trollierte Überstellungen - durch Referat 32C mit samtliehen beteiligten Stellen abge

stimmt werden - dem MS, sowie der zuständigen Ausländerbehörde bzw. der Bun

despolizei. Die Durchführbarkeit einer freiwilligen Übersteilung im konkreten Einzel

fall muss im Vorfeld der Planung eines konkreten Überstellungstermins mit dem 

Bundesamt abgestimmt werden. 
. . 

Der Vorlauf liegt je nach MS zwischen drei und vierzehn Tagen. Darüber hinaus ist 

ein Nachweis der Ankunft im zuständigen MS zwingend erforderlich. Kann eine er

folgreiche Übersteilung nicht nachgewiesen werden. geht im Zweifel die Zuständig

keit auf OE über. 
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2. Kostentragung 

Die Kosten für die Überstellung werden grundsatzlieh von dem Obersteilenden MS 

getragen (Art. 30 Abs. 1 Dublin 111-VO). 

3. Ablauf bei freiwilliger Ausreise in den Mitgliedstaat 

• Für die Organisation ist grunds�tzlich die ABH zuständig. 

• Der Antragsteller äußert üblicherweise gegenOber der ABH, dass er freiwillig in 

den zuständigen Mitgliedstaat zurückkehrt. 

• ABH stimmt mit dem BAMF die Möglichkeit einer freiwilligen Überstellung ab 

Stimmt das BAMF dem Wunsch zu, werden die Modalitäten für die freiwillige 

Überstellung erörtert. 

• ABH stimmt mit Antragsteller im Rahmen der erörterten Modali täten geeignete 

Überstellungsmöglichkeiten ab und legt das Obersteilungsdatum fest. 

• Diese Information wird Ref. 32C zugeleitet. Die zus tändige ABH versendet dazu 

den ausgefüllten Vordruck "Terminvorschlag·, auf dem das Kreuz bei ,.freiwillige 

Überstellung" gesetzt sein muss und auch der vereinbarte Termin notiert ist. 

• Referat 32C setzt nach Prüfung des Terminvorschlags den zuständigen Mitglied

staat über den Termin und die freiwillige Überstellung in Kenntnis und stellt das 

Laissez-Passer aus, auf dem ein Zeitfenster angegeben wird, bis zu welchem 

sich der Antragsteller bei der Asylbehörde des zuständigen Mitgliedstaats gemel

det haben muss. 

• Das Laissez-Passer geht der ABH zu und wird dem Antragsteller von dieser aus

gehändigt. 

• Anschließend begibt sich der Antragsteller am Überstellungstag in den Mitglied

staat und meldet sich bei der dortigen Asylbehörde innerhalb des auf dem Lais

sez-Passers angegebenen Zeitfensters. 

• Nach der freiwilligen Oberstellung informiert die ABH das BAMF über die erfolg

reiche Durchführung {z.B. via Grenzübertrittsbescheinigung): diese Information 

wird benötigt, um das Verfahren in Deutschland abschließen zu können . 
. 

• Erfolgt die Meldung durch die ABH nicht binnen einer Woche oder bis einen Tag 

vor Fristende, wenn dieses vor der Wochenfrist ist. legt Ref, 32C eine Überstel-
. 

lungsfrist von 18 Monaten wegen Flüchtigseins zugrunde und forscht bei der ABH 

nach, ob der Antragsteller ausgereist ist. und beim MS nach, ob der Antragsteller 

dort angekommen ist. 
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• Bei erfolgreicher Überstellung wird das Verfahren beendet; bei nicht erfolgter 

Überstellung gilt die verlängerte Überstellu ngsfrist von 1 8  Monaten, solange der 

Antragsteller keine plausiblen Gründe darlegen kann, warum er nicht absprache

gemäß freiwillig in den MS ausgereist ist 

• Aufgrund o.g. Prozedere ist eine freiwillige Überstellung grundsätzlich vier Wo

c.hen vor Fristablauf nicht mehr möglich. Dann kann nur noch eine kontrollierte 

Überstellung erfolgen. 

• Bei einer freiwilligen Überstellung auf dem Luftweg hat eine behördliche Beglei

tung der Person zu unterbleiben. Ansonsten geht die Fluggesellschaft bei Beglei

tung am Flughafen davon aus, dass es sich um eine kontrollierte Überstellung 

handelt, diese aber nicht angemeldet wurde und lehnt die Überstellung möglich

erweise ab. 

4. Einreise in einen zu durchquerenden Staat 

ln angrenzende Mitgliedstaaten ist eine.freiwillige Überstellung möglich. Da das Lais

sez-Passer lediglich zur Einreise in den zuständigen Mitgliedstaat, nicht jedoch zur 

Einreise in einen zu durchquerenden Staat, berechtigt, ist eine freiwillige Überstei

lung in andere Mitgliedstaaten nur auf dem Luftweg möglich, so es sich um einen 

Direktflug handelt. 

5. Termin zur freiwilligen Überstellung wird nicht wahrgenomme n 

Nimmt der Antragsteller den Termin zur freiwilligen Überstellung nicht wahr, so ist 

eine (kontrollierte) Überstellung immer noch möglich. WesenUiche Voraussetzung ist, 

dass die Überstellung innerhalb der Überstellungsfrist nach Art. 29 Dublin 111-VO er

folgt. Bei nicht erfolgter Überstellung gilt die Überstellungsfrist von 18 Monaten, so

lange der Antragsteller keine plausiblen Gründe darlegen kann, warum er nicht ab

sprachegemäß freiwillig in den MS ausgereist ist 
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6. Termin zur freiwilligen Überstellung wird nicht wahrgenommen 

Nimmt d�r Antragsteller den Termin zur freiwilligen Überstellung nicht wahr, so ist 

eine (kontrollierte) Überstellung immer noch möglich. Wesentliche Voraussetzung ist, 

dass die Überstellung innerhalb der Überstellungsfrist nach Art. 29 Dublin 111-VO er

folgt Ein Untertauchen ist nur bei Vorliegen der Kriterien in Kapitel Feststellung von 

Flüchtigkeit ("flüchtig" sein) gegeben. 

7. Person erreicht nicht den zuständigen MS 

Erreicht der Antragsteller im Zuge der freiwilligen oder kontrollierten Ausreise nicht 

den zuständigen MS, laufen die Überstellungsfristen weiter. Meldet sich der Auslän

der nicht bei den Behörden des Mitgliedstaates und verstreicht die Überstellungsfrist, 

wird Deutschland für die Bearbeitung des Asylantrags zuständig. 
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Freiwillige Überstellungen aus den MS nach DE 

Voraussetzung für freiwillige Überstellungen aus den MS nach DE ist die vorherige 

Zustimmung von DE zu dieser Maßnahme: Gemäß Art. 8 Abs. 2 DVO organisiert der 

fÜr die Überstellung verantwortliche Mitgliedstaat die Beförderung des Antragstellers 

und der diesen eskortierenden Begleitung und legt in Absprache mit dem zus tändi-. 

gen Mitgliedstaat die Ankunftszeit und gegebenenfalls die Modalitäten der Übergabe 

des Antragstellers an die zuständigen Behörden fest. 

Aus Sicherheitserwägungen lehnt das Bundesamt in Absprache mit der Bundespoli

zei ab dem 01.02.018 die freiwillige Oberstellung aus dem MS nach DE grundsätzlich 

ab. Das Zustimmungsschreiben (D 0655) wurde entsprechend ergänzt. 
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Fristen 

1. Allgemeines 

Die Dublin !II-Verordnung und die Durchführungsverordnung sehen Fristen für fol

gende Verfahrensschritte vor: 

• zum Sielien eines Ersuchens 

• zum Antworten auf ein Ersuchen 

• zum Remonstrieren 

• zur Überstellung 

• zur lnhaftnahme zum Zwecke der Überstellung. 

2. Überblick über die Fristen 

2. 1 Frist zum Stellen eines Ersuchens 

EURODAC-Treffer Haftfall 
Kein Haftfall, 

kein EURODAC-Treffer 

2 Monate nach Erhalt der 

Treffermeldung, aber in- 3 Monate ab Kenntnis des 

Take nerhalb von drei Monaten BAMF vom Asylgesuch 

Back ab Kenntnis des BAMF (Art. 23 Abs. 2 Dublin 111· 
1 Monat ab 

vom Asylgesuch (Art 23 VO) 
Stellung des 

Abs. 2 Dublin 111-VO)' 
Antrags (Art. 

2 Monate nach Erhalt 
28 Abs. 3 

der Treffermeldung, aber 
Dublin 111-VO) 3 Monate ab Kenntnis des 

innerhalb von drei Mona-
Take BAMF vom Asylgesuch 

ten ab Kenntnis des 
Charge (Art. 21 Abs. 1 Dublin 111-

BAMF vom Asylgesuch 
VO) 

(Art. 21 Abs. 1 Dublin 111-

VOt . 

Maßgeblich für die Ermittlung des Zeitpunktes der Treffermeldung ist die Eintragung 

in der MARiS-Maske "ED-Daten" unter ,.EURODAC-Trefferauskunft". 

•Die ED-Behandlung (EURODAC-Abgleich) hat innerhalb von 72 Stunden nach Antragstellung �u 
ertolgen. Art. 9 Abs. 1 EURODAC 11-VO. 
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2.2. Fristberechnung nach dem Mengesteab-Urteil des EuGH 

Ein Antrag auf internationalen Schutz im Sinne der Dublin 111-VO gilt als gestellt, 

wenn ein Drittstaatsangehöriger um internationalen Schutz nachsucht und die zu

ständige Behörde davon Kenntnis erlangt (EuGH Urteil C-670i16 vom 26.07.2017}. 

Es ist nicht erforderlich, dass das zu diesem Zweck erstellte Schriftstock eine ganz 

bestimmte Form hat. 

Bei der Berechnung der Frist zum Stellen eines Ersuchens ist nicht auf den Zeltpunkt 

der förmlichen Antragstellung abzustellen. sondern auf den Zeitpunkt, in dem das 

Bundesamt durch ein Schriftstück erstmalig Kenntnis über das Asylgesuch erhält 

d.h.: 

Datum Kenntnis vom Asylgesuch = Datum Antrag auf internationalen Schutz 

Zeitpunkt der Kenntnis beim Bundesamt kann sein: 

- Datum der Voraktenanlage (MARiS ..... Historie) 

- BOMA (Eingangsstempel Bundesamt, Scandatum in der MARiS Schriftstückliste, 

alternativ Erstellungsdatum in der MARiS Schrifstückliste) 

- Ankunftsnachweis (Eingangsstempel Bundesamt, Scanzeitpunkt in der MARiS 

Schriftstockliste, alternativ Erstellungsdatum in der 1\IIARiS SchrlfstOckliste) 

Besonderheit bei Vorliegen eines Eurodac Treffers: 

Bei Vorliegen eines Eurodac-Treffers ist auf die Eintragung (Datum) in der MARiS

Maske .. ED-Daten· unter .,EURODAC-Trefferauskuntr abzustellen. Ab diesem Datum 

beträgt die Frist 

- 2 Monate ab Datum der Übermittlung, jedoch 
- nicht länger als 3 Monate ab Kenntnis des Bundesamtes vom Asylgesuch. 

Die Drei-Monats-Frist zum Stellen eines Übernahmeersuchens gem. Art. 21 Abs. 1 

bzw. 23. Abs. 2 Dublin-111-VO begrenzt die Zwei-Monats-Frist gem. Art. 21 Abs. 1 

bzw. 23 Abs. 2 Dublin-111-VO. 

Beispiele: 

(1) 
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Asylgesuch: 01.06.17 

Eurodactreffermeldung: 15.06.17 

Hier beginnt die Zwei-Monatstrist für das TB am 15.06. + 2 Monate (bis 15.08.) 

(2) 

Asylgesuch: 01.06.17 (Drei-Monats-Frist bis 01 .09.17) 

Eurodactreffermeldung: 15.07.17 

Hier oeginnt die Zwei-Monats-Frist fOr das TB am 15.07. + 2 Monate (bis 15.09.). 

Achtung: Da die Drei-Monats-Frist bereits am 01.09.17 endet, kann man das TB auf 

Grundlage des Eurodactreffers auch nur bis zum 01.Qg. stellen. Die Zwei-Monats

Frist wird durch die Drei-Monats-Frist begrenzt. 

2.3 Antwortfrist auf ein Übernahmeersuchen 

Take 
Back 

EURODAC-
Haftfall 

Treffer 

'1. Kein Haftfall, I 0 
. 

1. hk .15 
kein EURO-

nng IC el -

DAC-Treffer 
verfahren 

2 Wochen nach 1 Monat nach 
Erhalt OE J Erhalt ÜE __ _ 
(Art. 25 Abs. 1 (Art. 25 Abs. 1 I Dublin 111-VO) 2 W h h 

J Dublin 111-VO) t----1-------'---i oc en nac --'---+----..,.--'-----1 
Erhalt ÜE I I vorgegebene 

Take 
Char
ge 

Fnst; 
2 Monate nach (Art. 28 Abs. 3 12 Monate nach j .. t 1 . _ 
Erhalt OE Dublin 111-VO) Erhalt OE 

spa es ens ln 

{Art. 22 Abs. 1 (Art. 22 Abs. 1 
nerhalb 1 Monats 
nach Erhalt ÜE (Art. 22 Abs. 6 Dublin 111-VO) I Dublin 111-VO) 

i Dublln 111-VO) 

2.4 Frist zur Remonstration 
Gern. Art. 5 Abs. 2 der Durchführungsverordnung hat der ersuchende MS die Mög

lichkeit eine erneute Prüfung seines Ersuchens zu verlangen, wenn er die Auffas
sung vertritt, dass die Ablehnung auf einem Irrtum beruht. 

Verlangen einer erneuten Prüfung Innerhalb von 3 Wochen nach Erhalt der 

eines abgelehnten Ersuchens: Ablehnung 

�ntwortfrist des ersuchten MS 2Wochen . 
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Folgen bei Fristüberschreitung Antwortet der MS nicht innerhalb der vor-

gesehenen 2 Wochen, kommt es nicht 

zum Zuständigkeitsübergang 

Siehe auch Kapitel Bemonstrationen. 

2.5 Überstellungsfrist 

Üblicherweise Haft Untertauchen 

Take Back 6 Monate 
12 Monate 

18 Monate 
nach Zustim-

nach Zustimmung nach Zustimmung 

Take (Art. 29 Abs. 2 Dublin 
mung 

(Art. 29 Abs. 2 Dubiin 

Charge 111-VO) 
(Art. 29 Abs. 2 

111-VO) 
Dublin 111-VO) 

Die Überstellung hat spätestens innerhalb einer Frist von sechs Monaten 

• nach Zustimmung des ersuchten MS 

(Datum Eingang Zustimmung + 6 Monate) 

oder 

• oder der endgültigen Entscheidung Ober einen Rechtsbehelf, wenn· dieser auf

schiebende Wirkung hat. 

(Datum des ablehnenden Beschlusses nach § 60 Abs. 5 VwGO + 6 Monate) 

oder 

• einer Überprüfung (Klage), wenn diese gemäß 1\rt. 27 Abs. 3 aufschiebende 

Wirkung hat (Eintritt der Rechtskraft des Urteils + 6 Monate) 

zu erfolgen, Art. 29 Abs. 1 Dublin 111-VO. 

Ist die Überstellung innerhalb der sechs Monate nicht möglich, geht die Zuständigkeit 

auf den ersuchenden MS über. Eine Fristverlängerung ist aufgrund von Inhaftierung 

(Strafhaft) oder Untertauchans auf 1 2  bzw. 18  Monale möglich, Art. 29 Abs. 2 Dublin 

111-VO. Über das Überstellungshemmnis ist der MS innerhalb der 6-monatigen Ober

stellungsfrist zu informieren, Art. 9 Abs. 2 DVO. 
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Der EuGH hat am 25. 10.2017 in der Rechtssache Shiri (C-201/16) entschieden, dass 

die Zuständigkeit von Rechts wegen auf den aufnahmeersuchenden Mitgliedstaat 

übergeht, sofern die Überstellung nicht innerhalb der sechsmonatige Frist durchge

führt wird, ohne dass es erforderlich ist, dass der zuständige Mitgliedstaat die Ver

pflichtung zur (Wieder-) Aufnahme des Antragstellers ablehnt. 

Der Antragsteller kann sich auch auf den Ablauf der sechsmonatigen Frist berufen. 

2.6 Frist zur Beantwortung von Informationsersuchen 

Siehe Kapitel Ersuchen · Aufnahmeersuchen (Take Charge}, 

Wiederaufnahmeersuchen (Take Back) und Informationsersuchen (Info Reguest). 

3. Fristberechnung 

Für die Fristberechnung ist Art. 42 Dublin 111-VO maßgeblich. 

Beispiel: 

• Zweiwöchige-Antwortfrist/6-monaiige Überstellungsfrist Take Back am 

1 2.02.2014, dann ist der MS mit Ablauf des 26.02.2014 zuständig geworden. 

d.h. zuständig ab dem 27.02.2014. Die Überstellungsfrist endet mit Abiauf des 

27.08.2014. 
• Einmonatige Antwortfrist/6-monatige Überstellungsfrist Take Backrrake 

Charge am 28.02.2014 dann ist der MS mit Ablauf des 28.03.2014 zuständig 

geworden. d.h. zuständig ab dem 29.03.2014. 

• Sonderfall Februor/6-monatige Überstellung�frist: TaKe Back/Take Charge am 

31.01.2014, dann ist der MS mit Ablauf des 28.02.2014 zuständig geworden, 

d.h. zus tändig ab dem 01.03.2014. Die Überstellungsfrist endet am 

01.09.2014. 

• Zweimonatige Antwortfrist/6-monatige Überstellungsfris( Take Back/Take 

Charge am 28.02.2014 dann ist der MS mit Ablauf des 28.04.2014 zustandig 

geworden, d.h. zuständig ab dem 29.04.2014. 
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4. Besonderheiten der Fristberechnung bei Eilanträgen und Eilrechtsschutz

gewährung 

4.1 Ablehnung eines Eilantrag 

Wird der Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO (als Rechtsbehelf mit aufschiebender Wir

kung i. S. d. Art. 29 Abs. 1 Dublin 111-VO) abgelehnt, so entfällt die aufschiebende 

Wirkung mit dem VG-Beschluss. Gern. Art. 29 Abs. 1 Dublin 111-VO beginnt die Über

stellungsfrist von 6 Monaten ab dem Beschlussdatum des negativen Eilbeschlusses 

erneut zu laufen. 

Beispiel: 

Beschluss: 05.02.17 

Ende der Überstellungsfrist 05.08.17 

4.2 Stattgabe eines Eilantrags 

Die neue sechsmonatige Überstellungsfrist beginnt bei Stattgabe eines Antrags nach 

§ 80 Abs. 5 VwGO mit Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache. 

4.3 Abgelehnter Eilantrag und anschließender Antrag nach § 80 Abs. 7 VwGO 

Ändert das Gericht im Abi:inderungsverfahren gern. § 80 Abs. 7 VwGO den Beschluss 

nach § 80 Abs. 5 VwGO dahingehend, dass dem Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 

stattgegeben wird. so ist der Ausgang des Verfahrens in der Hauptsache abzuwarten 

und die Überstellungsfrist wird mit Datum des Beschlusses im Abänderungsverfah

ren gehemmt. 

Beispiel: 

Fristen 

ablehnender Eilbeschluss (§ 80 Abs. 5 VwGO): 05.02.17 

Ende der Überstellungsfrist 05.08.17 

stattgebender Beschluss: Antrag nach § 80 Abs 7 VwGO : 14.03.17 

Ende der Überstellungfrist Frist vom 05.08.17 wird gehemmt 

Rechtskräftiges Urteil: 20.08.17 

Neues Ende der Überstellungsfrist 20.02.18 
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4.4 Eilrechtsschutzgewährung, abgewiesene Anfechtungsklage und anschlie

ßendem Antrag auf Zulassung der Berufung 

ln der Konstellation, dass der Dublinbescheid gerichtlich angefochten wird , das Ver

waltungsgericht dem Antrag auf aufschiebende Wirkung der Klage stattgibt, die An

fechtungsklage dann aber im Hauptsacheverfeh ren abweist und der Antragsteller 

gegen das erstinstanzliehe Urteil einen Antrag auf Zulassung der Berufung nach § 78 

Abs. 2 bis 4 AsyiG einlegt, gilt folgendes (Entscheidung des BVerwG vom 

09.08.2016, BVerwGE 1C6.16): 

Die Überstellungsfrist beginnt vier Monate nach Zustellung des erstinstanzliehen Ur

teils beim Bundesamt (Ausnahme: vor Ablauf der Überstellungsfrist ordnet das Beru

fungsgericht die Fortdauer der aufschiebenden Wirkung an oder verfügt das Bun

desamt die Aussetzung der Vollziehung; dies unterbricht den Fristen lauf). 

Beispiel: 

Zustellung des erstinstanzliehen Urteils: 02.12.2014 

Ende der aufschiebenden Wirkung/Beginn der 6-monatigen Überstellungsfrist 

02.04.2015 

Zuständigkeitsübergang: 02.10.2015 

4.5 Rücknahme eines Eilantrages 

Im Falle der Rücknahme des Eilantrages (Einstellungsbeschluss) beginnt die über

stellungstrist von sechs Monaten mit dem Datum des Beschlusses erneut zu laufen. 

4.6 Verfristet eingelegter Eilantrag 

Legt ein Antragsteller verfristet einen Eilantrag nach § 80 Abs. 5 VwGO ein, so führt 

dies nicht zur Hemmung der Überstellungsfrist Lehnt das Gericht aufgrund ·des ver

fristet eingelegten Eilantrag d iesen ab, berechnet sich die Überstellungsfrist ab Zu

stimmung bzw. Zuständigkeitsübergang. 

4.7 Ablehnung eines Eilantrags mit anschließendem Untertauchen des Antrag
stellers 

Wird der Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO abgelehnt und taucht der Antragsteller an

schließend unter, wird die Überstellungsfrist auf 18 Monate ab ablehnendem Eil

rechtsbeschluss bzw. bei ·stattgabe, mit Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung in 

der Hauptsache, verlängert. 
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Die Kommentierung Fllzwleser/Sprung fUhrt zu Art. 29 Abs. 2 Dublin 111-VO aus, dass 

sich eine Fristverlängerung auch in Zusammenhang mit Rechtsbehelfen mit auf

schiebender Wirkung ergeben kann und die Norm des Art. 29 Abs. 2 Dublin 111-VO 

dem nicht entgegensteht. 

Beispiel: 

ablehnender Eilbeschluss: 25.08.2017 

Ende der Überstellungsfrist 25.02.2018 

flüchtig i.S.d. Art. 29 Abs. 2 Dublin 111-VO am: 31.01.2018 

Ende der Überstellungsfrist 25.02.2019 

4.8 Untertauchen vor einer ablehnenden Eilrechtsentscheidung 

Wird ein Eilantrag nach § 80 Abs. 5 VwGO eingelegt und taucht der Antragsteller vor 

Ablehnung des Antrages nach § 80 Abs. 5 VwGO durch das Gericht unter, wird 

ebenfalls eine Überstellungsfrist von 18  Monaten ab ablehnendem Eilrechtsbe-

. schluss zugrunde gelegt. 

Beispiel: 

Zustimmung MS: 15.03.2017 

Eilantrag nach § 80 Abs. 5 VwGO eingelegt am: 04.04.2017 

flüchtig i.S.d. Art. 29 Abs. 2 Dublin 111-VO am: 06.04.2017 

ablehnender Eilbeschluss: 20.11.2017 

Ende der Überstellungsfrist 20.05.201 9 

Eine erneute Verlängerung der Überstellungsfrist auf 18  Monate ist in folgender Fall

konstellation möglich: 

- Antragsteller taucht im Rahmen eines Aufgriffsverfahren unter. Anschließend 

wurde eine Überstellungsfrist von 18 Monaten zugrunde gelegt Nachdem der 

Antragsteller wieder auftaucht und einen Asylantrag gestellt hat, wurde gegen 

den Dublin-Bescheid Klage und Antrag nach § 80 Abs, 5 VwGO eingelegt. MS 

wurde darüber informiert. Das VG lehnte den Antrag ab und anschließend 

taucht der Antragsteller erneut unter. 
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Überstellungsfrist kann ab ablehnendem VG Beschluss erneut auf 1 8  Monate 

verlängert werden. 

5. Fristenvermerk in der MARiS-Schrlftstückliste 

Der DÜ-Fristenvermerk ist nach Zustimmung, bzw. Zustimmung durch Fristablauf, 

anzufertigen (01227). 
Das Schriftstock ist wie folgt zu kennzeichnen: 

,.FE" und das Fristendedatum einzutragen,. z.B. FE 01 .01.2014. -

Das Datum des Zuständigkeitsübergangs kann sein: 

• Datum des Eingangs der Zustimmung (ggf. Email, bzw. Sendedatum des Fax) 

• Tag nach Ablauf der Antwortfrist 

Ändert sich das Fristende, z.B. durch Haft, Untertauchen oder Gerichtsverfahren, 

soll, durch den zuständigen SB das neue Fristende in der Akte mittels DÜ

Fristenvermerk vermerkt werden . 

6. Sonderfall: Fristen bel Untertauchen und mehrfachen Anträgen ("Chain 

Rule") 

Nicht durch die Dublin 111-VO geregelle Konstellationen der Fristberechnung können 

sich durch Untertauchen und das Stellen mehrerer Anträge in verschiedenen MS 

stellen. Die Möglichkeit zur Verlängerung der Frist in Fällen von Untertauchen ist nur 

wirksam, wenn die Person innerhalb von 18  Monaten ab Zustimmung in demselben 

Staat oder in dem zuständigen Staat wieder auftaucht. Es kann passieren, dass zu 

überstellende Personen versuchen, eine Überstellung zu vermeiden, indem sie sich 

versteckt halten, bis die 1 8  Monate verstrichen sind. Es kann außerdem vorkommen, 

dass mehrere Fristen zur gleichen Zeit ,.aktiv" sind, da Anträge in mehreren MS ein

gereicht werden können. in dem Moment, in dem die individuellen Fristen überschrit

ten werden, geht die Zus tändigkeit von einem MS auf einen anderen Ober. 

Bei der Chain-Rule handelt es sich um eine Auslegungsregel einiger MS über die 

Zus tändigkeitsbestimmung in bestimmten Dublin-Verfahren. 

Die Kettenregel kommt dann zur Anwendung, wenn ein Antragsteller in MS A inner

halb der 6-monatigen Überstellungsfrist vor der Überstellung untertaucht. ln diesem 
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Fall ist die Überstellungsfrist für die Überstellung in MS C auf 18 Monate z.u verlän

gern. Es kommt vor, dass der Asylbewerber nach Untertauchen, ln einem anderen 

MS B einen weiteren Asylantrag stellt und zwar bevor die 18-monatige Oberstel

lungstrist endete. Bevor MS B den Antragsteller in MS C überstellen kann, reist der 

Antragsteller weiter und taucht in MS A wieder auf. 

Asylantr.og Zustlmmu"l 
ln MS A in MS c untertoud!en 

I 

6 
Monne 

12 
Monne 

I 

18 
Monate 

I 
Asyjantno& erneuter Asylantrag 

ln MSB I" MSA 

MS A hat eine Zustimmung aus MS C erhalten. Der Antragsteller taucht uhter, bevor 

die Überstellung durchgefilhrt werden kann, und MS A informiert MS C über die Ver

zögerung aufgrund seines Verschwindens. 1 8  Monate vergehen, und MS A informiert 

nun MS C wegen der überschrittenen Frist und folglich über den Übergang der Zu

ständigkeit. Es wird jedoch herausgefunden, dass der Antragsteller innerhalb der 

zwischen MS A und MS C bestehenden Frist von 18 Monaten tatsächlich in MS B 

aufgetaucht ist (irregulär oder als Asylsuchender), aber MS B hat MS C noch nicht 

um Wiederaufnahme ersucht. ln solch einem Fall könnte MS C immer noch für zu

ständig gehalten werden. MS B kann daher MS C um Wiederaufnahme ersuchen, 

und eine neue Frist beginnt zu laufen (zwischen MS C und MS B). Falls der Antrag

steller nach seinem Aufenthalt in MS B nach MS A zurückkehrt, so kann MS A eben

falls MS C um Wiederaufnahme der Antragsteller ersuchen, und eine neue Frist be

ginnt zu laufen (zwischen MS A und MS C). 

Deutschland und etliche andere MS folgern, dass ein MS die Zuständigkeit für 18 

Monate akzeptiert (wenn de'r Asylbewerber innerhalb der 6 Monate untergetaucht ist) 

und dass diese Frist erneut beginnt, wenn dieser Asylbewerber in einem dritten MS 

innerhalb der ursprünglichen 18 Monate einen Asylantrag stellt. 

Allerdings wird die Kettenregel nicht durch alle MS akzeptiert und wurde auch nicht in 

den Vercrdnungstext der Dublin 111-VO aufgenommen. Daher kann es sein, dass bei 

Anwendung und dem Ersuchen eines MS aufgrund der Kettenregel eine Ablehnung 

erfolgt. ln diesem Fall wäre dies so zu akzeptieren. 
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7. Sonderfall: Verlängerung der Überstellungsfrist bei Untertauchen in der. Ver

gangenheit 

Meldet die Ausländerbehörde den Antragsteller für einen vergangeneo Zeitraum als 

untergetaucht, so wird die Überstellungsfrist nach Art. 29 Abs. 2 Dublin 111-VO nicht 

verlängert. 

Beispiel: Der Antragsteller galt vom 26.09 bis 30.09 als untergetaucht. die Meldung 

der Ausländerbehörde an das Bundesamt erfolgte erst ani 10. 1 1 .  

Der Antragsteller muss bei Versand des Hemmnisschreibens als flüchtig gelten. Ist 

der Antragsteller aktuell greifbar, kann ein vergangenes Untertauchen nicht als 

Flüchtigsein gewertet werden. 
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Kirchenasyl in Dublin-Fällen 

1 .  Allgemeines 

Aufgrund der zwischen dem Bundesamt und hochrangigen Vertretern der katholi

schen und evangelischen Kirche getroffenen Vereinbarung vom 24.02.2015 werden 

besondere Härtefälle im Dublin-Verfahren mittels eines entsprechend begründeten 

Dossiers von benannten Kirchenvertretern gesteuert einer zentralen Stelle im Bun

desamt (Referat 32A) zur nochmaligen Überprüfung vorgelegt. 

Alle in diesem Kapitel erwähnten Schreiben befinden sich im M-Laufwerk (Ordner 

_Diverses_32, _Sonderbereich) 

2. Zuständigkeiten der Dublin-Referate 

Die Prüfung und die Entscheidung darüber, ob in Dossier-Fällen vom SER Gebrauch 
' 

gemacht wird, obliegen dem zuständigen Sachbearbeiter der DZ (32D bis 32F). Die 

Sachbearbeiter treffen die Entscheidung auf Grund der Besonderheiten des Einzel

falles, die QS erfolgt in Referat 32A. Näheres entnehmen Sie den folgenden Ab

schnitten. 

2.1. Zuständigkeit Referat 32A 

Jede Kirchenasylmeldung ist dem Referat 32A mitzuteilen. ln Dublin-Fällen, in denen 

32D bis 32F oder der Außenstelle eine Mitteilung über ein Kirchenasyl zugeht, ist die 

Kirchenasylmeldung unter Angabe des Aktenzeichens umgehend an das Postfach 

des Referates 32A· Dossiers32A@bamf.bund.de weiterzuleiten. FOr die Fristberech

nung ist das Datum des Eingangs im Dossiers-Postfach des Referats 32 A entschei

dend. Die Referate 32C bis 32F oder die Außenstellen prüfen künftig nicht mehr, ob 

die Mitteilung Ober einen zuständigen Kirchenvertreter eingegangen ist und versen-. 
den kein Standardschreiben an die Kirchengemeinde mit der Bitte, ihr Anliegen über 

einen zuständigen Kirchenvertreter einzureichen. Die Korrespondenz mit den Kir

chengemeinden obliegt künftig ausschließlich dem Referat 32A. Zudem erfolgt die 

Verteilung der zu bearbeitenden Dossiers an das zuständige DZ ebenfalls durch das 

Referat 32A. 

Nach der Prüfung des Dossiers durch den zuständigen Sachbearbeiter im DZ erfolgt 

die Qualitätssicherung in Referat 32A (4-Augen-Prinzip). 
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Für das Erstellen der monatlichen Kirchenasylstabstik ist ebenfalls das Referat 32A 

zuständig. Das Referat 32A fOhrt seit dem 01.08.2016 eine detaillierte Statistik über 

alle Dublin-Fällen mit Kirchenasylbezug. Hierbei ist unerheblich. ob es sich um Fälle 

handelt, bei denen das Kirchenasyl noch nicht eingetreten ist, d.h. lediglich die Ab

sicht besteht, die Person ins Kirchenasyl aufzunehmen, oder es sich um Vorgange 

handelt, die nicht über einen Kirchenvertreter· eingegangen und/oder keine Dossier 

vorgelegt worden sind. 

2.2. Zuständigkeiten der DZ 

• 32D prüft Dublinfälle aus 32E 

• 32E prüft Dublin fälle aus 32F 

• 32F prüft Dublinfälle aus 320 

Hinsichtlich der Vergehensweise bei der Prüfung des Dossiers, der Vorlage zur Qua

litätssicherung und der Information an 32A nach Abschluss der Prüfung, siehe Bear

beitungshinweise für SSs auf dem Laufwerk M {Ordner Kirchenasyl). 

2.3.Zus tändigkeiten bei Kirchenasylfällen ohne Dublin-Bezug 

FOr die Prüfung und Bearbeitung von Kirchenasylfällen ohne Dublin-Bezug ist das 

Referat 62C (62C-Dossiers@bamf.bund.de) zuständig. 

3. Vorgehansweise bei Eingang der Meldung über ein Kirchenasyl in 32A und 
32C 

Das Referat 32C erstellt für alle nachfolgend beschriebenen Fallkonstellationen ei

nen aktuellen Fristenvermerk (D1820) in der Maris-Akte oder DUAO-Mappe und 

sendet diesen per Maris-Mail an Dossiers32A@bamf.bund.de. 

Fallkonstellation Vorgehansweise 
-1.  • Wird neben der Mitteilung über das Kirchenasyl ein Dos-

Eingang der Meldung sier übersandt, ist dieses ebenfalls an das bereits be-

Ober einen zustandi- nannte Postfach des Referats 32A zu senden. 

gen Kirchenvertreter • 

mit Dossier 
1._ 

Kirchenasyl 

Das Referat 32A informiert die zuständige ABH sowie 

das Referat 32C über den Eingang des Dossiers und 
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versendet eine Eingangsbestätigung an den Kirchenver

treter. 

• Im Anschluss erfolgt die Dossierprüfung durch das zu-

1. ständige DZ und die Qualitätssicherung durch 32A. 

• Gleiches Vorgehen gilt. wenn zuerst die Kirchenasylmel

dung und innerhalb von einem Monat das Dossier über 

einen zuständigen Kirchenvertreter eingereicht wird. 

2. • Bei Eingang in einer AS oder im DZ: Meldung ist an 32A 

Prüfung ergab, dass weiterzuleiten. 

die Meldung nicht • Das Referat 32A informiert die Kirchengemeinde. Mit 

über einen zus tändi- � 
gen Kirchenvertreter 

eingegangen ist. 

dem Schreiben wird der Kirchengemeinde mitgeteilt. 

dass innerhalb von einem Monat ein begründetes voll

s tändiges Härtefalldossier über den zuständigen Kir

chenvertreter beim Bundesamt einzureichen ist. 

• Das Schreiben wird Ober MARiS, wahlweise per Brief 

oder Fax an die Kirchengemeinde, welche das Kirchen

asyl angezeigt hat, übersandt. I · 
I 

3. 
. • 

Eingang der Metdung I über einen zustandi- l 
gen Kirchenvertreter 

32A informiert die zus tändige ABH mittels E!riefvorlage 

(D0231) über die Kirchenasylmeldung. 

Die Meldung ist per Email und unter Angabe des SAMF

Aktenzeichens durch den zus tändigen SB in 32C bis 32F 

oder der AS an das Postfach des Referates 32A weiter

zuleiten. 

ohne Dossier • Ergibt die weitere Prüfung in Referat 32A, dass kein 

Dossier innerhalb von einem Monat eingereicht wurde, 

ist wie in der 5. Fallkonstellation beschrieben zu verfah-

ren. 

I . on 

Geht rechtzeitig ein Dossier ein, siehe 1 .  Fallkonstellatl-

4. • Die Meldung ist ebenfalls per Email und unter Angabe 

Eingang der Meldung des SAMF-Aktenzeichens an das Postfach des Refera-

durch die zuständige 1 
ABH oder den • 

tes 32A zu senden. 

Das Referat 32A stellt dann fest, ob bereits ein Dossier 

Rechtsbeistand I ------------ --------
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für d iesen Fall vorgelegt worden ist und informiert dann 

ggf. die zuständige ABH über den Eingang des Dossiers. 

• Liegt kein Dossier vor, informiert 32A die Kirchenge

meinde und die zuständige ABH Ober das KirchenasyL 

• Referat 32A prüft einen Monat nach Eingang der Kir

chenasylmeldung, ob über den zus tändigen Kirchenver

treter ein Dossier eingereicht wurde. 

innerhalb von einem • liegt kein Dossier vor. informiert 

Monat a. Referat 32A die Kirchengemeinde und Referat 32C, 

6. 

dass die 18 monatige Überstellungsfrist gemäß Art. 

29 Abs. 2 Dublin 111-VO gilt und, dass das Verfahren 

im Rahmen der Vereinbarung damit abgeschlossen 

ist 

b. Referat 32C den zuständigen IVlS und die ABH Ober 

die 18 monatige Überstellungsfrist (D0309). 

Hinweis: Ein eventuell später eingereichtes Dossier ist im 

Rahmen der üblichen SER Prüfung gemäß der DA Dublin zu j bearbeiten. 

• Bei Eingang in einer AS oder im DZ: Meldung ist an 32A 

Der Antragsteller 

wird kurz vor Ende I ·  
der Überstellungsfrist I 
(6 Wochen vorher) in 

das Kirchenasyl auf- / 

und 32C weiterzuleiten. 

ln diesen Fällen wird ein neues Schriftstück (Brlefvorlage 

D0231) durch Referat 32A erzeugt und mit Schreiben 

.,Info an Kirchengerne inde _7 Wochen vor FE" befüllt und 

an die Kirchengemeinde versandt. 

genommen. 

Kirchenasyl 

I 

• 32A Oberwacht den möglichen Eingang eines Dossiers. • Geht bis 2 Wochen vor Ablauf der regulären Überstel-

Jungstrist kein Dossier ein, gilt !lie 18 monatige Überstei

lungs Frist. 

I • Das Referat 32A benachrichtigt im Anschluss die Kir-

chengemeinde darüber, dass so kurzfristig keine Über/ prüfung des Dossiers mehr möglich ist und teilt die nun 

geltende 18 monatige Überstellungsfrist mit. • 32A informiert 32C Ober die 18 monatige Überstellungs-
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frist. 

• 32C informiert die ABH und den MS. 

Hinweis: Ein eventuell später eingereichtes Dossier ist im 

I 
Rahmen der Obilehen SER Prüfung gemäß der DA Dublin zu 

bearbeiten. 
-----+--:-7. • Werden während der Prüfung des Dossiers weitere Un-

Eingang weiterer Un- !erlagen bspw. durch den Rechtsbeistand eingereicht, so 

terlagen (bspw. sind diese ebenfalls umgehend an das Referat 32A zu 

durch den Rechts

beistand) 

senden. 

4. Verfahrensabläufe nach der Prüfung des Dossiers 

• 

4.1.Ausübung des SER durch die DZ 

Die Entscheidung zur Ausübung des SER wird durch den zusti!ndigen SB des DZ 

schriftlich begründet und nach der Qualitätssicherung durch Referat 32A in MA

RiS als Aktenvermei1< (D0017) festgehalten. 

• Die zuständige ABH wird mittels Briefvorlage (D0257), das Referat 32C sowie der 

zuständige Kirchenvertreter per Mail durch den zuständigen SB des DZ über die 

Ausflbung des SER informiert (weiteres Vorgehen und Vorlagen, siehe Bearbei

tungs.hinweise für SBs auf dem Laufwerk M (Ordner Kirchenasyl). 

• Sofern eine Klage oder ein Eilantrag nach § 80 Abs. 5 VwGO anhängig ist, infor

miert der zus tändige SB auch den P-Bereich der zuständigen AS Ober das Er

gebnis. . 
• ln diesen Fällen wird von dem zuständigen Sachbearbeiter in 32D bis 32F der MS 

über die Ausübung des SER sowie die Übernahme in das nationale Asylverfahren 

entsprechend mit dem Vordruck (D0309) informiert. Die Ausübung des SER wird 

durch die Sachbearbeiter der jeweiligen Dublin-Einheit ebenfalls in MARiS erfasst 

und die Dublin-Daten auf ,.Abbruch" gesetzt (zur weiteren Vorgehensweise, siehe 

auch Kapitel SER - Punkt 3: MARiS - Benutzeranwendungen - SER). Im An-
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Schluss ist die Akte zur Durchführung des nationalen Asylverfahrens an den AVS

L der jeweils zuständigen Außenstelle zu leiten. 

ln Bezug auf die weitere Vergehensweise im Rahmen des nationalen Verfahrens 

wird im Übrigen· auf die DA-Asyl verwiesen. 

4.2. DZ folgt der Auffassung der Kirchenvertreter nicht 

• Soweit der SB in dem zuständigen DZ keinen besonderen Härtefall annimmt, 

dem Votum der Kirche somit nicht fo!gt, erfolgt nach der Quali tätssicherung durch 

32A die Benachrichtigung aller beteiligten Stellen durch den zuständigen SB. 

• Der Kirchenvertreter und nachrichtlich die Kirchengemeinde, die zuständige ABH 

sowie das Referat 32C werden über das Ergebnis in Kenntnis gesetzt. Gleichzei

tig werden der Kirchenvertreter und nachrichtlich die Kirchengemeinde gebeten, 

die Beendigung des Kirchenasyls innerhalb von drei Tagen mitzuteilen. 

• Sofern eine Klage oder ein Eilantrag nach § 80 Abs. 5 VwGO anhängig ist, infor

miert der zuständige SB auch den P-Bereich der zuständigen AS über das Er-

. 

gebnis. 

4.2.1. Person verlässt rechtzeitig das Kirchenasyl 

• Der zuständige SB des DZ teilt nach der Qualitätssicherung durch 32A 

dem Kirchenvertreter und nachrichtlich der Kirchengemeinde das Ergeb

nis der Dossierprüfung mit. in diesem Schreiben werden der Kirchenver

treter und die Kirchengemeinde aufgefordert, die bAtroffenen Personen zu 
. 

informieren, dass sie das Kirchenasyl binnen drei Tagen zu verlassen ha-

ben, und die Kirchengemeinde dies dem Bundesamt in derselben Frist 

anzuzeigen hat. 

• Verlässt die Person das Kirchenasyl rechtzeitig, wird das Referat 32C 
hiervon unverz.üglich durch 32A in Kenntnis gesetzt. Es gilt die 6 monatige 

Überstellungfrist. 32C informiert die ABH darüber, dass die Person das 

Kirchenasyl rechtzellig verlassen hat und dass die reguläre 6 monatige 

Überstellungsfrist Anwendung findet. 
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4.2.2. Person verlässt nicht rechtzeitig das Kirchenasyl 

• Bei nicht rechtzeitigem Verlassen des Kirchenasyls informiert das Refe

rat 32C am ersten Werktag nach Ablauf des vom DZ mitgeteilten Da

tums zum Verlassen des Kirchenasyls, den MS und die ABH über die 

geltende 18 monatige Überstellungsfrist 

• Sowohl in Fällen unter 4.2.1 als auch in Fällen unter 4.2.2 wird der zu vollziehen

de Bescheid nicht aufgehoben. 

• Das Referat 32C bittet die ABH bzw. BPOL, die Überstellung einzuleiten und ei

nen Überstellungstermin zu übersenden. Sollten die Überstellungsmodalitäten 

noch nicht erstellt worden sein, sind diese ebenfalls an die ABH bzw. BPOL zu 

versenden. 

• Der Vollzug der Überstellung liegt gern. § 71 Abs. 1 S. 1 AufenthG in der Zustän

digkeit der Ausländerbehörden. 

Alle Anfragen zum jeweiligen Verfahrensstand, die nach dem Abschluss der Dos

sierprOfung an das Bundesamt herangetragen werden. sind vom jeweils zus tändigen 

Referat zu beantworten (32C, P-Bereich oder Außenstelle bei Übergang ins nationa

le Verfahren), nichl von 32A. 

5. Kurzübersicht Entscheidungen und daraus folgende Konsequenzen 

Art der Verfahrensweise Konsequenz 

Kirchenasylmeldung 

1 .  Das Bundesamt • . Der zu vollziehenden Bescheid wi rd 

Die Meldung wurde folgt dem Dossier in diesen Fällen nicht aufgehoben . 

über einen Kirchen- nicht und übt kein • Nur in Fällen, in denen die Person 

vertreter eingereicht SER aus. das Kirchenasyl rechtzeitig verlässt 

und anschließend ist (3 Tage nach Mitteilung an den Kir-

rechtzeitig ein Dossier chenvertreter, dass dem Dossier 

eingegangen. nicht gefolgt wird) gilt die 6 monatige 

Überstellungsfrisl. 

• Verlässt die Person das Kirchenasyl 

I 
nicht innerhalb der besagten Frist, 
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gi lt die 18 monatige Uberstellungs

frist gern. Art. 29 Abs. 2 Dublin 111-

VO. 

• Der Vollzug der Überstellung liegt 

gem. § 71 Abs. 1 S. 1 AufenthG in 

der Zuständigkeit der Ausländerbe

hörden. 
2. Das Bundesamt • Das Dublin-Verfahren wird abgebro-

Die Meldung wurde folgt dem Dossier 

Ober einen Kirchen- und Ubt SER aus. 

vertreter eingereicht 

und anschließend ist 

rechtzeitig ein Dossier 

eingegangen. 

chen und die Entscheidung ergeht 

im nationalen Verfahren. 

3. Der zuständige • Das rechtzeitig eingereichte Dossier 

wrrd von dem zuständigen SB in 

32D bis 32F geprüft. 
Die Meldung erfolgt Kirchenvertreter 

direkt und ungesteu- reicht innerhalb . 
ert über eine 

chengemeinde. 

Kir- eines Monats ein • Wird SER ausgeübt, siehe weitere 

4. 

Dossier ein 

• 

Verfahrensweise unter Punkt 4.1. 

Wird kein  SER ausgeübt, siehe wei

tere Verfahrensweise unter Punkt 

4.2. 

Der zustandige I • Der zu vollziehende Bescheid wird 

Die Meldung erfolgt Kirchenvertreter in diesen Fällen nicht aufgehoben. 

direkt und ungesteu- reicht innerhalb • Aufgrund des Sachverhaltes gilt die 

ert über eine 

chengemeinde 

Kirchenasyl 

Kir- eines Monats 1 
kein Dossier ein 

1 8  monatige Überstellungsfrist gern. 

Art. 29 Abs. 2 Dublin 111-VO. 

• Der Vollzug der Überstellu ng liegt 

gern. § 71 Abs. 1 S. 1 AufenthG in 

der Zuständigkeit der Ausländerbe

hörden. 

• Das Verfahren im Rahmen der Ver

einbarung ist damit abgeschlossen . 

Hinweis: Ein eventuell später einge-
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Die Meldung erfolgt 

direkt und ungesteu

ert über eine Kir

chengemeinde und 

der Antragsteller wur

de kurz vor Ende der 

Überstellungsfrist (6 

Wochen) in das Kir

chenasyl aufgenom-

men 

9112 

reichtes Dossier ist im Rahmen der üb

lichen SER PrOfung gernaß der DA 

Dublin zu bearbeiten. 

• siehe Ziffer 4 

i L_ _____________ _ L-----------�--- · ----------------------� 

6_ Dossier zur Vermeidung von Kirchenasyl 

Die zwischen dem Bundesamt und hochrangigen Vertretern der katholischen und 

evangelischen Kirche getroffene Vereinbarung vom 24.02.2015 sieht u.a. eine Ein

zelfallprüfung noch vor dem Eintritt in das Kirchenasyl vor. 

Die zuständigen DZ prOfen daher auch Dossiers, die von zentralen Kirchenvertretern 

zur Vermeidung von Kirchenasyl eingereicht werden. 

Wird dem Dossier nicht gefolgt (kein SER ausgeübt) und wird der Betreffende an

schließend in das Kirchenasyl aufgenommen, gilt auch hier die 18 monatige Über

stellungstrist gern. Art. 29 Abs. 2 Dublin 111-VO. 

7. 18 monatlge Überstellungsfrist ln Kirchenasylfällen gem. Art. 29 Abs. 2 

Dublin 111-VO 

Das Bundesamt setzt die in der Vergangenheit zwischen dem ehemaligen Präsiden

ten des Bundesamtes und hochrangigen Vertretern der Kirche vereinbarte Handha

bung von Kirchenasylfällen fort. Gemäß der IMK vom 06. - 08.06.2018 und der dazu . 

vorbereitenden . Besprechung mit den Ländern wird eine Änderung der bisherigen 

Praxis vorgenommen. 
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Folgende Sachverhalte lassen die 18 monatige Überstellungsfrist gem. Art. 29 Abs. 2_ 

Dublin 111-VO zu: 

• dem Dossier zur Vermeidung von Kirchenasyl wird nicht gefolgt und die Person 
.. 

anschließend in das Kirchenasyl aufgenommen. 
• das Kirchenasyl wird durch die Kirchenasyl gewährende Gemeinde rechtzeitig 

angezeigt und es geht innerhalb von einem Monat kein Dossier über einen zent

ralen Kirchenvertreter ein. 

• das Kirchenasyl wurde anzeigt sowie ein Dossier innerhalb der Frist von einem 

Monat einreicht, aber das Bundesamt folgt dem Dossier nicht und die Person ver

lässt nicht innerhalb von drei Tagen das KirchenasyL 

• das Dossier geht erst 2 Wochen oder kUrzer vor Ende der regulären Überstei
lungsfrist ein, weil der Antragsteller erst sehr spät in das Kirchenasyl aufgenom

men wird. 

Die bisherige Regelung, wonach die ÜberstelluAgsfrist von 18  Monaten wegen .un

tertauchens" gern. Art. 29 Abs. 2 Dublin 111-VO gilt, wenn die Ausländerbehörde den 

Antragsteller zuerst als untergetaucht meldet und erst danach die Kirchengemeinde 

die. Aufnahme in das Kirchenasyl mitteilt, findet weiterhin Anwendung. 

8. Zuständigkeiten Im Rahmen der Überstellung 

H insichtlich der Zustandigkeiten im Rahmen der Überstellung ist anzumerken, dass 

das Bundesamt der jeweils zuständigen Ausländerbehörde die Vollziehbar1<eit des 

Bescheides mitteilt. Kirchenasyl ist jedoch kein nachträglich auftretendes Abschie

bungshindernis im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (Be

schluss vom 17.09.14; GZ: 2 BvR 939f14) . Die Länder haben sich im Rahmen der 

IMK vom 06. - 08.06.2018 und der dazu vorbereitenden Besprechung verständigt, 

während der PrOfung des Dossiers durch das Bundesamt von aufenthaltsbeenden

den Maßnahmen abzusehen_ 

Wird trotzdem ein Überstellungtermin durch die ABH mitgeteilt, hat der zuständige 

Sachbearbeiter 32C mit dem Referat 32A Rllcksprache zu nehmen, ob bereits ein 

entsprechendes Härtefalldossier eingegangen und geprüft worden ist. 
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Für den Vollzug der Überstellung und die Entscheidung über die Art und Weise, wie 

dieser tats�chllch erfolgt, sind die Ausländerbehörden originär zuständig (siehe § 71 

Abs. 1 S. 1 AufenthG). Die Ausländerbehörden sind danach tor aufenthaltsbeenden

de Maßnahmen in eigener Zuständigkeit verantwortlich, unabh�ngig davon, ob es 

sich um die Durchführung einer Überstellung in einen MS oder die Abschiebung in 

ein Herkunftsland handelt. 

Das genaue Datum des Ablaufs der Überstellungsfrist ist dem Kirchenvertreter auf 

Nachfrage nicht mitzuteilen. Gleiches gilt bei Nachfragen bezüglich der Zusendung 

der Aufhebungs bescheide. 

. 
9. Prüfung von Dossiers bei Aufgriffen/ Haftfällen insbes. Wiedereinreisen 

nach erfolgter Überstellung mit sofortigem Gang ins Kirchenasyl 

Die Vertreter der Kirchen sowie die Vertreter des Bundesamtes sind sich darüber 

einig, dass ein Kirchenasyl nach der Wiedereinreise ohne vorherige Folgeantragstei

lung nicht unter die Vereinbarung zwischen den Vertretern der Kirchen und den Ver

tretern des Bundesamtes fällt. Des Weiteren haben die Kirchenvertreter dem Bun

desamt in der gemeinsamen Besprechung vom 07.12.2016 zugesagt, dass die Ge

meinden dahingehend informiert werden, dass in solchen Fällen Asylfolgeanträge 

gestellt werden. 

Konstellationen Bewertung Vorgehansweise 32A 

Kirchenasyl bei Fällen oh- • ln Fällen, ln denen keine • ln diesen Fällen teilt 32A 

ne Antrag auf internat. Anträge auf internationalen den zus tändigen Kir-

Schutz oder isolierten An- Schutz oder isolierte Anträ- chenvertretern mit, dass 

trag nach § 60 Abs. 5 und ge nach § 60 Abs. 5 und 7 die Prüfung des Dossiers 

7 AufenthG AufenthG gestellt worden erst erfolgt, wenn ein 

sind, ist eine Prüfung des wirksam gestellter Asyl-
. 

Dossiers Dicht möglich. an trag in Deutschland 

vorliegt 

Kirchenasyl Stand 11/18 

12112 

Kirchenasyl bei Wiederein- • Das Dossier wird in diesen • 

reise nach bereits erfolgter 

Überstellung mit anhängi-

gem Klageverfahren • 

(F olgeantragstellung nicht 

möglich) 

Fällen nicht geprüft. 

Der Antragsteller kann das 

Klageverfahren für erledigt 

erklären und einen Folge

antrag stellen. 

in diesen Fällen teilt 32A 

den zuständigen Kir

chenvertretern mit dass 

die Prüfung des Dossiers 

erst erfolgt, wenn ein 

wirksam gestellter Asyl

antrag 1n Deutschland 

oder vorliegt. 

Kirchenasyl 

• Betreibt der Antragsteller • Die Kirchenvertreter 

das Klageverfahren weiter, 

muss er in der der zust�n

digen Ausländerbehörde 

vorstellig werden. Die DZ 
' 

benötigen die aKtuellen 

Fingerabdruckdaten fO r das 

Stellen eines erneuten Er
suchens. 

werden weiterhin darauf 

hingewiesen, dass die 

Aufnahme ins Kirchen

asyl nach der Wiederein

reise den Straftatbestand 

der Unterstützung zum il

legalen Aufenthalt erfüllt. 
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Minderjährige 

1 .  Allgemeines 

.Minde�ähriger" ist ein Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser unter 18 Jahren, 

Art. 2 i) Dublin 111-VO (Definition .Unbegleiteter Minderjähriger" siehe Art. 2 j). 

Der maßgebliche Zeitpunkt für die Bestimmung der Minderjährigkeit ist der Zeitpunkt 

der Antragstellung, Art. 7 Abs. 2 Dublin 111-VO. 

Das Wohl des Kindes ist in allen Verfahren, die in dieser Verordnung vorgesehen 

sind, eine vqrrangige Erwägung der MS, Art. 6 Abs. 1 Dublin 11 1-VO. 

2. Unbegleitete Minderjährige 

Der Mitgliedstaat, ln dem sich ein Familienangehöriger oder eines der Geschwister 

des unbegleiteten Minderjährigen rechtmäßig.aufnält, ist für die Prüfung des Antrags 

zuständig, sofern es dem Wohl des Minderjährigen dient (Art. 8 Satz 1 Dublin 111-VO). 

Wenn sich keine Familienangehörigen, Geschwister oder Verwandten rechtmäßig im 

Dublingebie� aufhalten, ist der Mitgliedstaat für die Prüfung des Antrags zuständig, in 

dem der Minderjährige seinen Asylantrag gestelit hat (Art. 8 Abs. 4 Dublin-VO). 

Der Wortlaut der Verordnung lässt nicht erkennen, ob es sich hierbei um den ersten 

Antrag handelt. den der Minde�ährige in einem Mitgliedstaat gestellt hat oder den 
Antrag, den er zuletzt in einem anderen Mitgliedstaat gestellt hat. Die Entscheidung 

des EuGH vom 06.06.2013 (C-648/1 1) hat klargestellt, dass im Falle einer mehrfa

chen �ylantragstellung in verschiedenen Mitgliedstaaten durch einen unbegleiteten 

Minde�ährigen der Mitgliedstaat für die Prüfung des Asylantrags zuständig ist. ln 

dem sich der unbegleitete Minderjährige aufhält, nachdem er dort einen Antrag ge

stellt hat. Das gilt aber nw dann, wenn er keine sich im Dublingebiet rechtmäßig auf

haltenden Familienangehörigen. Geschwister oder Verwandten hat. 

Fallkonstellation 1: 

Ist die Person zum ZeitP.u nkt der Antragstelluna in OE minderjährig und wird erst im 

Laufe des Verfahrens volljährig {z.B. zum Zeitpunkt der Anhörung zur Zulässigkelt 
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volljährig), ist OE gem. Art. 8 Abs. 4 Dublin· 111-VO i.V.m. der Rechtsprechung des 

EuGH vom 06.06.2013 zuständig. 

Fallkonstellation 2: 

War die Person bei der ersten Antragstellung im Dublingebiet minderjährig (z.B. in 

Ungarn) und ist sie nun bei der zweiten Antragstellung in OE volljährig, so in diesem 

Fall Art 8 Dublin 111-VO nicht mehr anwendbar: 

• Das Zuständigkeitsbestimmungsverfahren ist im anderen Mitgliedstaat (z.B. 
. 

Ungarn) bereits abgeschlossen gewesen. DE prüft die Kriterien des Kapitel 3 

Dublin 111-VO (und damit Art. 0 Dublin 111-VO) nicht mehr. 

• Der Antragsteller Ist zwischenzeitlich volljährig und damit ist auch die Recht

sprechung des EuGH nicht mehr anzuwenden. 

• Es ist ein Take Back (Wiederaufnahmeersuchen) an den Mitgliedstaat der .ers

ten Antragstellung zu richten. 

3. Alterseinschätzung 

Die MS können gemäß Art. 25 Abs. 5 Verfahrensrichtlinie im Rahmen der Prü

fung eines Antrags auf internationalen Schutz ärztliche Untersuchungen zur Be

stimmung des Alters unbegleiteter Minderjähriger durchführen lassen, wenn auf

grund allgemeiner Aussagen oder anderer einschlägiger Hinweise Zweifel bezüg

lich des Alters des Antragstellers bestehen; verbindliche Vorgaben zur Art und 

Weise der Altersbestimmung enthält die Dublin 111-VO nicht ln Deutschland wer

den Alterseinschätzungen regelmäßig durch Fachkräfte der Jugendämter im 

Rahmen von Befragungen der Antragsteller durchgeführt, medizinische Tests 

können ebenfalls durchgeführt werden. 

Die Zuständigkeit für die Festlegung des fiktiven Alters bei Jugendlichen, die an

geben, minderjährig zu sein, liegt in Deutschland grundsätzlich bei den Landes

behörden, die im Rahmen der lnobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII eine Alters

bestimmung du rchführen müssen, wenn Zweifel am Alter des Antragstellers be

stehen. 

- Das Bundesamt übernimmt bei der Bearbeitung des Asylantrages regelmäßig das 

von del' zuständigen Landesbehörde festgelegte fiktive Alter. 
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. 
Bei Minde�ährigen, die sich vor ihrer Einreise nach Deutschland in einem ande-

ren MS aufgehalten haben und dort registriert wurden, weichen in vielen Fällen 

die Personendaten von den in Deutschland aufgenommenen Daten ab. 

Hinweis: Andere MS lehnen u.U. Ersuchen aus OE ab, wenn sie die Art der Alter

seinschatzung durch Deutschland nicht akzeptieren. 

Im Übrigen gelten hier die Ausführungen, in der DA-Asyl im Index unter "Alters

bestimmung bei Minderjährigen" zu finden, entsprechend. 

4. lnobhutnahme durch das Jugendamt und Bestellung eines Vormunds 

Die Aufnahme. Unterbringung und weitere Betreuung von unbegleiteten Minderjähri

gen ist Aufgabe des Jugendamtes. Das Jugendamt nimmt eine Altersbestimmung 

vor und nimmt den minderjährigen Antragsieller in Obhut. Unabhängig von der lnob

hutnahme benötigt der minderjahrige Antragsteller einen Vormund, Art. 6 Abs. 2 

Dublin 111-VO. 

Das örtlich zus tändige Jugendamt ist fOr die Beantragung der Bestellung eines Vor

mundes beim Familiengericht zuständig. Die Bestellung eines Vormundes erfolgt 

durch das Familiengericht Das Familiengericht kann entweder einen Einzelvormund 

oder das Jugendamt zum Amtsvormund bestimmen. Bis zur Bestellung eines Vor

munds besteht Amtsvormundschaft durch das Jugendamt 

5. Persönliches Gespräch gemäß Art. 5 Dublin 111-VO bei unbegleiteten 

Minderjährigen 

Das persönliche Gespräch findet in Anwesenheit des Vormunds statt. Dieser soll im 

von der anhörenden Person festge legten Rahmen Gelegenheit erhalten, Fragen zu 

stellen und Bemerkungen vorzubringen (vgl. Art. 6 Abs. 2 Dublin 111-VO i.V.m. Art. 25 

Abs. 1 a Verfahrensrichtlinie). 
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6. Indizien über Familienangehörige, Geschwister oder Verwandte in DE 

oder einem anderen MS 

ln OE: 

Liegen laut Fragebogen oder sonstiger Unterlagen Erkenntnisse über Familienange

hörige, Geschwister oder Verwandte ln Deutschland vor, so Ist über das AZR, ggf. 

die A!3H oder den Vormund/Betreuer deren rechtmäßiger Aufenthalt zu ermitteln. 

ln einem anderen MS: 

Sofern Indizien, z.B. EURODAC-Treffer im anderen MS, vorliegen, welche auf Fami

lienangehörige, Geschwister oder Verwandte in einem anderen MS oder mehreren 

MS schließen lassen, so ist das Standardformblatt für den Austausch einschlägiger 

Informationen zwischen den MS zu verwenden; in MARiS mit der Dokumentennum

mer 01302/ D1303 (DÜ_III_Inf_Austausch_A_6_5_d/e). 

Gegebenenfalls sind auch die MS der Durchreise des Antragstellers abzufragen. 

Es genagt, einen MS nach eventuell aufhältigen Familienangehörigen zu fragen und 

dies aktenkundig zu machen. 

Das Bundesamt selbst ermittelt keine Angehörigen in MS, sondern verweist auf die 

Möglichkeit der Suchdienste, z.B.: 

• DRK Suchdienst (vgl. www.drk-suchdienst.de). Das Projekt .,Trace the face" 

ermöglicht, Ober Bilder GeflUchtete bei der Suche ihrer Familienangehörigen 

innerhalb und außerhalb Deutschlands- zu unterstützen. 

• der Internationale Sozialdienst (vgl. www.issger.de). 

7. Übernahmeersuchen bei unbegleiteten Minderjährigen 

Ergeben sich zum Beispiel aus dem persönlichen Gespräch konkrete Erkenntnisse, 

dass sich Familienangehörige, Geschwister oder Verwandte des unbegleiteten Min

derjährigen in einem anderen MS aufhalten, ist ein Übernahmeersuchen an den MS 

zu richten. da davon auszugehen ist, dass die Familienzusammenführung dem Wohl 
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des Kindes dient (Art 8 1\bs. 1 Dublin 111-VO). Es erfolgt eine Einzelfallprüfung unter 

Berücksichtigung aller Umstände (z. B. glaubhafter Vortrag des Vormunds. weshalb 

berechtigte Gründe gegen eine Familienzusammenführung sprechen). 

Sollten keine konkreten Aussagen oder Erkenntnisse vorliegen. dass sich ein Fami

lienangehöriger, eines der Geschwister oder Verwandte rechtmäßig in einem ande

ren Mitgliedstaat aufhalten, sind ausschließlich Informationen einzuholen (siehe 

Punkt 6). 

Des Welteren ist ein Übernahmeersuchen zu erstellen , wenn die gemachten Alters

angaben des Minderjährigen nicht durch ein Jugendamt überprüft werden konnten, 

weil sich der Minderjährige der Obhut durch das Jugendamt vor der Altersbestim

mung entzogen hat. Bei einer Zustimmung des MS ist ein Bescfleid zu erstellen (sie

he Kapitel Bescheid und Bescheiderstellung). 

Sollte das Jugendamt mitteilen, dass im Altersbestimmungsverfahren Zweifel an der 

Minderj�hrigkeit aufgekommen sind. ist ebenfalls ein Obernahmeersuchen zu erstel

len. Bei einer Zustimmung des MS ist ein Bescheid zu erstellen (siehe Kapitel Be

scheid und Bescheiderstellung). 

8. Begleitete Minderjährige 

Die Situation eines mit dem Antragsteller einreisenden Minderjährigen wie auch ei

nes nachgeborenen Kindes ist untrennbar mit der Situation seines Familienangehöri- · 

gen verbunden. Zuständig für das minderjährige Kind ist der MS, der für die Priltung 

des Antrags auf internationalen Schutzes der Ellern zuständig ist. Die Überstellungs

frist richtet sich ebenfalls nach der Frist der Ellern, siehe auch Familieneinheit 

9. Nachgeborene Kinder 

Nachgeborene Kinder sind gern. § 14 a AsyiG dem BAMF anzuzeigen (dies gilt nicht 

für Aufgriffsfälfe). Der Asylantrag gilt dann für das Kind als gestellt. Es wird kein neu

es Übernahmeersuchen für das nachgeborene Kind gestellt. Wurde für die Ellern 

bereits ein Übernahmeersuchen gestellt bzw. die Zus tändigkeit eines MS bereits 
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festgestellt, wird der MS durch Referat 32C gem. Art. 20 Abs. 3 Dublln 111-VO über 

das nachgeborene Kind informiert (Schriftstück 00851 ). Als Geburtsnachweis genügt 

die Übersendung einer Geburtsurkunde oder eines Auszugs aus dem Geburtenregis

ter. 

Eine Befragung des gesetzlichen Vertreters des Kindes zu den Gründen, die gegen 
eine Überstellung des Kindes in einen anderen MS sprechen, ist nicht erforderlich, 

da gemäß Art. 20 Abs. 3 Dublin 111-VO für das Kind kein eigenes Zuständigkeitsbe

stimmungsverfahren eingeleitet wird. 

Bescheiderstellung 

Die Sachverhaltsdarstellung im jeweiligen Bescheid ist durch einen eigenen Text

baustein darzustellen. Weitere Au!;führungen hierzu sind im Kapitel Bescheiderstel

lung ausgeführt. 

Das nachgeborene Kind erhält ebenfalls eine Entscheidung, in dem der Antrag auf 

internationalen Schutz als unzulässig abgelehnt wird. Ob für das nachgeborene Kind 

ein eigener Bescheid erstellt wird oder die Ablehnung wegen Unzulässigkeil im Be

scheid der Ellern erfolgt, hängt von dem Verfahrensstand der Ellern ab. Hierzu sind 

die Regeln  der DA AVS und DA Asyl zu berücksichtigen . 

Im Bescheid ist darauf zu verweisen, dass aufgrund der Regelung des Art. 20 Abs. 3 

Dublin 111-VO von der Befragung der Eitern des Kindes abgesehen wird. 

Besonderheit: Eltem haben internationalen Schutz im MS 

(siehe D�-Asyl) 

Besonderheit: Minderjähriges Kind reist seinem bereits in Deutschland leben

den Eltern aus dem Ausland nach 

Der Asylantrag gilt mit Eingang der Anzeige (der Einreise) als gestellt 

Die Zuständigkeit des MS richtet sich entsprechend Art. 20 Abs. 3 Dublin 11 1-VO nach 

der Situation der Eltern. 
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10. Überstellun g  von Minderjährigen 

ln allen Fällen, in denen unbegleitete Minderjährige in einen anderen MS Ober

stellt werden sollen, sieht das Bundesamt grundsätzlich von der Überstellung ab, bis 

ein Vormund bestellt ist. Vor der Überstellung eines Minderjährigen ist- soweit vor

handen - der Liaisonbeamte des Bundesamtes vor Ort zu informieren. Die Liaison

beamten versuchen darauf hinzuwirken, dass die überstellten Minderjährigen nach 

der Überstellung entgegeng.enommen werden und sie die notwendige Betreuung 

erhalten. Bei Überstellungen in Länder, in denen das Bundesamt keinen Liaisonbe

amten hat ·ist ggt: mit den Behörden des Empfängerstaates Kontakt aufzunehmen . 

um auf eine Sicherung des Kindeswohls nach der Überstellung hinzuwirken. 

ln Fällen, in denen unbegleitete Minderjährige nach Deutschland Oberstellt wer

den sollen, ist zum einen der Liaisonbeamte des Bundesamtes vor Ort einzubinden ' 

zum anderen sicher zu stellen, dass die Person bei der Ankunft in Deutschland von 

einer dazu berechtigten und vorab dem Bundesamt gemeldeten Person (wie Erzie

hungsberechtigter, Vormund, etc.) abgeholt wird. Wenn nicht sichergestellt ist, dass 

der unbegleitete Minderjährige bei der Ankunft in Deutschland abgeholt wird, ist die 

Überstellung für einen anderen Zeitpunkt zu terminieren. 
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Persönliches Gespräch gern. Art. 5 Dublin 111-VO 

1. Allgemeines 

Gem. Art. 5 Dublin 111-VO fOhrt der die Zus tändigkeit prüfende MS ein persönliches 

Gespräch mit dem Antragsteller, um das Verfahren zur Bestimmung des zuständigen 

MS zu erleichtern und um sicherzustellen, dass der Antragsteller, die ihm gem. Art. 4 

Dublin 111-VO übermittelten Informationen verstanden hat. Der Antragsteller soll Ober 

Sinn und Zweck des Dublin-Verfahrens sowie Ober die Folgen unterrichtet werden. 

Ziel des persönlichen Gesprächs ist die umfassende Gewährung rechtlichen 

Gehörs und die Ermittlung von Sachverhalten, die die Gberstellungsentscheidung 

beeinflussen könnten. Die Antragsteller erhalten die Ge!egenheit, Gründe 

anzufahren, die gegen ein. Dublin-Verfahren sprechen sowie rechtlich relevante 

Tatsachen fOr die Beurteilung der Abschiebungshindernisse bzw. -verbote und des 

Selbsteintrittsrechts vorzubringen (s. Kap. "Selbsteintrittsrecht"). 

Nach der Entscheidung des BVerfG vom 17.01 .2017 ist das persönliche Gespräch 

gern. Art. 5 Abs. 1 Dublin 111-VO fOr die Rechtmäßigkeit des Bescheids zwingend 

erforderlich, außer ln den Fällen des Art. 5 Abs. 2 Dublin 111-VO. Erfolgt kein 

persönliches Gespräch gem. Art. 5 Abs. 1 Dublin 111-VO vor Erlass des Bescheides ' 

so ist dieser Bescheid rechtswid rig. Das persönliche Gespräch gem. Art. 5 Abs. 1 

Dublin 111-VO kann nicht durch eine schriftliche Zweitbefragung ersetzt werden (s. a. 
"Vorgehen bei Altfällen"). 

2. Ablauf und Zuständigkeiten 

Das persönliche Gespräch gern. Art. 5 Abs. 1 Dublin 111-VO besteht aus der 

Erstbefragung zur Zulässigkeil und der Anhörung zur Zulässigkelt Die 

Erstbefragung zur Zulässigkelt (01165) wird bei der Aktenanlage und der ed

Behandlung durch das AVS durchgeführt . . Der Fragebogen dient dazu, alle 

Sachverhalte zu erfassen, die die Zuständigkeit eines anderen MS begründen 

können. 
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Möglichst im unmittelbaren Anschluss an die Erstbefragung ist die Anhörung zur 

Zulässigkeil (D1645) durchzuführen, die auch die Dublin-Zweitbefragung 

(ehemals D 1389) beinhaltet. Dieses Gespräch ist von einem Mitarbeiter des 

gehobenen Dienstes in einer offenen Forr!l durchzuführen. 

Bei Hinweisen auf die Zuständigkeit eines anderen MS ist in der Regel im Anschluss 

an die Anhörung zur Zulässigkelt vorsorglich auch die Anhörung zur Begründetheil 

durchzuführen. ln der Anhöru�g zur Begründetheil muss deutlich gemacht werden, 

dass diese nur vorsorglich für den Fall erfolgt, dass eine Überstellung in den MS 

nicht stattfindet. Sinn und Zweck dieser Verfahrensweise ist die Sicherstellung eines 

effizienten Gesamtverfahrensablaufs, da so vermieden wird, dass ein weiteres Mal 

zur Anhörung zur Begründetheil geladen werden muss. 

Mit lnkraftlreten des ·lntegrationsgesetzes am 06.08.2016 o,nurde die Anhörung zur 

Zulässigkeil verbindlich. Gem. § 29 Ab:s. 2 AsyiG ist das Bundesamt verpflichtet, vor 

der Entscheidung über die Zulässigkeil eines Asylantrags den Antragsteller zu den in 

§ 29 Abs. 1 Nr. 1 b) bis Nr. 4 AsyiG genannten Gründen, die zu einer Unzulässigkeil 

des gestellten Antrags fuhren, persönlich anzuhören. Im Dublin-Verfahren war 

bereits zuvor gemäß Art. 5 Dublin 111-VO ein persönliches Gespräch zur Bestimmung 

des zuständigen MS erforderlich. Damit alle Gründe der möglichen Unzulässigkeil 

eines Asylantrags von jedem anhörenden Entscheider geprüft werden, wurden die 
Dokumente D1389 (Zweitbefragung Dublin) in das Dokument D1645 mit 

aufgenommen. 

3. Ladung und Folgen des Nichterscheinens von Schutzsuchenden zum 

persönlichen Gespräch 

Das Erscheinen des Antragstellers zur Anhörung zur Zulässigkelt ist in der Ladung 
. 

anzuordnen. Die Ladung muss sich aus der Akte ergeben. Erscheint der Antragstel-

ler nicht, wird dies in der Akte vermerkt und es kann auch ohne persönliches Ge

spräch und nach Aktenlage ein Dublinbescheid erlassen werden. ln der Entschei

dung wird festgehalten, dass der Antragsteller !rotz Ladung nicht zur Anhörung zur 

Zulässigkeil erschienen ist. Hierzu ist TBS D302 zu verwenden. 

' 
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Ist der Antragsteller flüchtig, wird gern. Art 5 Abs. 2 a} Dublin 111-VO auf das persön

liche Gespräch verzichtet. Es ist dazu ein entsprechender Vermerk zur Akte zu neh

men. Falls der Antragsteller wieder auftaucht und ein persönliches Gespräch filhren 

will, gilt, dass keine Verpflichtung des Bundesamtes mehr zur Durchführung eines 

persönlichen Gespräches besteht. Das .flüchtig sein" liegt in der Verantwortung des 

Antragstellers und er hat die entsprechenden negatrven Konsequenzen 2u tragen. 

4. Besonderheiten bei Minderjährigen und nachgeborenen Kindern 

Siehe DA Dublin, Kapitel "Minderjähr,[ge.". 

5. Besonderheiten bei Aufgriffsverfahren ohne Asylgesuch 

Verzicht auf persönliches Gespräch nach Art. 5 Abs. 2 a) Dublin-111 VO 

Erscheint die Person nicht in der Aufnahmeeinrichtung, an die die aufgreifende Stelle 

sie weiterlei:et oder taucht die Person im Laufe des Verfahrens unter (dies ist mittels 

AZR Recherche und Nachfrage bei der ABH zu eruieren), gilt die Person als flüchtig 

und es ist folgender Aktenvermerk anzufertigen: "Der Antragsteller ist flüchtig. Auf 
das persönliche Gespräch wird gem. Art. 5 Abs. 2 a) Dublin-111-VO verzichtet. 

Verzicht auf persönliches Gespräch nach Art. 5 Abs. 2 b) Dublin-111 VO 

Bei reinen Aufgriffs-/Haftverfahren ohne anschließende Asylantragstellung wird auf 

das persönliche Gespräch verzichtet, wenn der Ausländer in der Vernehmung der 

Polizei bereits sachdienliche Angaben gemacht hat. sodass der zuständige 

Mitgliedstaat auf andere Weise bestimmt werden kann, Art. 5 Abs. 2 b Dublin-111 VO. 

Das Bundesamt kann die Befragung in Fällen ohne Asylantrag nicht durchfilhren. 

Die Angaben ergeben sich aus den Aufgriffsmeldungen bzw. 

Vernehrnungsprotokollen, die die Bundespolizei an das Bundesamt sendet. 

Derzeit wird mit der Bundespolizei und den Ländern abgestimmt, inwieweit in dem 

Gespräch bei· Aufgriff auch die Fragen zu Abschiebungsverboten und Dauer der 

Wiedereinreisesperre abgehandelt werden können. 
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Folgender Aktenvermerk wird erstellt: 

"Auf das persönliche Gespräch wurde gem. Art. 5 Abs. 2 b Dublin-111 VO verzichtet. 
Aufgrund der vorliegenden sachdienlichen Angaben konnte der zuständige Mitglied
staat auf andere Weise bestimmt werden. • 

Fehlen Informationen, die mit dem Fragebogen zur Bestimmung des für die Prüfung 

des Antrages zuständigen Mitgliedstaates (D1259 ,.Erstbefragung Dublin schriftliches 
. 

Verfahren) abgefragt werden, schickt das zuständige Dublinzentrum diesen 

Fragebogen im Anschluss an die zuletzt bekannte Adresse des Ausländers. 

Nimmt die Person die Möglichkeit der schriftlichen Antwort innerhalb der gesetzten 

Frist (eine Woche} nicht wahr, ist nach einer weiteren Woche ein entsprechender 

Aktenvermerk zu erstellen und der Sachverhalt im Bescheid zu würdigen. Geht nach 
dieser Frist der ausgefüllte Fragebogen D1259 beim Bundesamt ein und liegt die 

versp�tete zusendung Im Verantwortungsbereich des Ausländers, werden die 

Antworten nicht mehr berücksichtigt. Ein entsprechender Aktenvermerk 1st zu 

erstellen. 

Befragung zu Abschiebungsverboten und Wiedereinreisesperre 

Darüber hina'JS schickt das zuständige Dublinzentrum dem Ausländer - zusammen 

mit dem Fragebogen D 1259, soweit dieser verschickt wird - den Fragebogen zur 

Prüfung von Abschiebungshindernissen im Dublinverfahren (01414 .Zweitbefragung 

Dublin schriftliches Verfahren") an die zuletzt bekannte Adresse. 

Mit diesem Fragebogen werden Gründe für Abschiebungsverbote nach Art 60 Abs. 5 

und Abs. 7 AufenthG abgefragt und es wird dem Ausländer Gelegenheit gegeben 

wird, sich zur Dauer der Befristung des Einreiseverbots zu äußern. Eine Befragung 

zur Zulässigkeil durch das Bundesamt findet mangels Asylantrag nicht statt. 

Nimmt die Person die Möglichkeit der schriftlichen Antwort innerhalb der gesetzten 

Frist (eine Woche) nicht wahr, ist nach einer weiteren Woche ein entsprechender 

Aktenvermerk z:u erstellen und der Sachverhalt im Bescheid zu würdigen. Verspätet 

eingehende Antworten, die mögliche Abschiebungsverbote betreffen, werden 

gewürdigt. 
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Ist die Person untergetaucht, wird auf die Zusendung der Fragebögen verzichtet und 

ein entsprechender Aktenvermerk erstellt. 

Aufgriffsmeldungen von Ausländerbehörden und Landespolizeieil 

Au fgriffsmeldungen von Ausländerbehörden beschränken sich meist nur auf den 

Sachverhalt (Ein-NViedereinreise am ... , Personendaten. evtl. Az. von Vorverfahren). 

Derzeit ist das Bundesamt in Verhandlungen mit den Bundes ländern. um das 

Verfahren hinsichtlich der Aufgriffsmeldungen, Belehrungen und Kommunikation 

mittels zentraler Postfächer auch auf die Landespolizeien und Ausländerbehörden 

auszudehnen. 

6. Besonderheiten bel Aufgriffsverfahren mit Asylgesuch 

siehe Kapitel Zuständigkeiten in der Dublin Gruppe und Verfahrensabläufe 

Befindet sich der Asylsuchende in einer Aufnahmeeinrichtung, ist dieser durch die 

Außenstelle/das Ankunftszentrum zur Antragstellung, Erstbefragung und Anhörung 

zu laden. Erscheint der Antragsteller unentschuldigt trotz wirksam zugestellter La

dung nicht, ist das Nichterscheinen zum persönlichen Gespräch in der Akte zu ver

merken (00302). Weiterhin ist in der Akte zu vermerken, dass der Antragsteller die 

Gelegenheit, sich zur Bemessung der Befristung des Einreiseverbots nach § 1 1  Abs. 

2 AufenthG zu äußern, nicht wahrgenommen hat. 

Befindet sich der Antragsteller nicht ln der Aufnahmeeinrichtung oder ist die Anschrift 

nicht ermitielbar, ist in der Akte zu vermerken: .Der Antragsteller ist fiOchtig. Auf das 

persönliche Gespräch wird gern. Art. 5 Abs 2 a) Dublin-111 VO verzichtet.' Gegebe

nenfalls kann auch Art. 5 Abs. 2 b) Dublin-111 VO einschlägig sein und vermerkt wer

den. 

Zur Begründung der Befristung des Einreiseverbots ist zu vermerken: ,.Der Antrag

steller hat durch sein Untertauchen auf das Recht nach § 28 VwVfG verzichtet, sich 

zur Länge der Befristung des Einreiseverbots zu äußern." 

Taucht der Antragsteller wieder auf, ist das persönliche Gespräch gegebenenfalls 

durchzuführen. 
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7. Besonderheiten bei Folgeanträgen 

Ein persönliches Gespräch ist bei einem erneuten Antrag nicht erforderlich.·wenn die 

Überstellung noch nicht erfolgt ist (unabhängig davon, ob der Bescheid rechtskräftig 

ist oder nicht}. Ansonsten ist ein persönliches Gespräch (E'rstbefragung, D 1 165, und 

Anhörung zur Zulassigkeit, D1645) durchzuführen, sofern nicht nach Art. 5 Abs. 2 

Dublin 111-VO darauf verzichtet werden kann. 

Siehe Kapitel Folgeantrage Im Dublinverfahren 

8. Vorgehen bei Altfällen 

in der Vergangenheit wurde in einigen Fällen von der Durchführung des persönlichen 

Gesprächs abgesehen. Ist dieses unterblieben, so entnehmen Sie das weitere 

Vorgehen bitte der nachfolgenden Tabelle. 

Fallkonstellationen der Dublin-Zweitbefragung (Art. 5 Abs. 1 Dublln 111-VO) -

GOitig für Altfälle bis 28.02.2017 

Fallkonstellationen Vorgehansweise 

1. Die Dublin-Zweitbefragung hat Bei mehr als 2 Monaten bis zum Ende der 

nicht stattgefunden. Die Klage ist Überstellungsfrist informiert 32C den RUREF in 

anhangig. 

a. Der Antragsteller erscheint 

nicht zur Dublin-Zweitbefragung. 

der zustandigen AS (tel. oder per mail) darüber. 

dass die Dublin-Zweitbefragung unverzüglich 

nachzuholen ist. 

Der RUREF holt sich die Akte aus dem P

Bereich und leitet diese an einen EE weiter. 

Der EE lädt den Ast unverzüglich zur 

Zweitbefragung. Bis zur Zweitbefragung bleibt 

die Akte beim EE. 

Der zuständige EE fertigt einen Aktenvermerk, 

dass der Ast zur Dublin-Zweitbefragung geladen 
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wurde, jedoch nicht erschienen isl Diesen 

Aktenvermerk leitet der EE an den zuständigen 

• SB-Prozess weiter. Der SB-Prozess fertigt ein 

Schreiben an das Gericht mit dem Inhalt des 

Aktenvermerks. Der SB-Prozess infomliert Ref. 

32C. 

b. Der Antragsteller erscheint zur Nach erfolgter Zweitbefragung fertigt der 

Dublin-Zweitbefragung, trägt aber zuständige EE unverzQglich einen neuen Dublin

keine Gründe vor, die gegen eine Bescheid unter Aufhebung des bisherigen 

Übersteilung in den zuständigen Bescheides. 

MS sprechen. Tenor: 

Der Bescheid vorn ... wird aufgehoben. 

Der Asylantrag wird als unzulässig abgelehnt. 

Der neue Bescheid enthält eine RBB. Die Akte 

wird an den zuständigen P-Bereich 

weitergeleitet. Der P-Bereich überwacht die 

Bestandskratt und informiert Re!. 32C. 

c. Der Antragsteller erscheint zur Der zuständige EE fertigt unverzüglich e1n 

Dublin-Zweitbefragung. tragt aber Votum Ober die Ausübung des SER und schickt 

Gründe vor, die gegen eine dieses an den zuständigen RUREF-Prozess 

Überstellung in den zuständigen bzw. der Person, die über das SER irn 

MS sprechen. Prozessbereich entscheidet. Der RUREF-

Prozess oder die Person. die über das SER im 

Prozessbereich entscheidet oder der . SB

Prozess fertigt einen Schriftsatz an das Gericht, 

in denen er informiert über die Ausübung des 

SER. 

Referat 32C ist ebenfalls darüber zu informieren. 

d. Die Dublin-Zweitbefragung Der neue Bescheid wird bestandskrattig. 

wurde nachgeholt. Es ergeht ein 1 Die Klage gegen den alten Bescheid wird 
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neuer Bescheid. Der Kläger gibt mangels Recßtsschutzbedürfnisses abgewiesen . 

keine Erklärung ab und klagt 

nicht. 

2. Die Dublin-Zweilbefragung hat Die Zweitbefragung ist nicht nachzuholen. 

nicht stattgefunden, der Bescheid 

ist · bestandskräftig oder 

rechtskräftig. 

3. Die Dublin-Zweitbefragung hat Die Zweitbefragung im Rahmen der Anhörung 

im Rahmen der Anhörung zu den 

Asylgründen stattgefunden. 

genügt den Anforderungen , wenn die Fragen 2, , 

3. 4 und 5 der Dublin-Zwe itbefragung 01389 

· (sinngemäß) abgefragt wurden. 

a. aus dem Bescheid geht nicht Referat 32C informiert den zuständigen SB-

hervor, dass die Dublin- Prozess. 

Zweitbefragung im Rahmen der Der SB-Prozess teilt dem Gericht in emem 

Anhörung stattgefunden hat, die Schriftsatz mit, dass die Dublin-Zweitbefragung 

Klage ist anhängig. im Rahmen der Anhörung stattgefunden hat. 

Dem Gericht ist mitzuteilen, dass dem 

Antragsteller gegenüber zum Ausdruck gebracht 

wurde, dass er in einen anderen MS überstellt 

werden soll, der für die Prüfung se1nes 

Asylantrags zuständig ist. und ihm Gelegenheit 

gegeben wurde, Gründe, die dagegen sprechen, 

geltend zu machen. 

4. Die Dublin-Zweitbefragung Die schriftliche Zweitbefragung ist ausreichend. 

·erfolgte schriftlich. Eine Ladung zum persönlichen Gespräch erfolgt 

nicht. 

5. Aufgriffsverfahren (ohne 
anschließende 

Asylantragstellung) 

• Wurde mit der Person durch die BPOL 
bzw. ABH bereits wegen der Bestimmung 

des zuständigen MS gesprochen, ist 
'------------------------------� 
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folgender Vermerk zur Akte zu nehmen: 

,Auf das persOnliehe Gespräch wurd& g&m. Art. 5 

Abs. 2 b) Dublin-111-VO verzichtet. 
Aufgrund der vorliegenden �<ll.illdienlichen Angaben 
konnte der zuständige Mitgliedstaat auf andere Wei

se bestimmt werden. 

Der Ast hatte zudem Gelegenheit zur Außef'Jng zu 

seinem Gesundheitszustand und den Gründen der 

Weiterreise nach Deutschland." 

• Nimmt die Person die Möglichkeit der 

schriftlichen Antwort innerhalb einer 

angemessenen Frist nicht wahr, ist dies in 

einem Aktenvermerk zur Kenntnis zu 

nehmen und im Bescheid zu würdigen. 

• Ist der Antragsteller flüchtig, ist folgender 

Aktenvermerk anzufertigen: 

"Der Antragsteller ist flüchtig. Auf das person/iciJe 

Gespr�oh wird gem. Art. 5 Abs 2 a) Dub/in-1/i-VO 
verzichtet. " 

An die Außenstelle ist zu vertagen, dass ein 

persönliches Gespräch zu veranlassen ist. 

s. Kap. Folgeanträge 
�--------------------------
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Petitionen 

Allgemeines 

Für d ie Bearbeitung von eingelegten Petitionen beim Petitionsausschuss des Bun

destags ist das Referat 61 C zuständig. 

Ergibt sich aus der Petition ein neuer Sachverhalt, der noch nicht in der Akte berück

sichtigt wurde (z.B. ein ärztliches Attest wird mit der Petition eingereicht}, leitet das 

Referat 61C die Petition an den zuständigen SB zur Würdigung des Sachverhaltes 

weiter. 

Je nach Verfahrensstand können sich hier unterschiedliche Zuständigkeiten für d ie 

Bearbeitung ergeben. 

- Wird die Petition vor der Erstellung des Dublin-Bescheides eingereicht, ist der 

Dublin-SB des jeweiligen DZ (Referat 320 bis 32F) zus tändig. 

- Wird die Petition in einem laufenden Klageverfahren eingereicht, ist der zu

ständige Prozess-Sachbearbeiter zuständig. 

- Wird die Petition erst nach BK des Dublin-Bescheides eingereicht, ist der Dub

lin-SB von 32C zuständig. 

Der zuständige Bearbeiter prüft, ob eine Ausübung des SER in Betracht kommt {sie

he hierzu das Kapitel Ermessensklauseln und inlandsbezogene und zielstaatsbezo

gene Abschiebungshindernisse}. 

Das Referat 61C wird durch den zus tändigen Bearbeiter über das Ergebnis der Prü

fung in Kenntnis gesetzt und übernimmt die weitere Bearbeitung der Petition. 

Besonderheiten im Überstellungsverfahren 

Die Überstellungsfrist wird durch das Einlegen der Petition nicht gehemmt. 
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Rechtsbehelfe 

1. Allgemei n 

Art. 27 Dublin 111-VO garantiert dem Antragsteller (wie auch der Person im Aufgriffs

verfahren) das Recht auf ein wirksames Rechtsmittel gegen eine Überstellungsent

scheidung durch ein Gericht. 

Für die Koordination der Überstellungen in die Mitgliedstaaten ist das Referat 32C 

zuständig. 

Die Kommunikation mit Referat 32C sollte grundsätzlich über *32C-Prozess erfolgen. 

Bei Einzelfällen mit besonderer Bedeutung oder klarungsbedürftigen Grundsatzfra

gen sind Anfragen an das Postfach 32A-Dublinprozess zu richten. 

Übersicht 

. 

Rechtsbehelf Klage mit Eilantrag Klage ohne Eilantrag 

Frist zur Einlegung 1 Woche, § 74 Abs. 1 AsyiG 1 Woche. § 7 4 Abs. 1 AsyiG 

Aufschiebende Wirkung Ja - es kann zunächst mit Einle- Nein (§ 75 Abs. 1 AsyiG) -
. 

gung des Eilantrags nicht überstellt es kann überstellt werde11 
werden, § 80 Abs. 5 VwGO 

Hemmnisschreiben an MS Hemmnisschreiben 00309 ist Nicht erforderlich 
(00309) durch den P-Bereich an den MS 

via OutloOk zu versenden. Die 

Empfangsbestätigung (proof of 

delivery) ist in die Akte zu nehmen. 

Sachstandsmitteilung Sachslandsmitteilung 00129 ist 
ABH (00129) gleichz:eitig durch P-Bereich an 

ABH per Fax zu versenden. ' 

Die Sachslandsmitteilung ist auch 

an 32C zu senden (per E-Mail an 
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Vollziehbarkeitsmitteilur�g 

ABH (01826) 
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Vollziehbarkeitsmitteilung ist 

per Fax an ABH zu versenden 

sowie gleichzeitig per E-Mail 

ab •32C-Prozess 

Uberstellungsfrist (siehe Hemmung der Überstellungsfrist 6 Monate ab Zustim-

Kapitel Fristen) durch das Einlegen des Eilantrags: mung/Zustimmungsfiktion 

- Die neue 6-monatige Frist be-

ginnt mit der ablehnenden Ent- Sonderfall: Verfristet eingeleg

scheidung des VG im Eilverfah- ter Eilantrag 

ren. 

- Bei Stattgabe des Eilantrags 

beginnt die neue 6-monatigc 

Überstellungsfrist mit Eintritt 

der Rechtskraft de� Entschei- ! 
dung in der Hauptsache. 

Sonderfall: Abgewiesene Anfech

. tungsklage und Antrag auf Zulas

sung Berufung 

Mitteilung an den M$ über -

den Wegfall der aufschie

benden Wirkung bzw. Mit

teilung dass sich Über

stellungsverfahren erüb- l 

Bei AbiehrJung des Eilantrags 

Mitteilung. über den Wegfall der 
. 

aufschiebenden Wirkung sowie 

an 32C ('32C-Prozess) 

rigt (00309) 

Rechtsbehelfe 

- Rechtskräftiges Urteil zuguns

ten Auslander: 

Mitteilung "überstellungsverfah

ren erübrigt sich". 

- Rechtskräftiges klageabwei

sendes Urteil: Mitteilung Weg

fall aufschiebende Wirkung so

wie an 32C (•32C-Prozess} 

Die Mitteilung ist durch den P

Bereich an den MS via DubliNET 
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zu versenden. Die Empfangs-

bestätigung ist zur Akte zu neh-

men. 

Mitteilung an die ABH - Bei Ablehnung des Eilantraps 

über den Wegfall der auf- Mitteilung über den Wegfall der 

schiebenden Wirkung aufschiebenden Wirkung 

(01826) - Rechtskräftiges klageabwei-

sendes Urteil: Mitteilung Weg-

fall aufschiebende Wirkung 

I 
Die Mitteilung ist per Fax an die ' 
ABH zu senden sowie per Mail an 

32C (•32C-Prozess) 
I 

Mitteilung an die ABH, Rechtskräftiges Urteil zuguns- I -

dass sich das Oberstel- ten Ausländer: 

lungsverfatuen erllbrigt Mitteilung .. Überstellungsverfah-

(00129) ren erübrigt sich". 

Die Mitteilung ist per Fax an die 

ABH zu senden sowie per Mail an 
32C ('32C-Prozess) 

-· 

Anmerkung zur Tabelle: 

Vollziehbarkeitsmitteilung 01826: Dieses Schriftstück wird nur verwendet, wenn 

der Bescheid vollziehbar ist und eine Überstellung durchgeführt werden kann. Die 

Felder im Schriftstück sind entsprechend anzukreuzen bzw. zu ergänzen. 

1.1.  Bestandskraft 
Haufig wird Klage mit oder ohne Eilantrag gegen den Dublinbescheid eingereicht, mit 

der die Aufhebung des Dublin bescheids beantragt wird {Anfechtungsklage). 

Wird innerhalb einer Woche nach Zustellung des Bescheids kein Rechtsmittel einge
legt, wird der Bescheid bestandskräftig. § 74 Abs 1 AsyiG. 
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Bestandskraft = 1 Woche nach Zustellung des Bescheides, wenn kein Rechtsmittel 

eingelegt wird. 

1.2. Rechtskraft 

Wird Klage gegen den Bescheid erhoben, tritt die Rechtskraft des Urteils ein, wenn 

nach Ergehen des Urteils in der ersten Instanz kein fristgerechter Antrag auf Zulas

sung der Berufung ergeht. Dieser muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des 

erstinstanzliehen Urteils ergehen, § 78 Abs. 4 AsyiG. Wird der Antrag auf Zulassung 

der Berufung abgelehnt, wird das Urteil rechtskräftig, § 78 Abs. 5 AsyiG. Wird ein 

Antrag auf Zulassung der Berufung eingelegt und die Berufung zugelassen, richtet 

sich die Frage der Rechtskraft nach dem weiteren Verlauf des Verfahrens. 

Rechtskraft = 1 Monat nach Zustellung des Urteils, wenn kein Antrag auf Zulassung 

der Berufung gestellt wird. 

Das Urteil des Verwaltungsgerichts, durch das die Klage als offensichtlich unzulässig 

oder unbegründet abgewiesen wird, ist unanfechtbar(§ 78 Abs. 1 S.1 AsylG.) 

2. Aufschiebende Wirkung 

Eilanträge nach § 80 Abs. 5 VwGO haben die aufschiebende Wirkung der Klage zur 

Folge. Durch die aufschiebende Wirkung wird bei Klage auf Aufhebung des Dublin

bescheids der Vollzug und Vollstreckung der Abschiebungsanordnung nach § 34 a 

Abs. 1 S. 1 AsyiG unzulässig. 

Folge: Der Antragsteller kann erst mal nicht überstellt werden. 

Lehnt das Gericht den Eilantrag durch Beschluss ab, entfällt di� aufschiebende Wir

kung mit Datum des Beschlusses. Gibt das Gericht dem Eilantrag statt. bleibt die 

aufschiebende Wirkung erhalten. 

§ 80 V VwGO abgelehnt = Aufschiebende Wirkung entfällt 

§ 80 V VwGO stattgegeben = Aufschiebende Wirkung bleibt erhalten 
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SoWeit Anfechtungsklage erhoben worden ist, endet die aufschiebende Wirkung mit 

der Unanfechtbarkeil der Anfechtungsktage, § 80 b Abs. 1 .  S.1 VwGO; wenn die An

fechtungsklage im ersten Rechtszug abgewiesen worden ist und Zulassung auf Be

rufung beantragt wurde, endet die aufschiebende Wirkung der Klage drei Monate 

nach Ablauf der gesetzlichen Begründungfrist des gegen die abweisende Entschei

dung gegebenen Rechtsmittels, § 80 b Abs. 1 S. 1 VwGO. 

Das OVG kann auf Antrag anordnen, dass die aufschiebende Wirkung fortdauert, § 

80 b Abs. 2 VwGO. 
. . 

Das Gericht kann von Amts wegen oder auf Antrag der Beteiligten gemäß § 80 Abs. 

7 VwGO seine BeschlUsse jederzeit ändern oder aufheben. Der Abänderungsantrag 

nach § 80 Abs. 7 VwGO hat keine aufschiebende Wirkung. 

3. Fristen 

siehe Kapitel Fristen. 

4. Vorgehen 

Vorbemerkung: 

Bei einer Abschiebungsanojdnung wird eine DUAO-Mappe angelegt, bei einer Ab

schiebungsandrohung eine DUAD-Mappe. 

4.1. Vorgehen bei Einlegung eines EilantragestKlage 

Wird Klage mit Eilantrag eingelegt, gilt folgendes (Reihenfolge beachten!)· 

1 .  Prozess-SB in der AS generiert manuell eine DUAO Mappe und sendet diese 

im Status ,. Überstellung an MS" an den für die Endziffer zuständigen Sachbe

arbeiter in Referat 32C mit dem Eintrag .Eilantrag" im Betreff-Feld. 

2. Weiterleitung der DUAO-Mappe an 32C: 

DUAO-Mappe weiterleiten in Folgeaktivität ,.Überstellungshemmnisse" � unter 

ausgewählte Akteure die Vorbelegung ,.DÜ Ablage" bestätigen c:> das sich öff

nende Datumsfeld (Vorbelegung = nächster Tag) bes tätigen. Die DUAO-
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Mappe gelangt dann workflowunterstützt am nächsten Arbeitstag in den Ar· 

beitskorb des zuständigen SB 32C. 

3. Prozess-SB erfasst erst danach Klage und Eilantrag in der Entscheidungs

maske in MARiS. Die automatisch generierte Email ist als Information an die 

Sachbearbeitenden in Referat 32C (•32C-Prozess) ausreichend, um dort die 

erforderlichen Schritte des Überstellungsverfahrens einzuleiten. 

Die Entscheidung ist als PDF-Datei an die o.g. Adressen zu versenden. Hi.er

zu genügen kurze Angaben Im Betreff zu: 

• Entscheidungsart (Urteil/Beschluss) 

• Name des Verwaltungsgerichts 

• Ablehnung oder Stattgabe 

• Betreffender MS 

4. Unverzüglich Sachslandsmitteilung mit Info über Hemmnis (Einlegung 

Rechtsmittel) an ABH versenden (D0129); bereits ergangene BK

Mitteilungen sind aufzuheben. Diese Mitteilung ist ebenfalls an 32C per E-Mail 

an '32G-Prozess zu senden. 

5. ln Aufgriffsverfahren und bei Haftfällen ist bei Einlegung eines Eilantrags 

(nicht bei Einlegen einer Klage) zusätzlich unverzüglich die Bundespolizei 

bzw. die Ausländerbehörde hierOber durch 32C zu informieren. Ist bereits ein 

Überstellungstenmin geplant, so sind die für den Vollzug der Überstellung zu

ständigen Behörden (ABH und/oder BPOL) umgehend um Stornierung des 

Termins zu ersuchen. 

6. Prozess-SB trägt bei fristgerecht gestelltem Eilantrag in der MARiS Maske 

Dublindaten im Feld "Überstellung" das Attribut "Rechtsmittel mit aufschieben

der Wirkung" ein. 

4.2. Mitteilung über Einlegung eines Eilantrages an MS 

Sobald Erkenntnisse über den eingelegten Eilantrag gegen die Abschiebungsanord

nung vorliegen, erfolgt durch den zuständigen Prozesssachbearbeitenden der Au

ßenstefle eine unverzüaliche Information Ober die Einlegung des Rechtsbehelfs mit � 

Rechtsbehelfe Stand 11/18 

7/11 

aufschiebender Wirkung an den MS entsprechend Art. 9 Abs. 1 DVO 1 1 812014 (Do

kument D0309). 32C wird durch Mail parallel unterrichtet (*32C-Prozess). 

Diese Mitteilung erfolgt nicht, wenn ausschließlich Klage eingereicht wurde 

Die Mitteilung muss immer möglichst zeitnah nach Einlegung des Eilantrages erfol

gen. Aus dem systematischen Zusammenhang des Art 9 Abs. 1-3 DVO sowie dem 

erkennbaren Regelungszweck, im Interesse der Verfahrensbeschleunigung die Zu

sammenarbeit von ersuchendem und ersuchtem Mitgliedstaat bei der Überstellung 

zu erleichtern, ist zu folgern, dass diese Benachrichtigung ohne schuldhartes Zögern, 

jedenfalls aber innerhalb der regulären sechsmonatigen Überstellungsfrist ab Zu

stimmung zum (Wieder-)Aufnahmeersuchen zu erfolgen hat (vgl. VG Würzburg, Ur

teil vom 31.März 201 5 - W 1 K 14. 30151). 

4.3. Vorgehen bei Ablehnung eines Eilantrages 

• Wird der Antrag im Eilverfahren abgelehnt, ist in der MARiS Maske Dublindaten 

im Feld "Überstellung" die vorbelegte Eintrag ung "Rechtsmittel mit aufschieben

der Wirkung· durch den Prozess-SB wieder auf .blank" zu setzen. 

• Die ablehnende Entscheidung im Eilverfahren wird durch den Prozess-SB in der 

Außenstelle in der MARiS Entscheidungsmaske aufgenommen (Datum des Be

schlusses). Das Datum des Beschlusses ist durch den Prozess-SB der AS dem 

MS mitzuteilen (D0309) und als maßgebliches Datum für die Fristberechnung zu 

verwenden. Das Datum, an dem die Überstellungsfrist endet, ist ebenfalls dem 

MS mitzuteilen. Einige Gerichte sehen ohne diese Mitteilung die Verlängerung 

der Überstellungsfrist nicht als rechtmäßig an. 

• Eine neue sechsmonatige Frist beginnt dann mit der ablehnenden Entscheidung 

des VG im Eilverfahren (vgl. Art. 29 Abs. 1 S. 1 Dublin-111-VO). 

• Unverzüglich Sachslandsmitteilung mit Info über Zeitpunkt der Vollziehbarkeil 

an ABH versenden (D1826); anschließend ist 32C zu informieren. Diese Mittei

lung ist ebenfalls an 32C per E-Mail an •32C-Prozess zu senden. 
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4.4. Vorgehen bei ablehnender Entscheidung eines Eilantrages und an-

schließendem Antrag nach § 80 Abs. 7 VwGO 

Nach § 80 Abs. 7 Satz 1 VwGO (Abänderungsverfahren) kann das Gericht der 

Hauptsache von Amts wegen oder auf Antrag Beschlüsse Ober Eilanträge hach § 80 

Abs. 5 VwGO jederzeit ändern oder aufheben. 

Jeder Beteiligte kann die Änderung oder Aufhebung wegen veränderter oder im ur

sprünglichen Verfahren ohne Verschulden nicht geltend gemachter Ums tände bean

tragen (§ 80 Abs. 7 Satz 2 VwGO). 

Die Einlegung des Antrags auf Abänderung des Beschlusses nach § 80 Abs. 5 

VwGO hat keine aufschiebende Wirkung und hat keinen Einfluss auf die Überstel

lungsfrist. 

Ändert das Gericht im Abänderun.9sverfahren gem. § 80 Abs.7 VwGO den Beschluss 

nach § 80 Abs. 5 VwGO dahingehend, dass dem Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 

stattgegeben wird (ABH, *32C-Prozess sind unverzüglich zu unterrichten), so ist der 

Ausgang des Verfahrens in der Hauptsache abzuwarten und die Übers'tellungsfrist 

wird mit Datum des Beschlusses im Abänderungsverfahren gehemmt (der MS ist 

hierüber durch den P-Bereich zu inform ieren}. 

Wird der Beschluss nach § 80 Abs. 5 VwGO nicht abgeändert, so läuft die Überstel

lu�gsfrist ab dem Eilbeschluss. 

4.5. Vorgehen im Falle der Stattgabe des Eilantrages 

• Wird dem Eilantrag stattgegeben, ist von der Überstellung zunächst abzuse

hen. 

• Wird der Klage stattgegeben und erwächst die Entscheidung in Rechtskraft, 

ist der MS durch den P-Bereich zu informieren (D0309) und das Verfahren an 

die AS abzugeben. 

• Wird die Klage abgelehnt und tritt Rechtskraft ein. beginnt die sechsmonatige 

Überstellungsfrist mit Eintritt der Rechtskraft (zur Berechnung der Überstel

lungsfrist, falls Antrag auf Zulassung der Berufung eingelegt wird, siehe Fris

ten). 
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• 32C ist ebenfalls per E-Mail zu informieren {*32C-Prozess). 

4.6. Vorgehen bei verfristet eingelegtem Eilantrag 

Mit Ablauf der Frist zur Einlegung eines Eilantrags wird der Bescheid bestandskräftig 

und vollziehbar. 32C versendet das Modalitätenschreiben (01 298). Legt der Antrag

steller
. 
verfristet einen Eilantrag ein, wird das Überstellungsverfahren fortgeführt, aber 

kein Hemmnisschreiben an den MS versandt. Das Gericht wird hierOber durch den 

P-Bereich unverzüglich informiert. Uegt dem BAMF ein konkreter Überstellungster

min vor, informiert 32C den .zuständigen P-Bereich, der das Gericht darüber infor

miert. 

Falls das Gericht das Bundesamt im Zusammenhang mit dem verfristet eingelegten 

Eilantrag um Stellungnahme bittet, verweist der P-Bereich darauf, dass an der Über

stellung festgehalten werde, solange dem verfristet eingelegtem Eilantrag nicht statt

gegeben wird. 

Nimmt das Gericht den Eilantrag trotz Verfristung an und gibt diesem statt, informiert 

der P-Bereich unverzüglich 32C per E-Mail (*32C-Prozess}. Die Überstellung wird 

durch Referat 32C storniert, der MS wird durch den P-Bereich Ober die aufschieben

de Wirkung informiert (D03D9). Die Rechtskraft des Urteils wird abgewartet. 

Lehnt das Gericht den verfristet eingereichten Eilantrag nach § 80 Abs. 5 VWGO ab, 

berechnet sich die Überstellungsfrist ab Zustimmung bzw. Zustimmungsfiktion. 

4.7. Rücknahme des Eilantrags 

Grundsätzlich wirkt die Rücknahme eines Eilantrags gem. § 80 Abs. 5 VwGO ex

tune. Das Verfahren wird so behandelt. als sei kein Eilantrag gestellt worden. 

Diese Grundsätze werden im Dublin-Veriahren jedoch nicht angewendet. Die Aus

führungen des BVerwG in seinem Beschluss 1 C 15/15 werden hier analog bzgl. ei

ner Rücknahme des Eilantrags herangezogen. Damil beginnt die 6-monatige Über

stellungsirist ab Einstellungsbeschluss erneut zu laufen. 

5. Überstellung 
Siehe auch Kapitel Überstellunq. 
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Eine Überstellung kann durchgeführt werden, wenn: 

der Dublin- Bescheid bestandskräftig geworden ist, also kein Rechtsmittel gegen 

den Dublin-Bescheid eingelegt worden ist. 

- Klage, aber kein Rechtsmittel mit aufschiebender Wirkung (§ 80 Abs. 5 VwGO) 

eingelegt wurde. 

- der Eilantrag nach § 80 Abs. 5 VwGO abgelehnt wurde. 

- dem Eilantrag nach § 80 Abs. 5 WVGO stattgegeben, aber die Klage abgewiesen 

wurde und Rechtskraft des Urteils eingetreten ist. 

Sind keine Erkenntnisse in der Akte, dass ein Eilantrag nach § 80 Abs. 5 VwGO ein

gelegt wurde und ist die Überstellung innerhalb von 3 Wochen ab Bestandkraft des 

Bescheides geplant, so ruft 32C einen Tag vor dem geplanten Überstellungstermin 

beim zuständigen Gericht an und erkundigt sich, ob ein Eilantrag bei Gericht einge

gangen ist Hierüber ist ein Aktenvermerk zu fertigen. 

Sollte bei Gericht ein Eilantrag eingegangen sein. von dem das Bundesamt noch 

keine Kenntnis hatte, so ist unverzüglich mit der zuständigen ABH Kontakt aufzu

nehmen und die geplante Überstellung zu stornieren. Der zustände P-Bereich ist 

ebenfalls zu infonnieren, damit das Hemmnisschreiben (D0309) an den MS gesendet 

werden kann. 

6. Zusammenfassung: Mitteilungen an den MS durch den P-Bereich (00309) 

1 .  Hemmnisschreiben mit Einlegung eines Eilantrags bzw. Stattgabe eines verfristet 

eingelegten Eilantrags 

2. Mitteilung über den Wegfall der aufschiebenden Wirkung bei Ablehnung des 

Eilantrags. sowie bei Abweisung der Klage und Rechtskraft Mitteilung, dass sich 

das Überstellungsverfahren erübrigt, falls der Klage stattgegeben wird und die 

Entscheidung rechtskräftig ist. 

Das Schreiben D0309 ist an den MS via DubliNET zu versenden und die Empfangs

bestätigung (Umwandeln in Dokumentenvorlage D1429) zur Akte zu nehmen. 

Die Empfangsbestätigung ist als Nachweis der erfolgreichen Übersendung der 

Hemmnismitteilung gegenüber dem MS zwingend erforderlich. 
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7. Ergänzende Informationen für den P-Bereich: 

Nach Eintritt der Vollziehbarkeil wird in 32C parallel zum Klageverfahren das Ober

stellungsverfahren in den MS betrieben. 32C führt den Schriftverkehr des Überstei

lungsverfahrens in der DUAO-Mappe. Sowohl im VG-Verfahren als auch im Überstel

lungsverfahren gehen Informationen ein. die (lUCh Auswirkungen auf das jeweils an

dere Verfahren haben. Die Kommunikation mit dem VG betreibt nur der P-Bereich. 

Daher ist ein regelmaßiger Austausch von verfahrensrelevanten lnfonnationen zwi

schen dem P-Bereich und 32C erforderlich. Bitte benutzen Sie hierzu das Postfach 

*32C-Prozess. 

7.1. Informationsaustausch zwischen dem P-Bereich und der Dublin
. Gruppe: 

- Informationen, die ein Vollstreckungs-/Abschiebehindernis darstellen können (z.B. 

Atteste), leitet der P-Bereich an 32C zur Auswertung weiter. 

- VG bittet um Stellungnahme: 32C (*32C-Prozess) liefert auf Anfrage durch den P

Bereich Textbeiträge in Bezug auf konkrete Einzelfälle zu (insb. zur Frage der 

Ausübung von SER); 32A (32A-Dublinprozess) liefert auf Anfrage durch den P

Bereich Textbeiträge zu grundsätzlichen Dublin-spezifischen Fachfragen zu. 

7.2. Referat 32C informiert den P-Bereich: 

- bei Fristverlängerung (z.B. unbekannt verzogen} per Mail; gleichzeitig informiert 

32C das zuständige Gericht über die Fristverlängerung, wenn diese 32C bekannt 

wird und durch den P-Bereich noch nicht erfolgt ist, solange der P-Bereich eine 

tagesaktuelle Bearbeitung nicht sicher stellen kann. 

- bei Dublinabbruch: Der P-Bereich muss hier umgehend das VG informieren. da

mit das Verfahren dort eingestellt werden kann. 

- bei erfolgreicher Überstellung in den MS: Die Akte wird über den AVS-L an den 

P-Bereich zwV zurückgegeben. Der P-Bereich muss hier umgehend das VG in

formieren, damit das Verfahren dort eingestellt werden kann. 

Rechtsbehelfe Stand 11(18 



• 

1/5 

Relocation 

Deutschland nimmt im Rahmen des Relocation-Verfahrens aktuell keine Personen 

aus anderen MS auf. Die Relocation-Beschlüsse aus 2015 sind ausgelaufen. Der 

letzte Chartenlug aus Italien kam im März 2018. 

Für Altverfahren gilt folgendes: 

1. Allgemein 

Über das Relocation-Verfahren werden Asylsuchende aus MS mit besonders stark 

beanspruchten Asylsystemen - wie aktuell Griechenland und Italien - in andere MS 

umverteil! und durchlaufen dort das A.sylverfahren. Ziel ist die Entlastung einzelner 

MS. Voraussetzung für das Relocation-Verfahren ist, dass die Asylsuchenden aus 

Herkunftsländern stammen , bei denen die durchschnittliche, europaweite 

Anerkennungsquote mind. 75 % beträgt. Das sind derzeit u.a. Staatsangehörige aus 

Eritrea, Jemen. Syrien und dem Oman; Stand 10.1 0.2017). Weiterhin können auch 

Staatsangehörige aus dem Irak und der Zentralafrikanischen Republik umverteil! 
werden. sofern das Asylgesuch im Ankunftsstaat vor dem 08.07.2016 (Irak) oder 

dem 30.09.2016 (Zentralafrikanische Republik) geäußert wurde. 

Das aktuelle Relocation-Verfahren beruht auf den EU-Ratsbeschlüssen 2015/1523 

vom 14.09.2015 und 2015/1601 vom 22.09.2015. 160.000 Flüchtlinge, die sich be

reits in Italien und Griechenland befinden, sollen auf die MS verteilt werden. Die 

Bundesrepublik Deutschland hat sich bereit erklärt, einen Gesamtanteil von 27.500 

Flüchtlingen zu übernehmen. 

Durch die Übernahme der Personen im Rahmen des Relocation-Verfahrens ist 

Deutschland für die Durchfllhrung des nationalen Asylverfahrens zuständig . Eine 

Dublin-Prüfung entfällt daher f!lr diesen Personenkreis. 
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2. Relocation nach Deutschland 

Die Federführung für Konzept und Verfahren liegt bei Referat 92A Die operative 

Umsetzung des Verfahrens erfolgt ebenfalls im Referat 92A in enger Zusammenar

beit mit Ref. 411 (AS Friedland), Ref. 718 (Sicherheit) sowie Ref. 53P (Warteraum 

Erdlng). Im Warteraum Erding findet nach der Ankunft am Flughafen München die 

erste Registrierung und anschließende Weiterverteilung auf die Bundestander ge

mäß Königsteiner Schlüssel statt. Die dann jeweils zuständigen BAMF-AS führen 

das nationale Asylverfahren durch. 

Für Flüchtlinge, die im Rahmen des Relocation-Programms nach Deutschland ein

reisen, werden durch Ref. 411 (AS Friedland) Vorakten erstellt, die in der MARiS

Ablage .Relocation• bereit liegen. Im nächsten Schritt werden in der Anlaufbeschei
nigung (erteilt durch Warteraum Erding) und im /\nkunftsnachweis (erteilt durch die 

jeweils zuständige Erstaufnahmeeinrichtung) das bereits vorliegende BAMF-Az. bzw. 

die MARiS-Personenkennziffer sowie der Zusatz "Relocation" in das Betrefffeld ein

getragen. So ist sofort erkennbar, dass es sich um einen ,.Relocation-Falr' handelt. 

Die entsprechende Passage ln der DA-AVS (Kapitel Erstantrag persönlich, Ziff. 2.1. 

Personensuche, "Relocation-Vorakte" liegt vor) ist zu beachten . 

Da die Registrierung der Personen in Italien und Griechenland Voraussetzung fOr 

das Relocation-Verfahren ist, würde eine EURODAC-Abfrage der betreffenden Per

sonen einen EURODAC-Treffer der Kategorie 1 ergeben. 

Da für diese Personengruppe jedoch kein Dublin-Verfahren durchzuführen ist, ist bei 

Aktenanlage in den Außenstellen wie folgt zu verfahren: 

• Die Akte ist in .Erstantrag'' umzuprotokollieren (Schritt ,Asylerstantrag und § 

60 Abs. 1 AufenthG"). Danach erfolgt die Bearbeitung in der zuständigen AS 

gemäß DA AVS/DA Asyl 

• Keine Aushändigung bzw. Versendung des Dubl ln-Fragebogens durch das 

AVS 

• Keine Weiterleitung zur Dublinprüfung an das zuständige Dublinzentrum 
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Diese Akten werden sofort im nationalen Verfahren bearbeitet. Deutschland führt das 

in Griechenland und Italien bereits gestellte Schutzersuchen weiter. 

Den genauen Prozess�Ablauf können Sie dem "Prozesshandbuch Relocation

Verfahren" entnehmen. 

3. Sekundä.IWanderung im Rahmen von Relocation 

ln den Erwägungsgründen der beiden EU-RatsbeschiUsse heißt es, dass Maßnah

men ergriffen werden sollten, ,.um die Sekundärmigration von umgesiedelten Perso

nen aus dem Umsiedlungsmitgliedstaat in andere MS zu verhindern, d a  dies die 

wirksame Durchführung der Beschlüsse beeinträchtigen könnte•. 

Reisen Antragsteller nach der UmverteilunQ von Griechenland bzw. Italien in den 

Relocation-Mitgliedstaat irregulär in andere Mitgliedstaaten weiter, sollen sie gemäß 

den Vorschriften der Dublin 111-VO in den Relocation-Mitgliedstaat überstellt werden 

und der Relocation-Mitgliedstaat muss diese Person wieder aufnehmen (Beschluss 

(EU) 2015/1523 des Rates vom 14.09.2015 und Beschluss (EU) des Rates 

2015/1601 vom 23.09.2015; Stellungnahme der Europäischen Kommission auf 

rechtliche Anfragen der griechischen und italienischen Dublin Uni! zu 

Sekundärmigration im Rahmen von Relocation) . 

Eine Ausnahme besteht dahingehend, dass Antragsteller, die während des Transfers 

untertauchen und nicht im Hoheitsgebiet des Relo.cation-Mitgliedstaats ankommen, 

im Rahmen der Dublin 111-VO an Griechenland bzw. Italien angeboten und dorthin 

zurück überstellt werden. 

ln den Erwägungsgründen der EU-Ratsbeschlüsse heißt es, dass die Relocation

Maßnahmen die MS nicht von der volls tändigen Anwendung der Dublin 111-VO 

entbinden, einschließlich der Bestimmungen zur Familienzusammenführung, zum 

besonderen Schutz für unbegleitete Minderjährige und zur Ermessenklausel im 
. 

Zusammenhang mit hul"'''ani tären GrOnden. Daher finden insbesondere die 

Bestimmungen in Art. 8, Art. 16 und Art. 1 7  Dublin 11 1-VO Anwendung. 
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Ebenfalls gelten fUr die Überstellung in den Umsiedlungsmitgliedstaat die Verfah

rensschritte der Dublin 111-VO einschließlich der Fristen. 

4. Verfahren bei Sekundärmigration nach Deutschland nach erfolgtem Re

location-Verfahren in einen anderen Mitgliedstaat 

4.1 Ankunftszentren/ Außenstellen 

Bitte achten Sie auf Konstellationen, in denen folgende Kriterien vorliegen: 

a) Antragstellung oder Aufgriff in Deutschland und 

b) Vorliegen eines EURODAC Kat 1-Treffers mit Griechenland bzw. Italien und 

c) Staatsangehörigkeit Eritrea oder Syrien, sowie Irak, sofern das Asylgesuch in 

Griechenland bzw. Italien vor dem 08.07.2016 geäußert wurde. 

Liegen o.g. Tatbestände vor. könnte vor Antragstellung in Deutschland bereits ein 

Relocation-Verfahren mit einem anderen Mitgliedstaat durchgeführt worden sein. ln 

diesen Fällen ist es zwingend erforderlich, dass der Antragsteller im Rahmen der 

Anhörung zur Zulässigkeil danach betragt wird (Beispiel: • Wurden Sie von 

Griechenland bzw. Italien in einen anderen Mitg Iiedstaat umverteil!?"). Die Akte ist 

anschließend an das zus tändige Dublinzentrum weiterzuleiten. 

Hinweis 1 :  Nach einem durchgeführten Relocation-Verfahren ist der Antragsteller im 

Relocation-Mitgliedstaat erneut mit einer EURODAC Kat. 1-Nummer zu registrieren. 

Liegt somit nach einem Kat. 1-Treffer mit Griechenland bzw. Italien ein weiterer Kat. 

1-Treffer mit einem Mitgliedstaat vor, der nicht auf dem typischen Reiseweg von 

Griechenland bzw. Italien nach Deutschland liegt (z.B. Kat. 1-Treffer mit 

Griechenland bzw. Italien, anschließend Kat. 1-Treffer mit Portugal oder Lettland und 

danach Antragstellung in Deutschland), erhärten sich die Hinweise auf ein zuvor 

durchgeführtes Relocation-Verfahren. ln einem Großteil der Fälle reisen Antragsteller 

allerdings noch �der Registrierung im Relocation-Mitgliedstaat weiter. 

Hinweis 2: Enthält der Betreff der Akte den Zusatz "Relocation" und wurde die Maske 

Zusatzinformationen Akte mit dem Attribut "Relocation" und dem Status 

"Griechenland" bzw. "Italien" befüllt. handelt es sich um ein Relocation-Verfahren mit 

Relocation Stand 07/1 8 



5/5 

dem Zielland Deutschland. ln diesen Fällen wird das Asylverfahren in Deutschland 

durchgeführt. 

Hinweis 3: ln Fällen, in denen in der MARiS-Maske "Eurodac IFM" ersichtlich ist, 

dass Schutz im Relocation-Mitgliedstaat gewährt wurde, ist ein Drittstaatenbescheid 

zu erstellen. Es findet kein Dublinverfahren statt. 

4.2 Dublinzentren 

Nach Prüfung der Aktenlage ist eine Anfrage an das Liaisonpersonal in Griechenland 

bzw. Italien zu richten, ob der Antragsteller tatsächlich im Rahmen des Relocation

Verfahrens in einen anderen Mitgliedstaat umverteil! worden ist. Die Maii-Anfrage soll 

Name, Geburtsdatum und EURODAC-Nummer des Antragstellers enthalten. 

Wird die Frage bejaht, ist ein Übernahmeersuchen an den Relocation-Mitgliedstaat 

zu richten. Wird die Frage verneint, ist ein Übernahmeersuchen an Griechenland 

bzw. Italien zu richten 
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Remonstration 

1 .  Allgemein 

Der ersuchende MS kann bei einer ablehnenden Antwort - wenn die Ablehnung 

seiner Auffassung nach auf einer falschen Beurteilung beruht oder zusätzliche 

Beweismittel vorliegen - gern. Art. 5 Abs. 2 DVO um eine neuerliche Prüfung des 

Ersuchens bitten (Remonstration). 

Eine mehrfache Remonstration ist innerhalb der Remonstrationsfrist von drei 

Wochen möglich. Diese mögliche mehrfache Remonstration innerhalb der Frist wird 

von OE als ein Vorgang (= "eine neuerliche Prüfung" lt. Verordnungstext) gewertet 

und ist damit in Einklang mit der DVO Art. 5 Abs. 2. 

2. Fristen und Auswirkungen 

Laut Art. 5 Abs. 2 DVO muss die "Möglichkeit [ . . .  ] binnen drei Wochen [ .. . ] 1n 

Anspruch genommen werden". Allerdings nennt die Regelung keine Konsequenzen 

bei einer Nichteinhaltung dieser Frist. Dies impliziert, dass der ersuchte MS eine 

Remonstration ablehnen kann, wenn diese nicht innerhalb von drei Wochen gestellt 

wurde. 

Der ersuchte MS sollte versuchen, innerhalb von zwei Wochen auf die 

Remonstration zu antworten. Antwortet er nicht innerhalb der Frist, hat dies keine 

rechtlichen Auswirkungen. Daher gilt eine nicht erbrachte Antwort binnen zwei 

Wochen nicht als fiktive Zustimmung und hat keinen Zuständigkeitsübergang zur 

Folge. Wird nicht auf die Remonstration geantw·ortet, so ist von einer Ablehnung des 

MS auszugehen. 

Durch dieses zusätzliche Verfahren wird keine Verlängerung der Antwortfristen 

bewirkt (Art. 5 Abs. 2 Satz 4 DVO). Eine innerhalb der drei Wochen gestellte 

Remonstration begründet zwar die Pflicht einer erneuten Prüfung, hat aber nicht zur 

Folge, dass die Fristen der Dublin 111-VO wieder von neuem zu laufen beginnen. 
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3. Bearbeitungshinweise 

Die MS haben sich darauf geeinigt, dass Remonstrationsersuchen auf ernsthaften 

Argumenten und ggf. neuen Beweismitteln beruhen und nicht nur eine Wiederholung 

des Übernahmeersuchens darstellen sollten. 

Das Remonstrationsschreiben ist in MARIS unter der Dokumentennummer D 1100 

verfügbar und ist Ober DubliNET zu versenden. 

Sollte keine Antwort auf die Remonstration ergehen, wird empfohlen, nach zwei 

Wochen ein Erinnerungsschreiben an diesen MS zu senden (Mahnung_an_MS 

D0343 oder Mahnung_an_MS_e 00344) oder mit dem Liaisonpersonal aus dem MS 

Kontakt aufzunehmen, sofern einer in dem MS eingesetzt ist. 

Fallkonstellation Vorgehansweise 

Die Remonstration ist erfolgreich Es ist ein Dublin-Bescheid zu erstellen. 

Die Remonstration ist nicht Die aufgreifende Stelle ist zu informieren und 

erfolgreich und es liegt kein Antrag die Akte zu archivieren. 

auf internationalen Schutz 1n 

Deutschland vor (Aufgriffsfall} 

Die Remonstration ist nicht Das nationale Asylverfahren ist durchzuführen. 

erfolgreich und es liegt ein Antrag ln diesen Fällen ist dann der Aktenvermerk 

auf internationalen Schutz m • Verm Nat Verf da keine DÜ Bed" - - - - - - (D0272) 

Deutschland vor zu erstellen und folgender Abschnitt einzufügen: 

,.Die Zuständigkeit eines anderen MS ist im 

vorliegenden Fall nach derzeitiger Aktenlage 

aufgrund mangelnder Beweise und Indizien 

nicht gegeben. Für die Durchführung des 

Asylverfahrens ist somit die Bundesrepublik 
• 

Deutschland zuständig.· 

i 
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Sicherheitsrelevante Fälle 

Bei sicherheitsrelevanten Fällen ist die DA Asyl, Kapitel Sicherheit, zu beachten. 

Austausch von sicherheitsrelevanten Informationen im Dublinverfahren: 

1 .  Eingehende Übernahmeersuchen anderer MS an Deutschland: 

Werden sicherheitsrelevante Erkenntnisse durch einen anderen MS oder Liaisonbe

amte des BAMF während des laufenden Dublinverfahrens mitgeteilt, hat durch den 

zuständigen SB von Ref. 329 umgehend eine Meldung an das Sicherheitsreferat zu 

erfolgen. 

2. Übernahmeersuchen an andere MS: 

Werden sicherheitsrelevante Erkenntnisse während des laufenden Dublinverfahrens 

bekannt, hat durch den zus tändigen SB des Dublinreferates 32C bis 32F umgehend 

eine Meldung an das Sicherheitsreferat zu erfolgen. 

Bei Überstellungen bezüglich sicherheitsrelevanter Fälle ist im Einzelfall vor 

dem beabsichtigten Überstellungstermin Rücksprache mit dem jeweiligen Si

cherheits beauftragten von 328 I 32C zu nehmen. 
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Sicherheitsüberprüfungen im Rahmen des Dublin-Verfahrens 

Gemäß BMI-Erlass vom 06.11.2017 soll das BAMF seine Zustimmung zur Übernah

me eines Asylverfahrens auf Antrag eines anderen Mitgliedstaates im Wege des 

Dublin-Verfahrens bei Ermessensentscheidungen nur abgeben. wenn der Mitglied

staat zuvor biometrische Daten (Fingerabdruck, Passfoto) fOr eine SicherheitsprO

fung Obermittell hat. 

Wurden die erforderlichen Dokumente nicht bereits mit dem Übernahmeersuchen 

vorgelegt, ist das Übernahmeersuchen zunachsl mit folgendem Text abzulehnen: 

"Das Ersuchen um Übernahme wird abgelehnt. 

Eine Prüfung der Zuständigkeit gern. Art. 1 7  Abs. 2 Dublin 111-VO ist der Bundesre

publik Deutschland erst dann möglich, wenn dem Bundesamt die FingerabdrUcke der 

o.g. Person(en) im NIST -Format sowie ein Foto vorliegen. XXX wird um entspre

chende Zusendung gebeten. 

Bei Vorliegen der erbetenen Unterlagen ist die Bundesrepublik Deutschland zur er

neuten Prüfung des Ersuchens bereit. 
. . 

Auf die in der Dublin I II-Verordnung bestehenden Fristen wird hingewiesen. 

Your Iake charge or take back request is declined. 

Determining the responsibility of the Fcderal Republic of Cermany according to Art 

17  (2), Dublin-111-Regulation is possible only, once the Federal Agency for Migration 

;:�nd Refugees is provided with fingerprints of the above mentioned person in NIST

format and a photograph. 

XXX is kindly requested to send the necessary documents. 

Once the documents are provided, the Federal Republic of Germany is willing to Iook 

into the merits of the request. 

The timelines of the Dublin I II-Reguiation apply." 
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StarthilfePlus 

Das Bundesprogramm StarthilfePlus bietet in Ergänzung des Bund-Länder

Programms REAG/GARP eine zusatzliehe finanzielle Unterstützung fOr Asylsuchen

de. die sich verbindlich für eine freiwillige Ausreise entscheiden. Ein umfangreiches 

Merkblatt zu StarthilfePlus sowie weitere Informationen stehen zur Verfügung unter: 

https://www.returningfromgermany.de/de/programmes/starthilfe-plus#information 

Auch die Förderung der Ausreise ins Herkunftsland von Antragstellern, die sich im 

Dublinverfahren befinden, ist im Rahmen von StarthilfePlus möglich; das gilt auch 

nach ZusteiJung des Dublinbescheids. Wird in einem Dublin-Fall ein Antrag auf Start

hilfePius gestellt, ist das Dublinverfahren nicht abzubrechen, sondern fortzufOhren, 

bis ein Ausreisenachweis vorliegt. t::s besteht ansonsten das Risiko, dass ein Start

hilfePius-Antrag abgelehnt wird oder letztlich keine freiwillige Ausreise erfolgt und 

durch den Abbruch des Dublin-Verfahrens Deutschland für die Durchführung des 

Asylverfahrens zuständig wird. 

Soweit ein StarthilfePius-Antrag gestellt und der Asy!antrag anschließend zurückge

nommen wird, s. Kap. Antragsrücknahme. 

Zur administrativen Unterstützung wurde im AZ llllönchengladbach ein spezielles 

AVS-Team eingerichtet Dort wird darauf geachtet, dass die Information zu einem 

StarthilfePius-Antrag in die laufende Akte eingegeben wird (nicht in abgeschlossene 

Verfahrensakten) und, fcllls nötig, entsprechende Referenzen gesetzt werden. 

Wird in einem Dublin-Fall ein StarthilfePius-Antrag gestellt. informieren die Mitarbei

ter/innen des StarthilfePius-AVS per Mail das zuständige Dublinreferat/den zuständi

gen Dublin-SB, der das weitere Vorgehen prOft. Wie oben ausgefOhrt, ist das Dublin

verfahren grundsätzlich weiterzuführen (s. auch AusfOhrungen im Kapitel .Freiwillige 

Ausreise ins Herkunftsland"). Bei drohendem Fristablauf im Dublin-Verfahren setzt 

sich der Dublin-SB mit dem StarthilfePius-Referat 72A in Verbindung und stimmt das 

weitere Vorgeben ab. 
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Systemische Mängel 

1 .  Gerichtsentscheidungen 
. 

l n  seiner Entscheidung vom 21.01.2011 hat der EGMR (vgl. EGMR, Urteil vom 21. 
Januar 2011 - 30696/09 - M. S. S. gegen Belgien und Griechenland.) die Verleizung 

von Art .. 3 EMRK durch den zurückschiebenden Staat im Hinblick auf die Lebensbe
dingungen. welche der Ausländer in dem nach der Dublin-VO zuständigen MS aus

gesetzt ist, dann angenommen, wenn es ernsthafte und stichhaltige Gründe dafür 
gibt, dass dem Betroffenen im Aufnahmeland tatsächlich Gefahr läuft, der Folter oder 
unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung ausgesetzt zu werden. 
ln der Hauptsachentscheidung des EGMR (vgl. EGMR, Entscheidung vom 
02.04.2013, Nr. 27725/10, Mohammed Hussein u. a. gegen die Niederlande

. 
und Ita

lien) vom 02.04.2013 befasst dieser sich konkret mit der Zulässigkeil von Dublin
Überstellungen nach Italien und macht deutlich, dass an eine Konventionsverletzung 

strenge Maßstäbe anzulegen sind. Durch diese Entscheidung wird zugleich die 

frühere vorgenannte Rechtsprechung des EGMR konkretisiert. da das M. S. S.-Urteil 

wegen der gravierenden Defizite in Griechenland nichi entscheiden musste, anhand 
welcher Kriterien weniger schwerwiegende Mängel zu beurteilen sind (vgl. Thym, 
Zulässigkeil von Dublin-Überstellungen nach ltaJien in ZAR 9/201 3, S. 332). Für die

se Fälle errichtet der EGMR nunmehr hohe Hürden, indem er klarstellt, 

• dass die bloße ROckführung in ein Land. in dem die wirtschaftliche Stellung 
der Person schlechter als im ausweisenden Land ist, nicht ausreicht, um das 

in Art. 3 EMRK untersagte Mindestmaß an Misshandlung zu erreichen, 

• dass Art. 3 EMRK nicht als Verpflichtung der Hohen Vertragsparteien (Mit
gliedstaaten) ausgelegt werden kann, jeder Person innerhalb ihres Hoheitsge

biets eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen, 
• dass diese Bestimmung keine allgemeine Verpflichtung beinhaltet, Flüchtlin

gen finanzielle Hilfe zu bieten, um es ihnen zu ermög_lichen, einen gewissen 
Lebensstandard aufrecht zu erhalten und, 

• dass auszuweisende Ausländer grundsätzlich nicht einen Anspruch auf Ver
bleib im Gebiet einer Vertragspartei geltend machen können, urn weiterhin 
medizinische, soziale oder andere Formen der Unterstützung oder Dienstleis
tungen zu erhalten, die der ausweisende Staat erbringt (vgl. EGMR. Entschei-
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dung vom 02.04.2013. Nr. 27725/1 0, Mohammed Hussein u. a. gegen die 
Niederlande und Italien, Rn. 70 f). 

2. Verfahren 

- Ob Deutschland systemische Mängel in einem MS ;:�nnimmt, wird perWeisung 

durch die BAMF Leitung oder das BMI mitgeteilt. 

- Erweist es sich als unmöglich, einen Antragsteller an den zunächst als zu

ständig bestimmten MS zu überstellen, da es wesentliche ·Gründe für d ie An

nahme gibt, dass das Asylverfahren und die Aufnahmebedingungen für An
tragsteller in diesem MS systemlsche Schwachstellen aufweisen, die eine Ge
fahr einer unmenschlichen oder entwürdigenden Behandlung im Sinne des 

Art. 4 der EU-Grundrechtecharta mit sich bringen. so setzt der die Zuständig
keit prüfende MS die Prüfung der in Kapitel 111 vorgesehenen Zuständig

keitskriterien forl, urn festzustellen, ob ein anderer MS als zuständig bestimmt 
werden kann (Art. 3 Abs. 2 Satz 2 Dublin-11 1-VO). Damit geht die Zuständigkeit 
kraft Gesetzes auf den die Zuständigkeit prüfenden MS Ober, ohne dass es 
der Ausübung des Selbsteintrittsrechts bedarf. 

Dies entspricht auch der Entscheidung des EuGH vom 14.11 .2013 in der 

Rechtssache C-4!11 (Bundesrepublik Deutschland gegen Puid). Hier hat der 
Gerichtshof der Europäischen Union in der Rechtssache C-411/1 0 entschie

den, dass der MS, der einen FIUchtling entsprechend der dort aufgestellten 
Grundsätze nicht an den nach der Dublin-Verordnung zus tändigen Staat über
stellen kann, nicht zwingend den Selbsteintritt ausüben muss, sondern die 
weiteren Kriterien der Verordnung zu prüfen hat, um festzustellen, welcher 
andere Vertragsstaat zur Wiederaufnahme des Antragstellers verpflichtet ist. 

- Siehe auch Textbaustein zu systemischen Mängeln und Texthandbuch 
(d330). 

Systemische Mängel Stand 06/17 



•' 

1/1 

Übersetzung fremdsprachiger Dokumente 

Liegt zum Zeitpunkt der Antragstellung ein fremdsprachiges Dokument vor, ist die 

Übersetzung grundsätzlich von der aktenanlegenden AS zu veranlassen. 

Für das Dublin-Verfahren ist die Übersetzung folgender fremdsprachiger Dokumente 

erforderlich: 

Personaldokumente aus dem HKL (z.B. Reisepass, ID-Karte, Geburtsurkun

de) 

Personaldokumente aus dem MS (z.B. Asylkarte) 

Aufenthaltsdokumente 

Wird em fremdsprachiges Dokument, das für die Durchführung des Dublin

Verfahrens erforderlich Ist. im Laufe des Dublin-Verfahrens dem Bundesamt zuge

sandt, so ist die Übersetzung von den Dublinreferaten nur zu veranlassen, wenn die 

Übersetzung des Dokumentes für die Entscheidung im Dublin-Verfahren erforderlich 

ist 

Der zuständige Dublin-SB versendet hierzu einen Übersetzungsauftrag an das Ref. 

31 E (Bereitstellung Dolmetscherdienste}. Hierbei ist eine Frist von zwei Wochen für 

die Erledigung der Übersetzung anzugeben. 
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Uberstellung 

Al lgemeines 

Die Überstellung in den zuständigen MS erfolgt gemäß den innerstaatlichen Rechts

vorschriften des ersuchenden MS nach Abstimmung der beteiligten MS, Art. 29 Abs. 

1 Dublin 111-VO. 

Art. 7 DVO konkretisiert, dass die Überstellung auf eine der folgenden Weisen zu 

erfolgen hat 

a) auf Initiative des Ausländers (freiwillige Au-sreise} 

b} in Form der kontrollierten Ausreise, wobei der Ausländer bis zum Besteigen 

des Beförderungsmittels von einem Bediensteten des ersuchenden MS be

gleitet wird 

c) in Begleitung, wobei der Ausländer von ei11em Bediensteten des ersuchenden 

MS eskortiert Oberstellt wird 

Die Kosten für die Überstellung werden durch den überstellenden MS getragen, Art. 

30 Abs. 1 Dublin 111-VO. 

Voraussetzung für die Überstellung ist ein vollziehbarer Dublin-Bescheid. 

Zuständigkeiten 

Zuständig für die Koordinierung von Überstel lungen ist Referat 32C. Bei Überstel

Jungen aus den MS nach Deutschland koordiniert Referat 328 die Überstellung. 

Durchführung der Überstellung 

Vor Durchführung einer Überstellung sind alle relevanten Informationen unter den 

MS auszutauschen (Art. 31 Dublin 111-VO). Hierzu ist das Standardformblatt der eu

ro'paischen Kollimission zu verwenden, das in MARIS unter der Dokumentennummer 

D XXXX6 abgerufen werden kann. Des Weiteren übermittelt der Oberstellende MS · 

• s·s zur Implementierung der Standardf:>rmbUUtor in MARiS si1·1d diese l'iformationen v a JubliNET a.n den MS zu übersenden. 
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dem zuständigen MS Informationen über besondere Bedürfnisse der zu überstellen

den Person, insbesondere bei Behinderten, älteren Menschen, Schwangeren, Min

derjährigen und Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen 

psychischer, physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben (Art. 32 Dublin 111-VO). 

Diese Informationen werden in einer gemeinsamen Gesundheitsbescheinigung, der 

die erforderlichen Dokumente beigefügt sind, übermittelt. Die von der EU

Kommission erstellte gemeinsame Gesundheitsbescheinigung ist in MARIS unter der 

Dokumentennummer D 1308 abzurufen. 

Der überstellende MS übermittelt dem zust�ndigen MS die Informationen nach die

sem Artikel nur mit ausdrücklicher Einwilligung des Antragstellers und/oder seines 

Vertreters, oder falls die Person aus physischen oder rechtlichen Gründen außer 

Stande ist, ihre Einwilligung zu geben, sofern eine solche Übermittlung zum Sc�utz 
lebenswichtiger lnleressen des Antragstellers oder eines Dritten erforderlich ist (Art. 

32 Abs. 2 Dublin 111-VO). Das Fehlen der Einwilligung, einschließlich einer Verweige

rung zur Einwilligung steht der Überstellung allerdings nicht entgegen (Art. 32 Abs. 2 

S. 2 Dublin 111-VO). Für den Fall der Nicht-Einwilligung ist in Krankheitsfällen ein At

test zur Reise- und Transportfähigkeit einzuholen. 

Der Informationsaustausch nach Maßgabe dieses Artikels erfolgt nur zwischen den 

Angehörigen der Gesundheitsberufe oder sonstigen Personen. die einem entspre

chenden Berufsgeheimnis unterliegen (Art. 32 Abs. 3 und 4 Dublin 111-VO). Hierzu 

gehören auch Personen. die einer Amtsverschwieg.enheit unterliegen, d. h. die Mitar-
. 

beiler des Bundesamtes. 
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Besonderheiten der Überstellung 

1. Familienübersteilungen 

Siehe hierzu das Kapitel Familieneinheit 

Sofern sich ein Familienmitglied in Sicherungshaft, die restlichen Familienangehöri

gen sich aber in einer Erstaufnahmeeinrichtung· (EAE} oder sonstigen Unterkunft be-
. . 

finden, strebt Referat 32C in Abstimmung mit der zuständigen Außenstelle eine 

möglichst gemeinsame Überstellung der Familie an. 

2. Überstellung von Minderjährigen 

Siehe hierzu das Kapitel Minderishrige. 

3. Überstellung bei eingelegten Petitionen 

Siehe hierzu das Kapitel Petitionen. 

Überstellungsfristen 

Siehe hierzu das Kapitel Fristen. 

Besonderheiten bei Einlegung eines Eilantrages 

Siehe hierzu das Kapitel Rechtsbehelfe. 

Irrtümliche Überstellung und Rückholung 

Wurde eine Person irrtümlich überstellt, nimmt der MS, der die Überstellung durchge

führt hat, die Person unverzüglich zurück, Art. 29 Abs. 3 Dublin 111-VO. Die Kosten 

trägt hier der MS. der die Person irrtOmlieh Oberstellt hat, Art. 30 Abs. 2 Dublin 111-VO. 
' 

Die Koordinierung von Rückholungen erfolgt durch Referat 32C. 

Scheitern bzw. Stornierung von Überstellunge n  

ln MARiS sind unter .,Zusatzlnformation Akte" die Attribute ,.DÜ-gescheitert' und "DÜ

Storno· angepasst worden. Bei der Bearbeitung darauf zu achten, dass die Attribute 

bei Verfahrensbeendigungen und Sternierungen immer gesetzt werden. Die Auswer

tung dieser Angaben hilft bei der Bewertung des Überstellungsgeschehens und bei 

der Identifikation von Verf.ahrensoptimierungen. 
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Die Auswahloptionen für den Status der Attribute lauten: Renitenz I 
• • 

Ausreise ins HKL 

Attribut "DÜ-gescheitert" Haftentlassung aus Abschiebehaft 

Sonstiges Soll nur in Ausnahmefällen ausgewählt werden, 

Status Bemerkung um möglichst differenzierte Eingaben in MARiS 

Un tätigkeit ABH Nach dem Modalitätenversand erfolgte keine zu erhalten 

Reaktion Ungarn SER I 
VG-Verfahren Betrifft alle Verfahren, die aufgrund von Ge- Nicht angetroffen . beim letzimöglichen Überstellungsversuch wur-

richtsentscheidungen und aufgrund der Bearbei- de der Antragsteller nicht angetroffen 

tung der Klage beim VG oder im BAMF Pro-

zessbereich scheitern Attribut "DÜ-Storno" 

EUGH-Mengesteab Betrifft alle Verfahren, bei denen die Frist zum Status Bemerkung 

Stellen eines Übernahmeersuchens gem. ABH/BPOL, storniert ohne Angaben Betrifft alle Stornienungen. die. durch die ABH 

Rechtsprechung EUGH Im liliengesteab-Urteil von Gründen oder die BPOL zu vertreten sind. Hierzu gehö-

nicht eingehalten wurde ren auch Blanko-Stornierungen, also ohne An-

Kirchenasyl gabe eines Grundes für das Storno 

Untergetaucht VG-Verfahren Betrifft alle Verfahren, die aufgrund von Ge-

SER richtsentscheidungen und aufgrund der Bear-
• 

Suizidversuch/Selbstverletzung beitung der Klage beim VG oder im BAMF 

Organisatorisches Betrifft alle Verfahren, in denen organisatorische Prozessbereich scheitern 

Gründe für das Scheitern vorliegen. Dies bein- Kirchenasyl 

haltet auch alle Umstände, die durch das BAMF Untergetaucht 
. (außer dem Prozessbereich) zu vertreten sind, Nicht angetroffen 

. 

bspw. Bescheid wurde nicht richtig zugestellt, SER 

erforderliche Sicherheitsbegleitung/ Arztbeglei-
-

Suizidversuch/Selbstverletzung 
tung war nicht möglich: Akte wurde nicht an Ref. Organisatorisches Betrifft alle Verfahren, in den organ isatorisehe 

· 32C weitergeleitet ' 
Gründe für das Scheitern vorliegen. Dies bein-

Mitgliedstaat Betrifft alle Verfahren, in denen die Ursache fOr haltet auch alle Umstände, die durch das 
das Scheitern beim Mitgliedstaat liegt, bspw. BAMF (außer dem Prozessbereich) zu vertre-
Kapazitätsengpässe des MS, erforderliche Zusi- ten sind 
cherung fehlt. M itgliedsiaat I Betrifft alle Verfahren, in denen die Ursache für 

ReiseunfähigkeiUKrankheit letztmöglicher Überstellungsversuch scheiterte, das Scheitern beim Mitgliedstaat liegt 
da Betroffener krank war oder in stationärer Be- Reiseunfähigkeit/Krankheit 
handlung Renitenz 
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Haftentlassung aus Abschiebehaft 

Sonstiges Soll nur in Ausnahmefällen ausgewählt wer-

I 
den. um möglichst differenzierte Eingaben in 

MARiS zu erhalten und um zu vermeiden. dass 

aus Bequemlichkeit , Sonstiges" angegeben 

wird 
-

Nicht angetroffen . 
-

Fehlende Flugverbindung 
'---

Attribut .,nationales Verfahren nach gescheitertem Dublinverfahren" 

Wird das Dublinverfahren abgebrochen. nachdem bereits ein Dublinbescheid zuge

stellt wurde, wird vor Abgabe der Akte an das zuständige Ankunftszentrum bzw. die 

zuständige Außenstelle die Aktenzusatzinfo "nationales Verfahren nach gescheiter

tem Dublinverfahren" durch denfdle zusWndige/n SB des Referates 32C eingegeben. 

Hintergrund: 

Scheitert das Dublinverfahren z.B. wegen Ablaufs der Überstellungsfrist oder Aus

übung des Selbsteintrittsrechtes und wurde bereits in diesem Verfahren ein Dublin

bescheid zugestellt, erscheint das Verfahren bei der weiteren Bearbeitung als natio

nales Asylverfahren nicht mehr in der Liste der anhängigen Verfahren. Die Eingabe 

der neuen Zusatzinfo Akte führt dazu. dass das daraufhin für die Außenstellen ent

stehende zusätzliche Geschäftsvolumen für Entscheidungen im nationalen Asylver

fahren statistisch abgebildet und abgefragt werden kann. 
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Wiederein reisesperre 

Siehe hierzu DA Asyl, Kapitel Einreise- und Aufenthaltsverbot 
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Zuständigkeiten in der Dublin-Gruppe und Verfahrensabläufe 

1 .  Zuständigkeiten 

Referat 32A: 

- Operative Steuerung der Dublln-Gruppe (Erstellen von Dienstanweisungen 

und Regelung von Verfahrensabläufen) 

Auswertu ng von Statistiken, Mitgliedstaaten-lnformationen und Rechtspre

chung 

Fachliche Betreuung von IT Projekten (MARIS, DubliNET und EURODAC) 

Kooperation auf nationaler und internationaler Ebene 

- Schulungen zum Dublin-Verfahren 

Referat 328: 

- Bearbeitung und Prüfung von Übernahmeersuchen aus den Dublin

Mitgliedstaaten an die Bundesrepublik Deutschland 
- Planung und Koordination des Überstellungsverfahrens aus den Mitgliedstaa

ten in die Bundesrepublik Deutschland inklusive der Abstimmung mit den be

teiltgten Behörden (BPOL, ABH etc.) 

- Beantwortung von Anfragen der Mitgliedstaaten gern. Art. 34 Dublin-111-VO an 

die Bundesrepublik Deutschland 

Referat 32C: 

- Koordination, Planung und Abstimmung sämtlicher Überstellungsverfahren 

von der Bundesrepublik Deutschland in die Mitgliedstaaten. 

Dublinzentren 320, 32E und 32F 

- Prüfung der Zuständigkeit für die Durchführung eines Asylverfahrens, Stellen 

von Übernahmeersuchen an die Dublin-M itgliedstaaten und Erstellung von 
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Dublin-Bescheiden. Die Bearbeitung umfasst Verfahren, in denen Antrage auf 

internationalen Schutz gestell� wurden, Aufgriffsfälle mit und ohne Asylgesuch 

sowie Haftfalle. 

- Weiterleitung von Akten ins nationale Verfahren nach Abbruch, Einstellung 

oder Beendigung des Dublin-Verfahrens 

2. Verfahrensabläufe 

2.1 Verfahren in den AS/AZ 

• Nach Aktenanlage, ED-Behandlung und Erstbefragung zur Zulässigkeil 

(D1165) durch den mittleren Dienst führen die AS möglichst im unmittelba

ren Anschluss an die Erstbefragung die Anhörung zur Zulässigkeil (D 

'1645) durch, die das persönliche Gespräch gern. Art. 5 Dublin 111-VO be

inhaltet (siehe Kapitel Persönliches Gespräch). 

• Auch bei Hinweisen auf die Zuständigkeit eines anderen MS ist in der Re

gel im Anschluss an dle Anhörung zur Zulässigkeil vorsorglich die Anhö

rung zur Begründetheil durchzuführen. 

Ergibt die EURODAC-Abfrage einen Treffer nach Kategorie 1 oder 2, liegt 

ein VIS-Treffer vor oder ergibt die Dublin-Erstbefragung oder Anhörung zur 

Zulässigkeil Anhaltspunkte für die Zuständigkeit eines MS (Ermittlung mit

tels Befüllung von 01164), ist das Verfahren unverzügfich an das zustän

dige DZ abzugeben. 

2.2 Ref. 320, 32E und 32F 

Ablauf des Dublinverfahrens bei Anträgen auf internationalen Schutz 

Folgende Kapitel sind primär zu berücksichtigen: 

Fristen 

Ersuchen an den MS 

Antwort des ersud1ten MS 

Bescheide und Bescheiderstellung 
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Aufgriffsfall mit Asylgesuch 

Wird ein Asylgesuch (bei der BPol, Polizei, ABH) geäußert, erfolgt stets eine ED

Behandlung nach § 16 AsyiG Art. 9 EURODAC 11-VO iVm. § 18 Abs. 5 und § 19 

Abs. 2 AsyiG. Hierbei wird automatisch die Anlage einer Vorakte beim BAMF ausge

löst. 

Im Anschluss daran erfolgt die Weiterleitung des Asylsuchenden an die nächstgele

gene Aufnahmeeinrichtung. 

Die Erstkontaktstelle bei der BPOL nimmt die Grunddaten auf und stellt eine Anlauf

bescheinigung fOr die nächstliegende Aufnahmeeinrichtung aus. Zudem erfolgt eine 

Belehrung nach EURODAC und § 15, 20 AsyiG, sowie die Aushändigung des Dub

lin-Merkblatts. 

Die Frist zum Eintreffen in der nächstgelegenen AE beträgt seitens BPol zwei Tage. 

Sollte die asylsuchende Person sieben Tage nach Ablauf des ln der Anlaufbeschei

nigung ausgewiesenen Termins ohne Nachweis gemäß §22 111 S. 3 AsyiG fernblei

ben. liegt ein .Nicht-Erscheinen" vor. ln diesem Fall ergeht eine Reiseschwund

Meldung durch die EAE per E-Mail an das jeweilige Bundesland-Postfach. 

Diese Meldung soll den standardisierten Betreff "Reiseschwund - Asylgesuch - D

Nummer" erhalten. Optimalerweise soll hierbei die ursprüngliche Aufgriffsmeldung 

durch BPoi/Polizei/ABH mit den entsprechenden Anhängen weitergeleitet und der 

Betreff als Reiseschwund gekennzeichnet werden. 

Die in das Postfach der DZ automatisch weitergeleitete Reiseschwundmeldung ist 

durch den Dublin-SB auf DublincRelevanz zu prüfen. 

Wird bei der Prüfung festgestellt, dass es sich um kein Dublinverfahren handelt, ist 

die Reiseschwundmeldung zur Akte zu nehmen und die Akte mit dem Betreff .Kein 

Dublinfall" in die Ablage . Reiseschwund" weiterzuleiten, damit durch Ref. 310 die 

Benachrichtigung der ABH, dass das Verfahren nach § 33 AsyiG als eingestellt gilt. 

erfolgen kann. 
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Bei ,.Nicht-Erscheinen" veranlasst das Ref. 31 D zudem eine Ausschreibung zur Auf

enthaltsermittlung nach § 66 AsyiG. 

Wurde eine Vorakte mit einem EURODAC-Treffer generiert, protokolliert das zu

ständige Dublinzentrum die Vorakte in eine Aufgriffsakte um und stellt ein Übernah

meersuchen, sofern die Frist zum Stellen eines Übernahmeersuchens innerhalb der 

nächsten zwei Wochen ablaufen würde und der Antragsteller nicht erschienen ist. 

Bezüglich der Stellung von Übernahmeersuchen siehe die Kapitel ,,Ersuchen an den 

MS" und "Fristen". 

Unbegleitete Minde�ährige können ohne Vertretung eines Vormundes kein wirksa

mes Asylgesuch äußern. Eine erkennungsdienstliche Behandlung erfolgt nur nach § 

49 AufenthG. Zu Durchführungsmöglichkeiten eines Übernahmeersuchens bei Min

derjährigkeit siehe Kapitel Minderjährige. 

Wurden zum Zeitpunkt des Übernahmeersuchens noch keine Belehrungen an das 

Bundeslandpostfach geschickt, fordert das zus tändige Dublinzentrum diese schrift

lich bei der aufgreifenden Stelle an. 

Zur weiteren Bearbeitung siehe Kapitel Antwort des ersuchten MS. 

Bei einer Zustimmung durch den ersuchten MS ist das Kapitel Bescheid und Be

scheiderstellung zu befolgen. Des Weiteren ist gegebenenfalls ein Hemmnisschrei

ben zu erstellen - Kapitel Flüchtigsein I Untertauchen. 

Bei einer Ablehnung durch den MS ist die Aufgriffsakte nach erfolgloser Remonstra

tion zur Benachrichtigung der ABH, dass das Verfahren nach § 33 AsyiG als einge

stellt gilt, mit dem Betreff "Kein Dublinfall" in die Ablage .,Reiseschwund" weiterzulei

ten. 

Erscheint der Asylsuchende innerhalb der in der Anlaufbescheinigung angegebenen 

Frist an der nächstgelegenen Aufnahmeeinrichtung, erfolgt eine EASY-Verteilung. 

Die erstkontaktierte Aufnahmeeinrichtung leitet innerhaib von sieben Tagen den 

Asylsuchenden zur zustandigen Aufnahmeeinriclltung. 
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Die zuständige Außenstelle bzw. das zuständige Ankunftszentrum legt innerhalb von 

fünf Tagen eine Akte an und informiert das zuständige Dublinzentrum. 

Zur weiteren Bearbeitung siehe Kapitel Ersuchen an MS, Antwort des ersuchten MS 

und Bescheid und Bescheiderstellung. 

Aufgriffsfälle ohne Asylgesuch 

Äußert der Drittstaatsangehörige bei einem Aufgriff kein Asylgesuch, ist durch die 

aufgreifende Dienststelle eine erkennungsdienstliche Behandlung nach § 49 Abs. 8 

und 9 AufenthG, Art. 17 EURODAC 11-VO iV.m. § 71 Abs. 4 AufenthG durchzufüh

ren. 

Demnach ist das BAMF nicht berechtigt, den Drittstaatsangehörigen nach § 49 Abs. 

8 und 9 AufenthG erkennungsdienstlich zu behandeln. 

Während die ED-Behandlu
_
ng nach § 16 AsyiG einen Automatismus zur Voraktenan

lage beim BAMF auslöst, wird in Fällen der ED-Behandlung nach § 49 Abs. 8 und 9 

AufenthG, Art. 17 EURODAC 11-VO iVm. § 71 Abs. 4 AufenthG keine Vorakte an

gelegt. Daher ist in diesen Fällen eine Aufgriffsakte durch das zuständige DZ anzule

gen. Die Aufgriffsfälle ohne Asylgesuch sind priori tär zu bearbeiten. 

Im Anschluss daran erfolgt die Weiterleitung des Drittstaatsangehörigen an die 

nächstgelegene Aufnahmeeinrichtung. 

Sollte er dort nicht erscheinen (zwei Tage Rejsezeit bzw. in der Anlaufbescheinigung 

hinterlegter Termin + sieben Tage zulässige Frist). so ist er nach § 50 Abs. 6 S. 1 

AufenthG durch die zi1ständige ABH in den Fahndungshilfsmitteln der Polizei zur 

Aufenthaltsermittlung und Festnahme auszuschreiben. 

Durch die EAE sollte eine Reiseschwund-Meldung per E-Mail an das jeweilige Bun

desland-Funktionspostfach ergehen. Diese Meldung soll den standardisierten Betreff 

.Reiseschwund - Aufgriff - E-Nummer" erhalten. Optimalervveise soll hierbei die ur-
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sprüngliche Aufgriffsmeldung durch BPoi/Pollzei/ABH mit den entsprechenden An

hängen weitergeleitet und· der Betreff als Reiseschwund gekennzeichnet werden. 

Das Dublinverfahren ist umgehend durchzuführen, d.h. es sind von den Sachbear

beitern des zus tändigen DZ die Übernahmeersuchen zu stellen. Sollte ein Übernah

meersuchen abgelehnt werden, ist der aktuelle Verfahrensstand und gegebenenfalls, 

falls möglich, die weiteren geplanten Übernahmeersuchen der aufgreifenden Dienst

stelle mitzuteilen. 

Erfolgt eine endgültige Ablehnung auf das Übernahmeersuchen, ist der aufgreifen

den Dienststelle und ggfs. der zuständigen ABH mitzuteilen, dass das Dublinverfah

ren beendet wurde und weitere aufenthaltsbeendende Maßnahmen in eigener Zu

ständigkeit zu prüfen sind. 

Sollte dem Übernahmeersuchen zugestimmt werden, ist der Dublin-Bescheid zu fer

tigen. 

Vor der Bescheiderstellung sind die Besonderheiten hinsichtlich des persönlichen 

Gesprächs zu berücksichtigen (siehe Kapitel "Persönliches Gespräch"). 

Die Dublin-Bescheide sind mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Die Zu

s tändigkeit des Verwaltungsgerichts richtet sich nach dem Aufenthalts-Miahnort des 

Antragstellers. • 

Der Zustellungsnachweis des versandten Be�cheids und der Zus tändigkeitsY.oechsel 

nach 32C sind der aufgreifenden Dienststelle mitzuteilen. 

Bei Eingang eines Eilantragesfeiner Klage gegen den Dublin-Bescheid ist von dem 

zuständigen P-Bereich umgehend eine DUAO-Mappe zu erstellen und dem zustän

digen Dublin-SB weiterzuleiten. 

Bei einem Schutzersuchen nach Erstellung des Aufgriffbescheids erfolgt durch die 

zuständige Außenstelle die Umprotokollierung des Aufgriffsfalls in den Verfahrenstyp 

,,Asylerstantrag• (siehe hierzu auch DA AVS, Kapitel Erstantrag persönlich). Das 

Dublin-Verfahren wird in der Asylakte fortgesetzt und es ergeilt ein Ergänzungsbe-
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scheid zum Schutzersuchen (Rechtsbehellsbelehrung "A") (siehe DA Dublln, Kapitel 

Bescheid und Beschejderstellung). 

Haftfälle 

a) Für Aufgriffsfälle gilt: 

Im Falle eines Haftfal les meldet die aufgreifende Stelle den Aufgriff dem Bundesamt, 

damit ein Dublinverfahren durchführt werden kann. 

b) Für sonstige Fälle gilt: 

Das Dublinverfahren (bis einschließlich der Bestandskraftüberwachung) wird von 

dem jeweils zuständigen DZ ( 320- 32F) durchgeführt. Die notwendigen Befragun

gen werden bei Aufgriffsfällen mit Asylgesuch bzw. förmlicher Antragstellung durch 

die AS/AZ durchgeführt. 

Harträlle sind prioritär zu bearbeiten. 

2.3 Ref. 32B/32C 

Überstellungsverfahren 

Für Koordinierung der Überstellungen in die Mitgliedstaaten ist das Referat 32C zu

ständig. 

Referat 32B ist für die Überstellungen aus den Mitgliedstaaten nach Deutschland 

zus tändig (siehe hierzu das Kapitel Überstellung). 
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Zuständigkeitsbestimmungsverfahren 

1 . Allgemeine Grundsätze 

Beginn der Bestimmung der Zuständigkeit: Die Bestimmung der Zustilndigkeit 

beginnt. nachdem der Antrag auf internationalen Schutz zum ersten Mal in einem MS 

gestellt wurde . .  Der MS, in dem der erste Antrag auf internationalen Schutz gestellt 

wurde, ist für die Bestimmung des zuständigen MS zuständig. Es gibt also nur einen 

MS, der das Zuständigkeitsbestimmungsverfahren durchführt. 

Prüfungskriterien: Dieser Staat prüft, ob ein anderer MS aufgrund der Kriterien des 

Kapitels 3 der Dublin 111-VO (Art. 8-15 bzw. Art. 16) zuständig ist. Die Kriterien des 

Kapitels 3 gelten nur für das Aufnahmeverfahren. 

• Ergibt die Prüfung, dass keines der Kriterien in Kapitel 3 einschlägig ist, so ist 

der MS. in.dem der erste Antrag auf internationalen Schutz gestellt wurde, für 

dessen Prüfung zuständig, Art. 3 Abs. 2 UAbs. 1 Dublin 111-VO. 

• Ergibt die Prüfung, dass eines der Kriterien einschlägig ist, so wird mittels 

Take Charge-Verfahren um Aufnahme der Person ersucht - die Zuständigkeit 

wird also noch geklärt. 

• EnnessensausObung: Der prOfende MS kann von den Zuständigkeitskrite

rien abweichen und die Prüfung des Antrags übernehmen. obwohl er nach 

den Kriterien nicht zuständig ist, Art. 17 Abs. 1 Dublin 111-VO, oder einen ande

ren MS nach Art. 1 7  Abs. 2 Dublin 111-VO {humanitäre Klausel) ersuchen, die 

Prüfung des Antrags zu übernehmen. 

Rangfolge der Kriterien: Die Kriterien des Kapitels 3 sind in der im Kapitel genann

ten Rangfolge zu prüfen. 

Maßgebliche Situation für die Bestimmung der Zuständigkeit: Bei der Bestim-

. mung des zuständigen MS im Rahmen des Aufnahmeverfahrens wird von der Situa

tion ausgegangen, die zu dem Zeitpunkt gegeben ist. w dem der Antragsteller sei

nen Antrag auf internationalen Schutz zum ersten Mal in einem MS stellt (Art 7 Abs. 

2 Dublin 111-VO). 
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Ausnahmsweise ist auf einen anderen Zeitpunkt abzustellen (Art. 7 Abs. 3 Dub

lin 111-VO): Im Hinblick auf die Anwendung der in den Art. 8. 1 0  und 16 genannten 

Kriterien haben die MS alle vorliegenden Indizien für den Aufenthalt von Familienan� 

gehörigen, Verwandten oder Personen jeder anderen verwandtschaftlichen Bezie· 

hung des AntragssteUers im Hoheitsgebiet eines MS zu berücksichtigen, sofern 

• diese Indizien vorgelegt werden, bevor ein anderer MS dem Gesuch um 

Aufnahme- oder Wiederaufnahme der betreffenden Person gern. Art. 22 

und 25 Dublin 111-VO stattgegeben hat UND 

• über frühere Anträge des Antragstellers auf internationalen Schutz noch 

keine Erstentscheidung in der Sache ergangen ist. 

Abschluss des Zuständigkeitsbestimmungsverfahrens: Wurde der zuständige 

MS aufgrund eines Take Charge-Verfahrens festgestellt, hat sich der MS selbst für 

zuständig erklärt (Ausübung des SER) oder hat der MS die Frist zum Stellen eines 

Ersuchens verstreichen lassen, so ist das Zus tändigkeitsbestimmungsverfahren ab

geschlossen. 

Wiederaufnahmeverfahren: Wurde nach Feststellung der Zuständigkeil eines MS 

ein Antrag in einem weiteren MS gestellt oder reist ein Antragsteller unerlaubt in ei

nen weiteren MS ein, muss der als zuständig bereits ermittelte MS den Antragsteller 

auf Antrag des anderen MS wiederaufnehmen, Art. 1 8  Abs. 1 (b) - (d) Dublin 111-VO. 

Im Wiederaufnahmeverfahren sind die Zuständigkeitskriterien des Kapitels 3 daher 

nicht zu prüfen. 

Das Gleiche gilt, wenn ein MS in einem Erstverfahren nach einem Take Charge ge

genüber DE seine Zuständigkeit erklärt. Wurde der Antragsteller überstellt. reist wie

der ein und stellt dann in OE einen Folgeantrag, ist wegen der vorangegangenen 

Zustimmung des MS an DE das Zus tändigkeitsbestimmungsverfahren abgeschlos

sen, weshalb im Folgeverfahren ein Take Back an diesen MS gestellt wird. 

Erlöschen der Zuständigkeit Die Zuständigkeit eines MS kann aber auch wieder 

erlöschen, z.B. wenn eine Person das Dublin-Gebiet ror mehr als drei Monate ver

lässt, Art. 19 Abs. 2 Dublin 111-VO (weitere Erlöschansgründe siehe Kapitel Erlöschen 

und Übertragung der Zuständigkeit). 
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2. Bestimmung der Zuständigkeit bei Vorliegen von (mehreren) EURO

DAC-Treffern - Fallkonstellationen 

1 .  Fallkonstellation 

Asylantragstellung in DE am 17.05.2017. DE erhält folgendes Trefferergebnis aus 

EURODAC: 

BG 2 vom 18.1 2.2016; keine weiteren vorliegenden Beweise/Indizien oder Erkennt

msse. 

DE prüft die Kriterien des Kapitels 3 in der genannten Rangfolge. Einschlägig ist Art. 

13 Abs. 1 Dublin 111-VO. DE sendet ein Take Charge an BG innerhalb der zum Stel

len eines Ersuchens erforderlichen Fristen. 

Stimmt BG zu, bzw. geht die Zuständigkeit aufgrund von Fristablauf auf BG über, ist 

das Zuständigkeitsbestimmungsverfahren abgeschlossen und BG ist der zus tändige 

MS. 

2. Fallkonstellation 

Asylantragstellung in DE am 17.05.2017. DE erhält folgendes Trefferergebnis aus 

EURODAC: 

PL 1 vom 01 .02.2016; keine weiteren vorliegenden Beweise/Indizien oder Erkennt
nisse. 

Dies ist eine klassische Take Back-Situation. DE sendet ein Take Back an PL inner

halb der erforderlichen Frist. 

• 

3. Fallkonstellation 

Asylantragstellung in OE am 17.05.2017. DE erhalt folgendes Trefferergebnis aus 

EURODAC: 

IT 2 vom 02.07.2016 

CH 1 vom 03.08.2016 

Andere Beweismittei!Aussagenllndizien liegen nicht vor. 
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Vorgehen: 

OE ersucht CH mittels Take Back gern. Art. 18 Abs. 1 b) Dublin 111-VO aufgrund des 

Kat. 1-Treffers, Antwortfrist 2 Wochen. 

Möglicherweise lehnt CH ab und verweist auf IT, da CH zwischenzeitlich das Zu

ständigkeitsbestimmungsverfahren (Take Charge an IT gem. Art. 13 Abs. 1 Dublin 

111-VO) abgeschlossen hat. 

OE ersucht qann IT mittels Take Back gern. Art. 18  Abs. 1 b) Dublin 111-VO, aber nicht 

auf Grundlage des Kat. 2-Treffers, sondern aufgrund der Ablehnung der CH. Die 

Frist zum Stellen des Ersuchens beginnt nicht neu zu laufen. Das zweite Ersuchen 

ist also in der ursprUngliehen 3-Monatsfrist (ab Äußerung des Asylgesuchs in DE) 

zum Stellen eines Ersuchens zu versenden. 

Im Ersuchen an IT wird explizit nicht auf den Kat. 2-Treffer in IT abgestellt; sondern 

auf den Zuständigkeitsverweis der CH auf IT Bezug genommen. Folgende Bearbei

tungsschritte beim Erstellen des Ersuchens sind somit zu beachten: 

- Der gegebenenfalls automatisch im Ersuchen an IT eingefUgte Kal 2-Treffer 

ist aus dem entsprechenden Fomnularfeld manuell zu löschen 

- Im Ersuchen wird im Feld ,,Eurodac-Daten' kein Haken gesetzt Im Freitextfeld 

ist zusi:ltzlich darauf hinzuweisen, dass sich das Ersuchen auf andere Be

weismittel stützt. also die Ablehnung der CH mit dem enfsprechenden Verweis 

auf IT 

Beim Versenden des Ersuchens an IT sind das Ablehnungsschreiben der CH (mit 

deren Verweis auf IT) sowie ·das EURODAC-Ergebnis (Dokument DBKA02) als An

lage beizufügen. Die Antwortfrist von IT beträgt somit einen Monat (gern. Art. 25 Abs. 

1 Dublin 111-VO). 

Mit der Zustimmung gegenüber der CH erklärte sich IT fOr zuständig bzw. bei Frist

ablauf wurde IT zustilndig. Damit ist die Zuständigkeit von IT bestimmt. 

Nur die CH kann eine Aussage darüber treffen, ob sie tatsächlich IT ersucht hat und 

IT aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Oublin 111-VO zuständig wurde. 
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- CH hätte das SER ausoben können. 

- CH hätte die Frist zum Stellen des Ersuchens versäumen können 

- CH könnte von Familienangehörigen in einem dritten MS (z.B. SE) wissen. die 

der Antragsteller in OE nicht angibt und dadurch bereits aufgrund von Art. 9 

oder 1 0  Oublin 111-VO ein Take Charge zur Bestimmung der Zuständigkeit an 

SE gesendet haben. 

Diese Sachverhalte findet OE nur heraus, wenn OE ein TB an CH richtet. 

Auch IT kann keine Aussage darüber treffen. 

Daher ist in solchen Fallkonstellationen immer ein Wiederaufnahmeersuchen (Take 

Back) an den MS, mit dem ein Eurodac-Treffer Kategorie 1 erzielt wurde, vorrangig. 

Hinweis: ln Einzelfällen kann von dem Vorgehen nach ROcksprache mit der 

Referatsleitung oder aufgrund von Weisung durch Ref. 32A abgewichen werden und 

der IIIIS, für den der Kat. 2-Treffer erzielt wurde, direkt mittels Take Back (Antwortfrist 

1 Monat) ersucht werden. 

4. Fallkonstellation 

Asylantragstellung in DE am 17.05.2017. DE erhält folgendes Trefferergebnis aus 

EURODAC: 

AT 1 vom 30.09.201 5 

RO 1 vom 22.06.2015 

RO ist der MS, in dem der erste Antrag auf internationalen Schutz gestellt wurde. 

Daher hatte RO damals geproft, ob nicht möglicherweise ein anderer MS nach den 

Kriterien des Kapitels 3 der Dublin 111-VO zuständig ist: 

- Ggf. hatte RO Erkenntnisse über Familienangehörige, die DE heute nicht hat. 

- Ggf. ist der Antragsteller illegal über die Außengrenze nach BG eingereist (BG 

2-Treffer). Möglicherweise sieht OE diesen Treffer nicht mehr, da dieser schon 

älter als 2 Jahre ist (und dann aus der EURODAC-Datenbank gelöscht wur

de). 
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Dann hat RO ggf. ein Take Charge-Verfahren mit BG durchgeführt und BG 

sich ggf. auch für zuständig erklärt. 

Oder aber RO hat von der Ausübung des SER Gebrauch gemacht. obwohl 

nach den Kriterien des Kapitels 3 ein anderer MS zuständig gewesen wäre. 

Alle diese Punkte sieht DE anhand des Trefferergebnisses aus der EURODAC

Datenbank nicht 

Zuletzt gibt es noch die Möglichkeit, dass bei der Prüfung der Kriterien des 

Kapitels 3 RO festgestellt hat, dass keines der Kriterien einschlagig ist und 

wi:lre daher aufgrund von Art 3 Abs. 2 UAbs. 1 Dublin 111-VO zuständig ge

worden. 

Auf jeden Fall wendet sich DE an RO mittels Take Back. Denn nur RO kennt das Er

gebnis der Prüfung der gerade beschriebenen Aufzählungspunkte . 
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Zuständigkeitskriterien 

1 .  Der Antragsteller ist ein unbegleiteter Minderjähriger (Art. 8 Dublin 111-

VO) 

Absatz 1: FamilienzusammenfOhrung zu Familienangehörigen und Geschwistern 

Familienangehörige sind in Art. 2 g Dublin 111-VO definiert 

Der rechtmäßige Aufenthalt richtet sich nach dem jeweiligen innerstaat

lichen Recht des Aufenthaltsstaats. Dieser muss zum Zeitpunkt der An

tragstellung des unbegleiteten Minderjährigen bestehen. Eine nachträg

liche Änderung des Status schadet nicht. 

Absatz 2: FamilienzusammenfOhrung zu Verwandten, sofern .,der Verwandte für den 

Antragsteller sorgen kann" 

Verwandte sind in Art. 2 h Dublin 1'11-VO definiert. 

Diese Anforderung (.,für den Antragsteller sorgen kann"} ist in Art. 8 

Abs. 1 ,  der das Wohl des Kindes t;ei der Zusammenführung mit den El

tern oder Geschwistern zum Inhalt hat, nicht enthalten und nicht näher 

definiert. 

Absatz 3: Familienzusammenführung in Verfahren, in denen sich Familienangehöri

ge, Geschwister oder Verwandte in mehr als einem MS aufhalten 

muss dem Wohl des UM dienen 

Im Regelfall ist eine Familienzusammenführung mit einem Familienan

gehörigen im Sinne des Art. 2 lit g Dublin II 1-VO der F amilienzusam

menfOhrung mit einem Verwandten vorzuziehen. 

Absatz 4: Bei Abwesenheit eines Familienangehörigen ist die Rechtsprechung des 

EuGH vom 06.06.2013 (C-648/1 1) zu beachten. Demnach ist der MS zuständig, in 

dem der Minderjährige seinen letzten Asylantrag gestellt hat. 
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Nachträglich gestellter Asylantrag 

Stellt der UM nachträglich einen Asylantrag t�nd sind weiterhin keine F amilienange

hörigen im Hoheitsgebiet der MS zu ermitteln/anwesend, ist gern. Art. 8 Abs. 4 Dub

lin 111-VO im Sinne der EuGH-Rechtsprechung vom 06.06.2013 (C-648/11) das Ver

fahren national zu entscheiden. 

in diesen Fällen ist ein Aktenvermerk anzufertigen · (Schriftstück D0272, 

Verm Na! Verf da keine DÜ Bed). - - - - - -
Dieser ist um folgenden Absatz zu ergänzen: 

1 .  Keine Familienangehörigen in den .MS. 

2. Aufgrund EuGH Rechtsprechung vom 06.06.2013 i.V.m. Art. 8 Abs.4 Dublin 

111-VO ist der Asylantrag national zu entscheiden. 

Das Ersuchen in der MARiS-Maske Dublin-Daten ist auf Abbruch zu setzen und die 

Akte an die zuständige Außenstelle weiterzuleiten. 

2. Familienzusammenführung, wenn Familienangehörige Begünstigte in

ternationalen Schutzes sind (Art. 9 Du blin 111-VO) 

Die Zus tändigkeit für die Prüfung des Asylantrages richtet sich nach dem MS, in dem 

ein Familienangehöriger (M. 2 g Dublin 111-VO) als Begünstigt�r internationalen 

Schutzes aufenthaltsberechtigt ist. 

Bei Vorliegen entsprechender Erkenntnisse Ober Familienangehörige kann vorab 

eine personenbezogene Abfrage Im MS (Art. 34 Dublin-111-VO) durchgeführt werden 

Das direkte Stellen eines Ersuchens ist in jedem Fall möglich. Es ist immer eine 

AZR-Abfrage durchzuführen. Ggf. ist die ABH in die Ermittlungen einzubeziehen. 

Die Einschränkung in der Definition zu Art. 2 g Dublin 111-VO, dass die Familie bereits 

im Herkunftsland bestanden hat, gilt für Art. 9 Dublin 111-VO nicht. Es ist somit auf das 

Familienverhältnis zum Zeitpunkt der erstmaligen Antragstellung (Art. 7 Abs. 2 Dublin 

111-VO) abzustellen (siehe Kommentierung Filzwiesar/Sprung zur Dublin 111-VO). 
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Internationaler Schutz im Sinne des Art. 9 umfasst sowohl die Zuerkennung der 

Flüchtlingseigenschaft als auch die Zuerkennung des subsidiären Schutzes. 

Die Frage des rechtmäßigen Aufenthaltes ist nach dem jeweiligen innerstaatlichen 

Recht des Aufenthaltsstaates zu bestimmen. 

Die Familienzusammenführung erfolgt nur, wenn die betroffenen Personen dies 

wünschen. 

Dabei ist die schriftliche Einwilligung des Antragstellers und des Familienangehöri

gen erforderlich {MARiS Dokument DÜArt34Abs3Erki_Deutsch, D0063). 

Es ist nicht geregelt. welcher MS die Einwilllgungen einholen muss: Die MS einigten 

sich darauf, dass jeder MS die Einwilligung der sich in seinem Gebiet aufhaltenden 

Person(en) einholen muss und dass beide Staaten beim Austausch der entspre

chenden Einwilligungen fOr die Festlegung der Zuständigkeit und der Überstellung 

zusammenarbeiten müssen. (KOM SEK (2007) 742 S. 22). 

Die Einwilligungen der betroffenen Personen müssen spätestens zum Zeitpunkt der 

Zustimmung des MS vorliegen. 

3. Familienzusammenführung, wenn Familienangehörige internationalen 

Schutz beantragt haben (Art. 10 Dublin 111-VO) . 

Die Familienzusammenführung ist jedoch nur möglich, wenn in der Sache des Fami

lienmitglieds noch keine Erstentscheidung durch die Behörde ergangen ist, die für 

die Bestimmung des internationalen Schutzstatus zuständig ist, und sich das Famili

enmitglied in dem MS aufhält, in dem der Antrag anhängig ist. 

Die Familienzusammenführung erfolgt nur, wenn die betroffenen Personen ihr schrift

lich zustimmen {MARiS Dokument DÜArt34Abs3Erki_Deutsch, 00063). 
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4. Familienverfahren nach Art. 11 Dublin 111-VO 

Nach Artikel 1 1  Dublin 111-VO ist es möglich, die Einheit der Familie zu wahren, wenn 

die Anwendung der in der Dublin 111-VO genannten Kriterien ihre Trennung zur Folge 

haben könnte. 

Für die Anwendung von Artikel 1 1  muss es möglich sein, die Bestimmung des zu

ständigen MS für die Familienangehörigen gerneinsam durchzuführen. Wenn Fami

lienangehörige Anträge in einem MS gleichzeitig oder in großer zeitlicher Nähe stel

len, der Prozess der Zuständigkeitsbestimmung aber für die zuerst angekommen 

Angehörigen bereits abgeschlossen ist, gilt das Familienverfahren gemäß Artikel 1 1  

nicht. 

Art. 1 1  Dublin 111-VO findet immer nur dann Anwendung, wenn die Anwendung der in 

der Dublin 111-VO (Kapitel 111) genannten Kriterien zur Trennung der Familie führen 

wurde. Es sind damit nur Fallkonstellationen erfasst, in denen unterschiedliche Zu

ständigkeiten von MS aufgrund Art 8 bis Art. 15  .der Dublin 111-VO bestehen (Auf

nahmeverfahren). 

Fallkonstellationen, in denen ein Familienangehöriger bereits einen Antrag in einem 

anderen MS gestellt hat (Wiederaufnahmeverfahren), fallen somit nicht unter die 

Norm. Da in diesem Fall immer ein Er�uchen an den MS gerichtet wird, in dem der 

Antragsteller den ersten Antrag gestellt hat, kann bezüglich des anderen Familienan

gehörigen nur noch ein TC nach Art. 17 Abs. 2 Dublin 111-VO gestellt werden. {siehe 

auch Ausführungen zum Zuständigkeitsbestimmungsverfahren) 

Die ,.große zeitliche Nähe" bestimmt sich nach der Frist für die Stellung eines Auf

nahrnegesuchs (siehe Kornmentierung Filzwieser/Spnung zur Dublin 111-VO). Wenn 

diese Frist abgelaufen ist, ist immer noch die Möglichkeit einer Familienzusammen

führung nach Art. 17 Abs. 2 Dublin 111-VO gegeben. 

Die Zuständigkeit für die Prüfung des Asylantrages richtet sich nach dem MS, der 

nach den Kriterien der Dublin 111-VO für die Aufnahme des größten Teils von ihnen 

zuständig ist (Art. 1 1  lit � Dublin 111-VO) oder bei gleicher Anzahl der Personen der 
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nach den Kriterien für das älteste Familienmitglied zuständig ist (Art. 1 1  lit b Dublin 

111-VO). 

5. Ausstellung von Aufenthaltstiteln oder Visa (Art. 12 Dublin 111-VO) 

5.1 Der Antragsteller besitzt einen gültigen Aufenthaltstitel eines anderen MS 

(Art. 12 Abs. 1 Dublin 111-VO) 

Aufenthaltstitel im Sinne der Dublin 111-VO sind nicht nur die Aufenthaltstitel gemäß 

den §§ 6, 7, 8, 9 Aufenthaltsgesetz (Visum, Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungser

laubnis), sondern auch die Duldung (§ 60a Aufenthaltsgesetz). 

Ausgenommen sind Visa und Aufenthaltstitel, die 

- während der Bestimmung des zuständigen Staates entsprechend der in der Dublin 

111-VO dafür vorgesehenen Frist. 

- während der Prüfung des Antrages auf internationalen Schutz oder 
. 

- während der Prüfung eines Antrages auf Gewährung eines Aufenthaltstitels 

. erteilt wurden (Art. 2 lit I Dublin 111-VO). 

Besitzt ein Antragsteller einen gültigen Aufenthaltstitel (Art. 2 lit I Dublin 111-VO), so ist 

der MS, der diesen erteilt hat, für die Prüfung des Antrages zuständig (Art. 1 2  Abs. 1 
Dublin 111-VO). 

Besitzt der Antragsteller mehrere gültige Aufenthaltstitel verschiedener MS, so ist der 

Staat zuständig, der den Titel mit der längsten Gültigkeitsdauer (nicht zu verwech

seln mit der Nutzungsdauer) erteilt hat, bei gleicher Gültigkeitsdauer, der Staat, des

sen Titel zuletzt abläuft (Art. 12 Abs. 3 Buchstabe a Dublin 111-VO). 

Für die Feststellung bzw. die Berechnung der Gültigkeit ist der Zeitpunkt der Antrag

stellung maßgebend (Art. 7 Abs. 2 Dublin III•VO). 
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5.2 Der Antragsteller besitzt ein gültiges Visum eines anderen MS (Art. 1 2  Abs. 

2, 3 Dublin 111-VO) 

Das Visum wird in Art. 2 lit m Dublin 111-VO definiert. 

Besitzt ein Antragsteller ein gültiges Visum (Art. 2 lit m Dublin 111-VO). so ist der MS. 

der dieses erteilt hat, für die Prüfung des Antrages zuständig (Art. 12 Abs. 2 S. 1 

Dublin 111-VO). 

Besitzt der Antragsteller mehrere gültige VIsa verschiedener MS, so ist der Staat zu

ständig, der das zuletzt ablaufende Visum erteilt hat, wenn es sich um gleichartige 

Visa handelt. Bei nicht gleichartigen Visa ist der MS zuständig, der das ViSum mit der 

längsten Gültigkeitsdauer erteilt hat, bei gleicher Gültigkeitsdauer, der MS, der das 

zuletzt ablaufende Visum erteilt hat (Art. 12 Abs. 3 Buchstabe b und c Dublin 111-VO). 

Für die Feststellung bzw. die Berechnung der Gültigkeit ist der Zeitpunkt der Antrag

stellung maßgebend (Art. 7 Abs. 2 Dublin 111-VO). 

Ein Visum kann auch in Vertretung für einen anderen MS erteilt werden, wenn dieser 

in einem Land keine Auslandsvertretung unterhält. ln diesen Fällen wird ein Visum 

des vertretenden Staates erteilt und unter der Rubrik .. Besondere Angaben" mit ei

nem .,R" sowie der Länderkennung des vertretenen Staates gekennzeichnet. ln die

sem Fall besteht grundsätzlich die Zuständigkeit des vertretenen Staates. 

Nationales Visum (Art. 18 SDÜ) 

Ein Visum für einen Aufenthalt von mehr als drei Monaten wird als nationales Visum 

erteilt Die Erteilung unterliegt dem nationalen Recht und wird auf der einheitlichen 

europäischen Visumsmarke erteilt. Um Verwechslungen mit einem Sehengen-Visum 

(Typ A, B oder C} zu vermeiden, wird es Im Feld ,Art des Visums" mit dem Buchsta

ben • D" gekennzeichnet 

5.3 Der Antragsteller besitzt einen oder mehrere Aufenthaltstitel, die weniger 

als zwei Jahre zuvor oder ein oder mehrere Visa, die seit wen.iger als sechs 

Monaten abgelaufen sind (Art. 12 Abs. 4 Satz 1 Dublin 111-VO) 
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Eine Zuständigkeit begründet sich nur, wenn der Antragsteller aufgrund des Aufent

haltstitels oder Visums ln das Hoheitsgebiet eines IltiS einreisen konnte. 

Nach Auffassung der EU-Kommission hat der MS, der das Visum ausgestellt 

hat, bei einer Ablehnung des Ersuchens nachzuweisen, dass die tatsächliche 

Einreise nicht mit dem Visum erfolgte (dieser Auffassung schließt sich OE an). 

Die Zuständigkeit des MS richtet sich in diesen Fallen nach Art. 12 Abs. 1 ,  2 und 3 

Dublin 111-VO. 

5.4 Der Antragsteller besitzt einen oder mehrere Aufenthaltstitel, die mehr als 

zwei Jahre zuvor abgelaufen sind bzw. ein oder mehrere Visa, die seit mehr als 

sechs Monaten abgelaufen sind (Art. 12 Abs. 4 Satz 2 Dublin 111-VO) 

ln diesen Fällen ist der MS zuständig. in dem der Antrag auf internationalen Schutz 

gestellt wird, wenn der Antragsteller aufgrund der ausgestellten Aufenthaltstitel in das 

Hoheitsgebiet eines MS einreisen konnte und das Hoheitsgebiet der MS nicht verlas

sen hat. 

Zur Frage der Berechtigung der Einreise aufgrund des Aufenthaltstitels oder Visum 

siehe Ausführungen zu Punl<t 3. 

6. Einreise über die Außengrenze eines anderen MS ist vor weniger als 

zwölf Monate unerlaubt erfolgt (Art. 13 Abs. 1 Dublin 111-VO) 

Gemäß Art. 13 Abs. 1 Dublin-111-VO begründet die vor weniger als zwölf Monaten 

erfolgte unerlaubte Einreise aus einem Drittstaat die Zus tändigkeit des Einreisestaa

tes, soweit diese belegt werden kann. Immer nachgewiesen ist sie durch einen EU

RODAC-Treffer der Kategorie 2. Die unerlaubte Einreise anhand anderer Beweismit

tel und Indizien ist hinreichend zu belegen. Sie ist in der Dublin-Verordnung zwar 

ausdrücklich vorgesehen, in der Praxis ist deren Nachweis aber teilweise schwierig. 

Nach Art. 1 3  Abs. 1 S. 2 Dublin 111-VO endet die Zuständigkeit des MS, wenn der ille

gale GrenzObertritt zum Zeitpunkt der erstmaligen Antragstellung nach Art. 7 Abs. 2 
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Dublin 111-VO langer als zwölf Monate zurückliegt. Es handelt sich somit um eine 

spezielle Zuständigkeitserlöschensregel (s. Kapitel Erlöschen von Zuständigkeiten). ' 

ln Fällen einer mehrere Monate zurückliegenden (unerlaubten) Einreise ist der An

tragsteller zu seinem Aufenlhalt bis zum Zeitpunkt der Antragstellung zu befragen 

(erfolgt im persönlichen Gespräch gern. Art. 5 Dublin 111-VO), unter anderem um dar

legen zu können, dass er in der Zwischenzeit das Hoheitsgebiet der MS nicht verlas

sen hat, was wiederum zum Erlöschen der Zuständigkeit führen könnte. Soweit der 

Antragsteller keine oder nur ungenügende Angaben bezOglieh des Verlassens des 

Dublin-Gebietes macht, bleibt es bei der Zus tändigkeit desjenigen MS, Ober den er 

unerlaubt eingereist ist. 

Die Zustandigkeit nach Art. 13 Abs. 1 Dublin 111-VO erlischt auch, wenn der Drit1-
staatangehörige nach (illegaler) Einreise in einen MS (z.B. GR) ohne Antragstellung 

wieder aus dem Hoheitsgebiet der MS ausgereist ist (z.B. nach Mazedonien), bevor 

er nach neuerlicher Einreise in das Hoheilsgebiet der MS (etwa Ober die serbisch

ungarische Grenze) den ersten Antrag auf internationalen Schutz (z.B. in Österreich) 

stellt. ln diesem Fall liegt zum nach Art. 7 Abs. 2 Dublin 111-VO maßgeblichen Zeit

punkt der Antragstellung in Italien kein durchgehender Aufenthalt irn Dublin-Gebiet 

vor, GR trägt keine Verantwortung für die neuerliche Einreise des Ast. von außerhalb 

der EU. Eine bestimmte Dauer des Aufenthaltes außerhalb des Hoheitsgebiets der 

MS ist nicht erforderlich (Kommentierung Filzwiesar/Sprung K6, Art. 19 Dublin 111-

VO). 

Aufenthalt von mindestens fOnf Monaten in einem anderen MS (Art. 13 Abs. 2 

Dublin 111-VO) 

Hintergrund dieser Regelung ist. die MS anzuhalten, Maßnahmen zur Auftindung von 

illegal aufhältigen Personen zu ergreifen, damit diese möglichst bald in dem jeweili

gen MS einen Antrag auf internationalen Schutz stellen oder eben als illegal aufhälli

ge Drittstaatsangehörige den ausländerrechtliehen Bestimmungen unterfallen. 

Folgende Merkmale müssen für dieses Zuständigkeitskriterium erfüllt sein: 
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Der Grenz-MS darf entweder nicht bekannt sein oder seine Zuständigkeit 

muss bereits erloschen sein. 

Die Einreise muss illegal erfolgt oder die Umstl;lnde der Einreise ungeklärt 

se1n. 

Der Nachweis über den mind. 5 Monate dauernden nicht unterbrochenen Auf

enthalt muss aufgrund von Beweisen und/oder Indizien erbracht worden sein. 

Ist die Einreise jedoch legal erfolgt, so kommen die jeweils einschlägigen Artikel zur 

Anwendung. So kann z.B. Art 14 einschlägig sein, auch wenn Art 14 dem Art. 13 

Abs. 2 nachgereiht ist. . 

Art. 13 Abs. 2 S. 2 Dublin 111-VO beinhaltet eine Kollisionsregel für den Fall, dass sich 

der Antragsteller für Zeiträume von mindestens fünf Monaten in verschiedenen MS 

aufgehalten hat. ln diesem Fall richtet sich die Zuständigkeit für die Prüfung des 

Asylantrages nach dem MS, ln dem sich der Antragsteller zuletzt aufgehalten hat. 

7. Visafreie Einreise eines Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen (Art. 

1 4  Abs. 1 Dublin 111-YO) 

Die legale, visafreie Einreise Ober die Außengrenze eines MS begründet dessen Zu

ständigkeit; es sei denn, der Drittstaatsangehörige oder Staaten lose reist weiter in 

einen anderen MS, für den er ebenfalls kein Visum benötigt, und stellt dort einen An

trag auf internationalen Schutz. ln diesem Fall ist der Staat der Antragstellung zu

ständig (Art. 14 Abs. 2 Dublin 111-VO). 

Die von der Visumpflicht befreiten Drittländer sind nachzulesen in Anhang II der EG

VisaVO (Verordnung EG Nr .. 539/2001 des Rates vom 15.03.2001 zur Aufstellung 

der Liste der Drittstaaten, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Außen

grenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie die Liste der Drittstaaten, deren 

Staatsangehörige von der Visumpflicht befreit sind). 

8. Antrag auf internationalen Schutz Im Transitbereich eines Flughafens 

(Art. 15 Dublin 111-VO) 
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Dieses Zus tändigkeitskriterium stellt klar. dass ein Antrag auf internationalen Schutz 

auch dann eine Zuständigkeil begrUnden kann, wenn er lediglich im internationalen 

Transitbereich, also noch vor Einreise in einen MS gestellt wird. 

9. Auffangtatbestand (Art. 3 Abs. 2 Dublin 111-VO)- kein Dublin-Sachverhalt 

Lässt sich anhand der vorgenannten Kriterien der 'zuständige MS nicht bestim

men, so ist der erste MS, in dem der Antrag auf internationalen Schutz gestellt wurde 

für dessen Prüfung zuständig (Art. 3 Abs. 2 Satz 1 Dublin-111-VO). 

Handelt es sich in diesem Fall um die Bundesrepublik Deutschland, ist in der Akte 

der Vermerk "Verm_Nat_Verf_keine_Dü_Bed" (00272) einzufügen. Die Akte ist im 

Prozessschritt .DÜ-Verfahren nicht möglich" weiterzuleiten. Die Akte wird dann an 

den zuständigen Entscheider der Außenstelle weitergeleitet. 

10. Ermessensklauseln nach Art. 16 und 17 Dublin 111-VO 

Es handeil sich in diesen Fällen nicht um (im Kapitel 111 der Dublin VO genannte} 

klassische Zus!ändigkeitskriterien, allerdings kann beim Vorliegen der Vorausset

zungen der Art. 16 oder 17 Dublln 111-VO die Zuständigkeit eines MS ebenfalls be

gründet werden. 

Weitere Ausführungen hierzu im Kapitel Ermessensklauseln 
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Zweitantrag 

Allgemeines 

Ausführungen zu Zweitantragen finden sich in der DA-Asyl. 

Die Bestimmung, ob es sich um einen Zweitantrag handelt, ist für 'das laufende Dub

lin-Verfahren noch nicht relevant. Bei Beendigung des Dublin-Verfahrens (z.B. durch 

Fristablauf oder Ausübung des SER) und Entscheidung im nationalen Verfahren 

richtet sich der weitere Verfahrensfortgang danach, ob es sich um einen Erst- oder 

Zweitantrag handelt (siehe hierzu auch das Kapitel Aufhebungsbescheid). 

Dublin-Verfahren von UM, wenn der Asylantrag im Erststaat bereits zurückge

wiesen wurde 

Die Zuständigkeit des Staates, in dem sich der unbegleitete 1\ilinde�ährige aufhält, 

führt nach den Feststellungen des EuGH (Rdnr. 63) nicht dazu, dass der Asylantrag 

(erneut) zu prüfen wgre, wenn dieser bereits im Erststaat in der Sache zurUckgewie

sen worden ist. Nach Art. 33 Abs. 2 Buchstabe d der Verfahrensrichtlinie können die 

MS einen Asylantrag als unzulässig betrachten. wenn der Asylbewerber nach einer 

rechtskräftigen Entscheidung einen identischen Antrag gestellt hat. 

Die deutsche Praxis zum Zweitantrag nach § 71 a AsyiG (vgl. dazu DA-Asyl) wird 

damit im Ergebnis als europarechtskonform bestätigt. Die Verfahrensrichtlinie enthält 

keinen ausdrOcklichen Verweis darauf, dass die rechtskräftige Entscheidung auch 

von der Asylbehörde eines anderen MS getroffen worde!l sein kann. Der EuGH stellt 

klar, dass der unbegleitete Minde�ährige, dessen Asylantrag schon in einem ersten 

MS in der Sache zurückgewiesen wurde, anschließend keinen anderen MS zur er

neuten Prüfung eines Asylantrags zwingen könne. Eine weitere Prüfung erfolgt nur, 

wenn neue Gründe vorgetragen werden können. 
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